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Erste Sitzung 1

Verhandlungen
Die vorläufige Landessynode hut ihre Verhandlungen durch bie von ihr gestellten Schriftführer aufzeichnen lassen. 

Die Aufzeichnungen selbst finb nicht mehr wortwörtlich erhalten, sondern finb in einer kürzeren Zusammenfassung in 
Langschrift (Maschinenschrift) im Archiv bes Evangelischen Oberkirchenrats hinterlegt worben. Diese Aufzeichnungen, 
wie auc anbere Akten bes Evangelischen Oberkirchenrats unb Handakten einzelner Oberkirchenräte würben bei bet 

nachstehenden Bearbeitung als Unterlage verwendet.

Die vorläusige Landessynode tagte im Evangelischen M ädchenheim in Vretten.
Den Eröffnungsgottesbienft hielt ber Landesbischof.

Erste Sitzung
Vretten, Dienstag, ben 24. September 1946, 9.00 Uhr.

Der Vorsitzende (Pfarrer Mondon) eröffnet bie vor- 
läufige Landessynode um 9.00 Uhr.

Die Feststellung ber Anwesenheit ergibt, das bie Landes- 
synodalen Dr. Ritter-Freiburg unb Hermann Schneider- 
Konstanz entschuldigt finb. Ferner sind bie Landessynoda- 
len Kehrberger-Nonnenweier unb Krumm-Offenburg noch 
nicht anwesend. Ebenso fehlt ber Landessynodale Traut- 
Lahr-Dinglingen.

Die neu zu Mitgliedern ber Landessynode ernannten 
Synodalen Jäger-Unteröwisheim, Günther-Gemmingen 
unb Urban-Spöc werben durch ben Vorsitzenden nach § 100 
KV verpflichtet.

Daran anschließend gibt ber Vorsitzende ber Landes- 
synode bie Vorlagen unb Anträge befannt, bie von ihr 
verbeschieden werben müssen. Es handelt sic hierbei um 
folgende Vorlagen unb Anträge:

1. Kirchliche Wahlordnung (Anlage 1).
2. Gesetzentwurf über bie allgemeinen kirchlichen Aus- 

gaben unb Einnahmen für bas Rechnungsjahr vom 
1. 4. 1946 - 31. 3. 1947 (Anlage 2).

3. Nachträgliche Genehmigung kirchlicher Gesetze, Vor- 
läufige kirchliche Gesetze betr. (Anlage 3).

4. Antrag ber Pfarrer Theodor Jäger-Unteröwisheim 
unb Pfarrer Friedrich Hausz-Karlsruhe, ben § 2 KV 
von 1919 betr. (Anlage 4).

5. Vorlage bes Evangelischen Oberkirchenrats: (a) Wort 
Zur Neuordnung bes Religionsunterrichts in ben 
öffentlichen Schulen unb (b) Wort zur Schulfrage 
(Anlage 5a unb b).

6. Vorlage bes Evangelischen Oberkirchenrats: Einfüh- 
rung bes kleinen lutherischen Katechismus als Lehr- 
buch für ben Religionsunterricht ber Schule betr. 
(Anlage 6).

7. Antrag bes Volksmissionarischen Amtes ber badischen 
Landeskirche: Erweiterte Gottesdienstordnung betr. 
(vorgelegt am 25. 5. 1946). (Anlage 7.)

8. Antrag bes Landesbruderrats ber badischen Bekennt- 
nisgemeinschaft vom 2. 9. 1946: Wahlausschüsse betr. 
(Anlage 8).

9. Antrag bes Evangelischen Oberkirchenrats: Kirchlicher 
Presse- unb Nachrichtendienst betr. (Anlage 9).

Diefe Vorlagen unb Einträge sollen in brei Sonderaus- 
schüssen beraten werdnen: einem Verfassungsausschusz, 
einem Finanzausschuß unb einen Ausschurz für allgemeine 
kirchliche Angelegenheiten.

Die Zusammensetzung bet Ausschüsse wirb erwogen unb

zur Debatte gestellt. Da jedoch der Landessynode Dr. v. 
Dietze nach den Vorschlägen zum Verfassungs- und Finanz- 
ausschus gehören soll, stellt er die Frage, wie feine Zu- 
gehörigkeit zu zwei Ausschüssen praktisch durchführbar 
wäre? Es wirb daher bestimmt, das er lediglich dem Ver- 
fassungsausschus angehören soll, womit er auc einver- 
standen ist.

Die Ausschüsse, bie sofort nach dieser Plenarsitzung zu- 
fammentreten werben, bestimmen je einen Vorsitzenden 
unb einen Berichterstatter. Der Berichterstatter wirb bie 
Aufgabe haben, alles Erarbeitete schriftlich zusammenzu- 
faffen unb bem Plenum vorzutragen.

Zu ben an bie Ausschüsse überwiesenen Vorlagen fragt 
ber Synodale Dr. Wolf, ob diese vorläufige Landessynode 
bevollmächtigt sei, sämtliche, auf Einlage 3 genannten vor- 
läufigen kirchlichen Gesetze endgültig zu ratifizieren.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich bejaht diese Frage auf 
Grund des § 5 bes Gesetzes vom 23. 8. 1945, wonach ber 
Vorläufigen Landessynode bie gleiche Zuständigkeit zu- 
erkannt wirb, wie sie bie Ordentliche Landessynode nach 
§ 105, Ziffer 1—8 KV hatte.

Es wirb aber beschlossen, diese Frage noch einmal im 
Verfassungsausschuk durchzuberaten.

Hierauf gibt ber Vorsitzende Landesbischof Venber bas 
Wort zu bem folgenben Bericht über bas kirch- 
liche L eben :

Landesbischof Bender:
„Jeder Bericht über bas Leben ber Kirche musz sic not- 

gebrungen mehr auf bie äuszere sichtbare Seite dieses Le- 
bens beziehen. Eben deshalb steht dieses so gezeichnete Vilb 
unter bem groszen Vorbehalt bes Urteils Gottes, ber nicht 
auf bas achtet, was vor Augen ift, sondern bas Herz, auch 
bas Herz ber Kirche ansieht. ER bewahre unsere Kirche vor 
bem schrecklichen Urteil über jene Christengemeinde Sar- 
bes: „Du hast ben Namen, das bu lebest unb bist tot!“

Die erste Aufgabe einer Kirchenleitung ift bie Fürsorge 
für bie georbnete Inganghaltung bes Predigtamtes. 
Die Erfüllung biefer Aufgabe ift durch bie Zeitverhältnisse 
in einer besonderen Weise erschwert. 69 Pfarrer unb Vi- 
fare sind gefallen; über 90 Pfarrer unb Vifare sind noch 
immer in Kriegsgefangenschaft; ein weiteret Ausfall für 
bie Verforgung ber Gemeinden ift durch bie Maznahmen 
auf Grund bes Gesetzes zur Wiederherstellung eines be- 
fenntnisgebunbenen Pfarrstandes eingetreten: es muszten 
zwei Pfarrer entlassen unb zirka dreißig suspendiert bzw. 
in ben Ruhestand versetzt werben. Die dadurch entstandenen 
Lücken müssen zum groszen Teil durch nachbarliche Aushilfe



2 Erfte Sitzung

geschlossen werden; nur zu einem Heinen Teil tonnte durch 
Einstellung von Ostpfarrern den Gemeinden geholfen 
werden.

Es ist mehrfach gefragt worden, warum nicht mehr Ost- 
pfarrer eingestellt worden sind. Dazu ist ein Vielfaches 
zu jagen. Zunächst muß die Kirche sic bestimmen taffen 
von der Pflicht der Treue gegen ihre in Kriegsgefangen- 
schaft befindlichen Pfarrer und beren Familien. Einmal 
geht es nicht an, das jetzt alle vakanten Pfarreien mit Ost- 
Pfarrern besetzt werden, unb unfere heimkehrenden Pfarrer 
vor verschlossenen Türen stehen. Andererseits erlaubt es 
nicht bie finanzielle Lage ber Kirche, über bie Ihnen noch 
berichtet wird, eine wesentliche Vermehrung ber Plan- 
stellen. Deshalb werden bie Ostpfarrer gemäß ber für ben 
ganzen Bereich ber Evangelischen Kirche in Deutschland 
verbindlichen Regelung bis auf weiteres im kündbaren 
Dienstvertragsverhältnis angeftellt. Die Forderung 3. 23. 
von D. Gerstenmeier vom Hilfswerk ber Evangelischen 
Kirche in Deutschland, das bie Ostpfarrer in biefer Rege- 
lung eine Minderung ihres Rechtes sähen unb ebenfo in 
planmäßige Stellen eingewiefen werben müßten wie bie 
heimatlichen Pfarrer, ift nicht nur verwunderlich, weil 
sie ber Regelung ber Evangelischen Kirche in Deutschland 
Har widerspricht, sondern rechnet in feiner Weise mit ber 
Finanzlage ber Kirche, bie bie Verwirklichung biefer An- 
regung einfach nicht zulärzt; zuletzt ober ift diese Forderung 
deshalb unzulässig, weit aus bem unbezweifelten Notstand 
ber Ostpfarrer ein Recht abgeleitet wirb. Die Rot ber Ost- 
flüchtlinge legt auf bie „intakten" Gebiete bie Verpflich- 
tung, im Makze ber vorhandenen Möglichkeiten zu helfen, 
aber sie schafft ben Ostflüchtlingen feine unmittelbaren 
Rechtstitel. Das wäre eine Denkweise, bie nicht im Evan- 
gelium wurzelt.

Es muß an biefer Stelle ein Wort des Dankes gesagt 
werben für bie Treue, mit ber viele Pfarrer in ben Jahren 
des Krieges bis heute für bie eingezogenen Amtsbrüder 
eingesprungen sind unb oft bie ganze Zeit hindurch neben 
ber eigenen Gemeinde zwei ober brei Nachbargemeinden 
versorgt haben. Überarbeitung unb vorzeitige Minderung 
ber Gesundheit ift von vielen Pfarrern willig ertragen 
worben. Das fann nur non einer Kirche verantwortet wer- 
ben, bie ben Zusammenhang non Dienst unb Opfer im 
Blick auf ihren Herrn innerlich unb flar bejaht.

Zur Verkündigung bes Evangeliums gehört nächst ber 
Predigt alle Unterweisung bet Jugend. Ihre 
allgemeinste Form ift ber Religionsunterricht. Dieser ift 
nach all ben Erschütterungen, bie er im Dritten Reich er- 
litten hat, wieber ordentliches Lehrfach in allen Schul- 
gattungen geworben. Damit ift ber Kirche eine Verpflich- 
tung entstanden, bie ihr ebenfo Freude wie Rot bereitet; 
Freude, weil fie wieber bie Möglichkeit hat, ber ganzen 
getauften Jugend Gottes Wort zu sagen, Rot, weil fie bei 
bem bestehenden Mangel an Lehrkräften nicht weiß, wie 
fie bie ihr gegebene Möglichkeit ausnützen soll. Der Reli- 
gionsunterricht an ben höheren Schulen wirb, vor allem 
in ben größeren Stäbten, von hauptamtlichen Theologen 
aber auch teilweife von Gemeindepfarrern unb Vikaren 
erteilt. Es ift eine Pflicht ber Kirche, ben Religionsunter- 
richt an ben höheren Schulen nur wirklich geeigneten Per- 
sönlichkeiten anzuvertrauen. Die Versäumnisse ber Ver- 
gangenheit in biefem Punkt haben ihre Quittung in ber 
Gleichgültigkeit, ja Ablehnung ber gebildeten Kreife 
gegenüber bem christlichen Glauben unb ber Kirche erhal­
ten. Es ift mit bem Kultusministerium für Nordbaden- 
Württemberg eine Regelung vereinbart worben, nach ber 
jeber staatlich angestellte Religionslehrer an höheren 
Schulen ber kirchlichen Bestätigung bebarf unb bei Ent- 
zug biefer Bestätigung nicht mehr weiterunterrichten fann. 
Ferner geftattet ber Staat, baß ein von ihm angestellter 
theologischer Religionslehrer nach etwa fünfjähriger Tätig­
feit wieber in ben Kirchendienst zurücktreten fann, wenn

sich zeigen sollte, baß ber Betreffende aus irgenb einem 
Grund nicht für immer im Lehramt bleiben fann ober 
will. Es ift unferen Pfarrern auf diese Weise bie Ent- 
scheidung erleichtert, einem Ruf ins Lehramt zu folgen, 
weil fie bamit sic nicht für immer an diese Entscheidung 
gebunden wissen. Zugleich wirb burch diese Regelung zum 
Ausbrucf gebracht, baß auch ber staatliche Religionslehrer 
feinen Dienft im Auftrag ber Kirche unb im organischen 
Zusammenhang mit ihr tut. Es bleibt fünftig auch nicht 
mehr bem guten Willen ber Religionslehrer an höheren 
Schulen überlassen, ob fie sic über ihr Schuldeputat 
hinaus an ben Aufgaben ber Kirche, fei es in Predigt, 
Jugend- ober Männerarbeit, beteiligen wollen; bie Kirche 
hat vom Staat bie grundsätzliche Zusage erhalten, baß ber 
Religionslehrer als Diener ber Kirche im Rahmen ber 
ihm gegebenen Zeit unb Kraft auch für kirchliche Arbeit 
außerhalb ber Schule in Anspruch genommen werben 
fann.

Die Hauptnot bereitet ber Religionsunterricht an Volks- 
schulen unb Fachschulen. Erschwert wirb ber Religions- 
unterricht durch ben Mangel an kirchlichen Lehrbüchern. 
Die Herstellung ber nötigen Anzahl von Gesangbüchern 
unb Katechismen scheiterte bisher an ber Papierfrage, 
während mit Hilfe ausländischer Papierspenden bie neue 
Biblische Geschichte in einer fleinen Auflage gedruckt 
wirb. Drückender aber als ber Mangel an kirchlichen Lehr- 
büchern ift ber Mangel an Lehrkräften für ben Religions- 
unterricht. Diefer Anterricht wurbe früher im wesentlichen 
von ben evangelischen Volksschullehrern getragen, bis bie 
Entwicklung im Dritten Reich dahin führte, baß bie mei- 
sten Lehrer unter bem Druck ber gartet ben Religions- 
unterricht niederlegten. Heute lastet nun ber Mangel an 
politisch unbelasteten unb barum verfügbaren evangeli- 
schen Lehrkräften schwer auf ber Schule unb ganz besonders 
auf bem Religionsunterricht. Die wenigen Lehrer, bie 
vorhanden sind, haben soviel Realfächer zu geben, baß fie 
für bie Erteilung von Religionsunterricht faum in Be- 
tracht fommen. Während vor bem Jahre 1933 1467 Lehrer

es heute nur erstReligionsunterricht erteilt haben, sind
wieder 312. Durch Ausbildung von freiwilligen Laien- 
kräften in katechetischen Lehrgängen musz diese Notzeit 
überbrüct werden, bis wieder ein Stand von gut aus-
gebildeten Lehrern vorhanben ift, ber ben Religionsunter- 
richt zu erteilen fähig unb willens ift. Es ift von ent- 
scheidender Wichtigkeit, nicht nur, baß an ben neuen 
Lehrerbildungsanstalten ein guter Religionsunterricht 
gegeben wirb, fonbern baß bie Gesamthaltung biefer An- 
stalten eine christliche ift, bamit bie künftigen Lehrer zu 
thriftlichen Persönlichkeiten herangebildet werben, bie in 
ber Kirche ihren feften Staub haben.

Es muß flater als in ber Vergangenheit sowohl ber 
Kirche selbst als auch der Lehrerschaft zum Bewusztsein 
fommen. baß ber Religionsunterricht nur sinnvoll ift, wenn 
er ber Ort ber Botschaft ber Kirche an ihre Jugend ift. 
Die Auffassung, baß es sic auch im Religionsunterricht 
wie in jebem anderen Unterricht wesentlich um Vermitt- 
lung von Kenntnissen handle, muß einem neuen Verständ- 
nis bes Religionsunterrichtes als einer „Unterweisung 
zur Seligkeit" Plast machen. Damit erweist sic aber ber 
Religionsunterricht als eine Teiltätigfett ber Kirche. Der 
Verdeutlichung dieses inneren Zusammenhangs von Kirche 
unb Religionsunterrichts soll auch bie Anordnung ber 
Kirchenleitung bienen, baß fünftig jeber Lehrer, ber Reli- 
gionsunterricht erteilen will, im Gottesdienst vor ber 
Gemeinde in bas Amt ber kirchlichen Unterweisung einge- 
führt wirb, wie auch bie Kirche allsonntäglic wie in 
früheren Zeiten in ihrem Gebet biefes wichtigen Dienstes 
gebenfen sollte. Leider haben viele Lehrer in biefer kirch- 
lichen Einführung nichts anderes zu erfennen vermocht als 
bie Aufrichtung eines kaudinischen Joches. Es wirb vieler 
Weisheit unb Geduld von feiten ber Kirche bedürfen, um
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bas tiefgewurzelte Misztrauen ber Lehrerschaft gegen bie 
Kirche zu überwinden. Auf feinen Fall aber barf bie 
Kirche um biefes Misztrauen willen oon bem eingeschla- 
genen Weg zurückweichen. Ja, in bie letzte Entscheidung 
gestellt, muß bie Kirche eher auf ben Religionsunterricht 
an ben öffentlichen Schulen verzichten als ihn feines kirch- 
lichen Charakters entkleiden zu laffen. Diesen Standpunkt 
nimmt bie Kirche nicht um hierarchischer Tendenzen willen 
ein, fonbern weil fie ben Lebenszusammenhang oon Ver- 
kündigung unb Kirche nicht preisgeben barf. Gine Ver- 
fünbigung, ob im Gottesbienft ober im Religionsunter- 
richt, bie nicht aus ber kirchlichen Gliedschaft tommt, bient 
auch nicht ber Seibwerbung ber Kirche unb ift barum im 
Grunbe unchristlich.

Das neue Verständnis ber Kirche als ber wunberbaren 
Veranstaltung Gottes, um ber Welt Sein Wort unb Sakra- 
ment zu ihrem Heile zukommen zu lassen, bricht sich durch 
bie ganze Breite bes kirchlichen Lebens hin Bahn. Bewuzt 
ift bie Arbeit bes Männer- unb Frauenwerkes 
auf bie Kirche gerichtet. Immer mehr wächst bie Grfenntnis, 
dar bie alte Form ber Vereinsarbeit vielfach lebendige 
Kräfte für bie Eigenzwecke bes Vereins absorbiert unb fie 
nicht zum Dienft in bie Gesamtgemeinde hineingewiesen hat. 
Die Kirche ift bie grosze Lehrmeisterin bafür, bag bie durch 
bie Predigt bes Wortes Gottes geweckten Kräfte — ohne 
Abzug — ber Heiligung bes ganzen geschichtlichen Lebens- 
bereiches bienen Jollen, b. h. aber, dar fie zur Wirkung 
fommen in ben Ordnungen ber Familie, bes Berufes, ber 
Volksgemeinschaft, in bie Christus, bas Haupt bes Kirchen- 
leibes, bas Leben feiner Glieber hineingeordnet hat. Das 
bebeutet praktisch, baß bie Arbeit bes Männer- unb 
Frauenwerkes organisatorisch in ben einfachsten Formen, 
aber bafür unmittelbar an ber Quelle bes Wortes Gottes 
sich vollziehen muß. Die besondere Arbeit ber Kirche an 
ihren Männern unb Frauen, bie zusätzlich zum Gemeinde- 
gottesbienft geschieht, findet ihre geistliche Rechtfertigung 
nur in ber speziellen Ausmünzung bes Wortes Gottes auf 
bie Stänbe innerhalb ber Gemeinbe entsprechend ber not- 
wenbigen Ausmünzung ber Predigt durch bie Einzelseel- 
sorge.
In diese Richtung wirb auch die kirchliche Jugend- 

arbeit durch bie neue Ordnung gewiesen, durch bie bie 
Arbeit ber Verbände bes Jungmännerwerks unb bes 
Burckhardthauses sich bewußt in ben Dienft ber Auferbau- 
ung ber Kirche stellt.

Diefe Abwendung oon ber spiritualistischen Vorstellung 
oon ber Kirche, bie ben Weg zur fonfreten leiblichen Ge- 
meinde unb -bildung nicht finbet, weil fie bie Gemeinbe 
gar nicht sucht, geschieht nicht ohne Schmerzen unb Kampf, 
aber fie vollzieht sich. Diefer Zug zur Kirche, nicht heraus- 
geboren aus romantisierenden ober katholisierenden Ge- 
banfen, fonbern aus ber Nötigung durch Gottes Wort 
selbst, ift bie große Gabe Gottes an bie Kirche unferer 
Tage. Gott ftärfe unb läutere diesen Zug, baß er mehr unb 
mehr bie Glieber ber Gemeinbe ergreife, fie hinführe zu 
ber wunberbaren Grfenntnis bes göttlichen Heilswerkes 
unb uns alle an unseren Dienstplat in bem Leibgefüge 
Christi stelle. „Gin jeder lerne feine Lektion, fo wirb 
es gut im Hause stohn."

Der Synode ift bes weiteren zu berichten, wie sic ber 
Vollzug ber beiben auf ber letzten Synodaltagung be- 
schlossenen Gesetze ausgewirft hat. Gs i[t mit wohl erlaubt 
zu fagen, baß bie Schaffung bes „Gesetzes zur Wie- 
derherstellung eines bekenntnisgebun- 
benen V farr ft an be g" leichter war als feine Durch- 
führung; ich muß aber zugleich Jagen, baß all bie Röte, 
bie mit biejer Durchführung oerbunben waren unb sind, 
bie Notwendigkeit biefes Gesetzes nicht in Frage stellen 
fonnten. Gs ift bei ber Durchführung bes Gesetzes fest- 
gehalten worben, baß es sic nicht um eine politische, son- 
bem um eine kirchliche 3lufgabe handelt. Diese Aufgabe

kann nur als der Beginn der Wiederbelebung der alt- 
kirchlichen Disziplin verstanden werden in der Anwendung 
auf die Lehrer und Hirten der Kirche. Gott hat die Kirche 
durch die furchtbaren Einbrüche eines fremden Geistes in 
ihre Reihen gezwungen, entweder diesem Geist Raum zu 
geben und zu verderben ober ihm zu widerstehen. Nachdem 
ber Kirche wieder bie Möglichkeit gegeben wurde, auch 
äuszerlic ihren Ordnungen zu leben, mußte bie Ablehnung 
ber Irrlehre bes „Deutschen Christentums" ganz tontret 
dadurch geschehen, bag diejenigen Pfarrer, bie dieser Rich- 
tung sic verschrieben hatten, solange von ber Verkündi- 
gung ferngehalten werben, bis sic ihr Wiederindienst- 
stellen kirchlich verantworten läßt. Ic habe mit allen er- 
reichbaren suspendierten Pfarrern bie im Gesetz vorgesehene 
seelsorgerliche Aussprache gehabt und babei wahrgenom- 
men: einmal eine deutliche Bereitschaft zu hören unb zu 
revidieren, aber auch ben hohen Grad bes geistlichen 
Schadens, ben dieser Geist in ben Seelen vieler Pfarrer 
angerichtet hat. Es ist mir bei diesen Aussprachen auch 
zum Bewuztsein gekommen, wie groß bie Verantwortung 
ber Kirche für ihre Diener ist, unb das sie viel [türter unb 
unmittelbarer als bisher gerabe bie Hirten ber Gemeinden 
in ihre Gebete, aber auch in ihre Seelsorge nehmen muß. 
Jede notwenbig werdende Zuchtübung ber Kirche [teilt bie 
Kirche in ihrer Gesamtheit, besonders aber ihre Leitung 
vor bie schwere Frage ihrer Mitschuld an ben Irrwegen in 
ihrer Mitte, vielleicht nur durch bie Unterlassung einer 
dringlichen unb persönlichen Mahnung unb Wegweisung.

Für bie Entscheidung barüber, bei welchen Pfarrern bie 
Marznahme bes Gesetzes zur Anwendung gebracht werben 
müszte, war zuletzt bie objektiv feststellbare Tatsache aus- 
schlaggebend, ob bie betreffenden Pfarrer außer einem 
offenen Gintreten für bie Sache bis zum Schluß bei ber 
Bewegung ber Deutschen Christen geblieben sind ober ob 
[ie, wenn auch spät, bie Abwendung vollzogen haben. Wer 
als Theologe unb Hirte einer Gemeinbe bis zuletzt bei ben 
Deutschen Christen geblieben i[t, musz sich von ber Kirche 
in Zucht nehmen lassen. Erschütternd sind bie Ginwänbe, 
bie gegen diese Inzuchtnahme angeführt werben; 3. B. ich 
habe nie anbers gepredigt wie früher; ic habe mich immer 
an bie Ordnungen ber Kirche, auch an bie gottesdienstlichen 
gehalten; ober: ic habe mir oon ber Bewegung ber Deut- 
schen Christen immer nur bas ibeale Bild gemacht, baß [ie 
bie Ginigung ber Evangelischen Kirche in Deutschland 
anstrebe gemäß ber Jesusbitte, „das [ie alle eins seien". 
Demgegebenüber mußten bie Amtsbrüder barauf aufmerk- 
[am gemacht werben, baß [ie als Theologen bie Verant- 
wortung gehabt haben, eine Bewegung, für bie fie sich 
entschieden haben, genau anzusehen. Der Kampf, ber in 
ben letzten zwölf Jahren durch bie Kirche gegangen ist, hat 
[ie doch bauernb aufgeforbert, sich zu entscheiden. Wer 
diese Entscheidung bis zuletzt im Sinn ber nationalkirch- 
lichen Ginigung vollzogen hat, hat bamit gezeigt, das ihm 
bie Grfenntnis bes biblischen Evangeliums unb bie Gabe 
ber Geisterunterscheidung gefehlt hat, bie für ben Hirten 
einer Gemeinbe unerläszlic ift, wenn er sic nicht an ihrer 
Seelen Seligkeit vergehen will. Die Berufung barauf, baß 
Predigt unb Lehre kirchlich forrett gewefen [ei, beweist 
nur, wie wenig gewissensmäzig um bie Einheit von Lehre 
unb Leben, b. h. von Verkündigung unb kirchlichem Han- 
beln, gerungen unb wie wenig man bie Gefahr einer dop- 
pelten geistlichen Buchführung ober einer großen geist- 
lichen Fahrlässigkeit gesehen hat.

Gs hat mich aber tief bewegt, das oon allen Amts- 
brübern, mit benen ic über ihre Suspendierung ober Zur- 
ruhesetzung sprechen muszte, nur einer oon ber Möglichkeit 
ber Anrufung ber Spruchkammer Gebrauch gemacht hat. 
Diefes Sichstellen unter bie Zucht ber Kirche bezeugt stär- 
ter als Worte ben Ginbruct, ben ic oon ben meisten 
suspendierten Amtsbrüdern gewonnen habe, baß fie ihren 
Irrweg einsehen unb bereuen. Um bie Familien ber fuspen-
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bierten Pfarrer vor äu^erfter Wot zu schützen, würbe ihnen Hemmungen führe. Auc auf bie finanzielle Belastung 
ein Unterhaltszuschusz in Höhe oon zwei Drittel bes er- wurbe hingewiesen, bie bei ber unsicheren wirtschaftlichen 
bienten Ruhegehaltes gewährt. Diefe Maznahme ist im Lage ber Kirche both ernsthaft beachtet werben müsse. 
Gesetz vorgesehen. Diefe Bedenken aber würben schließlich zurückgestellt, weil

Mit Dank barf ich barauf hinweisen, das bie ameri- ber ben Kreisdekanen zugedachte seelsorgerliche Dienst an 
kanische Militärbehörde ber Kirche gegenüber infofern ein Pfarrern unb Gemeinden als notwenbig anertannt wer- 
großes Vertrauen bewiefen hat, als fie bie Kirche in kei- ben muszte, unb ic selbst halte ihn nach den kurzen Er- 
nem Falle genötigt hat, über bie Masznahmen hinauszu- fahrungen in ber Leitung ber Kirche für unerlässlich. Wie

die Mitglieder der Synode wissen, wurden vom Ober-gehen, bie sic kirchlich als notwendig erwiesen haben unb
faktisch burchgeführt worben sind. Die evangelischen Kir- kirchenrat auf meinen Vorschlag Pfarrer Maas-Heidelberg

zum Kreisdekan für Worbbaben und Pfarrer Hof-Frei-chen Deutschlands sind sic in Treysa barüber klar unb
einig geworben, dar alle Pfarrer, bie unter bas Geset burg zum Kreisbefan für Sübbaben ernannt. Pfarrer
Zur Beseitigung bes Wazismus unb Militarismus fallen, Haug-Karlsruhe, ber zum Äreisbetan für Mittelbaben
sic bem Verfahren oor ben Spruchkammern unterziehen ernannt worben war, hat gebeten, oon ihm um feiner
unb bie oerhängten Sühnemaznahmen auf sic nehmen früheren Parteizugehörigkeit willen abzusehen. Wach Ver-
müssen; nur für bie Entscheidung über bie Amtsfähigkeit handlung mit ber amerikanischen Militärbehörde hat ber
unb -würdigkeit eines Pfarrers fann bie Evangelische Evangelische Oberkirchenrat ber Bitte oon Pfarrer Haus
Kirche in Deutschland ben. Spruchkammern eine Zuständig- stattgegeben, nicht ohne ihm fein Vertrauen aufs neue zu
feit nicht zuerkennen. bestätigen unb ihm für ben grozen Dienst als Seiler bes

In ber französischen Zone ift eine kirchliche Spruch- Volksmissionarischen Amtes unserer Kirche herzlich zu
fammer, bestehend aus brei Pfarrern unb brei Saien ge- banten.
bildet worden, bie ber Militärregierung Vorschläge über 
bie Behandlung von belasteten Pfarrern zu machen hat; 
es ist zu hoffen, das auch ba bie Kirche bie Anerkennung
ihrer geistlichen Gesetze findet. Selbstverständlich ist bas freier bes Reichsbruderrates ber Bekennenden Kirche in 
nicht, benn an diesem Punkt stoszen u. U. bie kirchliche unb Treysa am 27.—31.8. 1945 wurde von allen Kirchen ber

Zuletzt sei noch ein Wort gesagt über bie Lage ber 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Auf 
ber ersten Zusammenkunft ber Kirchenleitungen unb Ver-

bie säkular-politische Betrachtungsweise hart aufeinander, Wille bekundet, bas Band ber Gemeinschaft festzuhalten 
b. h. es stoszen theologisch gesprochen — Äirche unb Welt über all bie Spannungen hinweg, bie in verschiedener Auf- 
aufeinander. Es gibt feine Regeln, nach benen hier eine fassung oon Wesen unb ber Gestalt ber Äirche ihren Grund 
Verständigung herbeizuführen ift: Wenn es gut aus- haben. Es sind im wesentlichen zwei Auffassungen, die 
geht, bann hat Gott ein Wunder getan sowohl für bie miteinanber ringen: bie Überzeugung ber lutherischen 
Äirche als für bie weltliche Macht. Es ift tlar, daß bie Kirchen, bag ein Zusammenschluss ber Kirchen lutherischen 
Zuchtmaznahmen ber Kirche zunächst nur negatioen Cha- Bekenntisses innerhalb ber Evangelischen Kirche Deutsch- 
ratter haben: fie verhindern, baß bie betreffenden Pfarrer lands möglich unb geboten unb ber Zusammenschluß mit 
nicht einfach weitermachen, „als ob nichts gewesen wäre“ ben übrigen Äirchen nur als ein Bund bekenntnisbestimm- 
unb fie oerhüten, baß bie Gemeinden dasselbe tun. Es ist ter Kirchen möglich sei; bemgegenüber finb führenbe Män- 
uns in ber Kirchenleitung ein Anliegen gewefen unb ge- ner ber Bekennenden Kirche ber Überzeugung, dasz durch 
blieben, ben suspendierten Amtsbrüdern positiv zu helfen. ben Kirchenkampf unb bie Bekenntnissynoden oor allem 
Einen Weg bazu sehen wir in Kursen, in benen wir oon Barmen unb Dahlem eine Gemeinsamkeit bes Glau- 
suspendierte unb oom Feld heimgekehrte jüngere Pfarrer bens unb ber Liebe geschenkt worben wäre, bie eine Auf- 
zusammenfassen wollen zu theologischer Besinnung. Der rechterhaltung ber bisherigen Konfessionsschranken als 
erste Kurs finbet im Oktober auf bem Thomashof unter Schranken für eine oolle Kirchengemeinschaft nicht mehr 
Mitwirkung ber Mitglieder ber Heidelberger theologischen oerantworten liesze. Es finb leiber im Verlauf dieses 
Fakultät ftatt, bie ihre Mithilfe zugesagt haben, so baß kirchlichen Wingens Nuszerungen getan worben, bie einer 
wir hoffen, im Saufe dieses Winters diesen Dienst tun zu brüderlichen Verständigung nicht dienlich waren. Es gilt 
fönnen. Es fann auch nicht verschwiegen werben, das in biefen geistlichen Fragen ber Kirche, aller Ungeduld unb 
manche Gemeinden aus Mangel an geistlichem Urteil kein Drängerei sic zu enthalten unb bie gewissensmäzige Bin- 
Verständnis für bie Zucht ber Kirche haben, hat doch ein bung bes Bruders auch bann zu achten, wenn fie für bas
Bürgermeister für den Fall, daß bie Suspendierung ihres eigene Gewissen nicht besteht. Der Herr Christus selbst 
Pfarrers nicht aufgehoben würde, ben Austritt ber Ge- hat um bie Einheit feiner Jünger gebetet; wieviel mehr 
meinbe aus ber Landeskirche angebroht. Wie oor ihren sollen wirum fie beten, nicht fie herbeizerren.
Dienern, fo muh die Äirche auch oor ihren Gemeinden dieEine große Glaubensstärkung erfährt die Christenheit
Unverletzlichkeit bes Evangeliums gegenüber ungeistlichen in Deutschland durch bie mancherlei Zeichen ber Siebe unb
Gedanken unb Bewegungen bekennen unb festhalten unb inneren Verbundenheit, bie ihr oon ben Kirchen bes Aus-
sic bei entstehendem Wumor nicht irremachen lassen an ber landes erwiesen werden. Bischof D. Wurm unb Pastor
göttlichen Gabe unb Aufgabe, bie ihr anoertraut ift, bah Niemöller, bie als Vertreter ber Evangelischen Kirche in
fie fie bewahre bis ans Ende. Je mehr bie Kirche am unb Deutschland an ber Tagung bes Ökumenischen Wales in
oom Wort Gottes hält, desto mehr erweist sic ihr Weg Genf teilnahmen, haben ihre Eindrücke oon dieser Tagung
als eine via crucis, ein Weg bes Kreuzes, desto mehr klam- in bem Satz zusammengefaszt: „Es gab feine Sieger unb
mert fie sic an ihren Herrn, ber solches leiben unb „zu Besiegte!" In bie Kommission, bie bie Botschaft bet ver-
feiner Herrlichkeit eingehen muszte". Es ift aber hochnot- sammelten Kirchen an bie Christenheit ber Welt verfassen
wendig, das sic bie Kirche in ihren Gliedern gegenseitig follte, wurbe Bruder Niemöller gewählt, unb als bie fünf-
Zu diesem unb auf biefem Wege bestärkt, bamit bie Knie zehnköpfige Kommission sic als zu groß erwies unb auf
nicht las unb ber Mut nicht matt werde. brei Mitglieder beschränkt wurbe, wat auc unter biefen

Auch bei bem Vollzug bes auf ber letzten Synode be- brei Bruder Niemöller — ein Zeichen für bie vorbehaltlose
schlossenen Gesetzes über die Schaffung ber brei Kreis- Gemeinschaft, die man ben Christen Deutschlands schenken
befanate mußten ernfte Hemmungen überwunden wer- wollte. Unb bas in einer Welt, bie sic selber nicht mehr
ben. Immer wieber wurben Bedenken laut, ob sic dieses ertragen zu fönnen schien! Daz ber Herr Christus lebt unb
neue Amt organisch in ben Aufbau ber Kirche einfügen regiert unb sic gegen bie vielen Vorurteile, Abneigungen
laffe, ohne das es gegenüber bem Aufgabenbereich ber unb Feindseligkeiten ber Völker gegeneinander durchsetzt
Oberkirchenräte zu Überschneidungen unb gegenseitigen in feiner Kirche, bas macht uns froh unb zuversichtlich.
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Unsere badische Landeskirche dankt besonders den Kirchen 
des benachbarten Schweizerlandes für die brüderliche Hilfe, 
die sie vor allem durch die Lebensmittelspenden unjeren 
Gemeinden gewährt hat.

Sc kann meinen Bericht aber nicht beschliessen, ohne 
noch einmal Ihren Blick auf die Lage unseres Volkes zu 
richten, in dessen Mitte die Kirche lebt und bient. Die 
Not dieses Volkes ist groß, nicht nur die leibliche, sondern 
noch mehr bie seelische unb geistliche Not. Das Deutsche 
Reich hat aufgehört. Der deutsche Osten jenseits ber Ober 
ift in feinen chlesischen Teilen nur noch von einem Rest 
von etwa über einer Million Deutscher bewohnt, unb auch 
dieser Rest rüstet sic zum Verlassen ber Heimat. Fünfzehn 
Millionen Deutsche haben Heimat unb Habe verloren unb 
mußten im Westen ein Unterkommen suchen. Was bas im 
einzelnen an materieller unb seelischer Not, an Gefahren 
unb Schwierigkeiten bedeutet, sehen wir in ben Gemeinden 
ber amerikanischen Zone unseres Landes. Rach mensch- 
licher Rechnung unb mit ben vorhandenen Mitteln ift bas 
Problem ber Ostflüchtlinge, bas ein Problem für bie Ost- 
flüchtlinge felbft wie für uns ift, nicht zu lösen. Riesen- 
groß stehen bie Fragen ber Unterbringung sovieler Men- 
schen in bem durch Zerstörungen geminberten Wohnraum, 
ferner bie Fragen ber Ernährung, ber Eingliederung ber 
Flüchtlinge in bie Lebensgemeinschaft ber einheimischen 
Gemeinden, ber Einfügung in eine produktive Arbeit von 
uns. Die anbere grosze Rot besteht darin, baß immer noch 
Millionen deutscher Männer in Kriegsgefangenschaft ge- 
halten werben. Die Sorge um unsere Gefangenen lastet 
als ein schwerer Druck auf ber Seele unseres Volkes. Da 
kann bie Kirche nur anhalten am Gebet zu Gott für bie 
Gefangenen drauszen unb für ihre Angehörigen daheim. 
In ber Woche vom 29. September bis 5. Oktober ift auch 
in unserer Landeskirche wie in allen Kirchen ber Evan- 
gelischen Kirche in Deutschland eine Gebetswoche angeord- 
net, in ber allabendlich in Bittgottesdiensten unserer Ge- 
fangenen besonders gedacht werben soll.

Die seelische Lage unferes Volkes ift feine einheitliche. 
Gewiß haben bie schweren Erlebnisse ber Kriegszeit unb 
bes Zusammenbruchs manche aus ber Gleichgültigkeit auf­
gerüttelt unb bie Bereitschaft zum Hören bes Wortes 
Gottes geweckt. Aber viele sind innerlich hart geworben; 
schon regen sic ba unb bort bie erften Anzeichen einer 
neuen bewusrzten Ablehnung ber Kirche unb ihrer Bot- 
schaft. Wie gut, das bie Arbeit ber Kirche unabhängig ift 
von ber Beurteilung ber Erfolgaussichten. Gewisz ist, baß 
bie Rot bes Volkes bie Kirche zur Hergabe aller ihrer 
Kräfte ruft. Sie steht heute wie einft bie Jünger unter 
bem brängenben Wort ihres Herrn: „Wirket solange es 
Tag ift, es fommt bie Nacht, ba niemanb wirten kann!" 
Aber ebenso gewiß ift, das Christus lebt unb unter uns 
fein heilsames Werk so deutlich treibt, baß unser Herz 
reichlich getröftet wirb in aller Rot unb Traurigfeit. Die 
Botschaft von ber Gnabe Jesu Christi auszurichten, foil bie 
grorze Aufgabe unserer Kirche unb ihrer Diener fein. Die- 
ser Dienft verlangt nach Ausschlieszlichkeit; barum habe ic 
im Einverständnis mit bem Oberkirchenrat unsere Pfarrer 
ersucht, sic jeder öffentlichen parteipolitischen Betätigung 
zu enthalten. Der politische Dienft fann von vielen getan 
werben, aber bas Wort bes Lebens zu vertünbigen, ift 
unfer unb nur unsere Aufgabe. Gott schenke unserer Kirche 
ein brennendes Herz, das fie ben Namen ihres Herrn Chri- 
ftus ehrt durch bas Bekenntnis bes Glaubens unb ber 
Hoffnung unb ber ßiebe.

Meinen kurzen Bericht über bie äuszere unb innere 
Lage unferer Kirche schlieze ic mit einem Hinweis auf bie 
Aufgaben biefer Synode. Die Hauptaufgabe ift bie Be- 
ratung unb Schaffung einer Wahlordnung, durch 
welche bie Kirche geeignete Personen in ihre Dienstämter 
bringt unb zwar in bas Altestenamt, in bie Bezirks- unb 
in bie Landessynode. Es ift diese Wahlordnung nur ein

Teil ber kirchlichen Gesamtordnung, bie einer Erneuerung 
bebarf. Zwar ift bie Kirche nicht in bem Masze zerstört wie 
ber Staat, ber völlig neugefchaffen werben muß, aber bie 
Erfahrungen ber Kirche im Laufe ber letzten Jahre haben 
ihr nicht nur eine erneute Besinnung auf ihr Wesen, jon- 
bern auch eine baraus resultierende lontrete Neuordnung 
zur unabweisbaren Pflicht gemacht. Die Kirche hat unter 
bem Druck unb Angriff einer gottlosen Weltanschauung 
unb einer mit biefer Weltanschauung verbünbeten staat- 
lichen Gewalt bie beseligende Erfahrung bes Psalmisten 
gemacht: „Der Herr ist gut unb fromm, barum unter- 
weifet er bie Sünber auf bem Wege". Gin boppeltes aber 
ist es, was bie Kirche aus biefer Unterweisung gelernt 
hat unb lernen foil, das Menschen bie Kirche nicht be- 
wahren tonnen, auch nicht mit all ihrem guten unb from- 
men Willen, baß aber Gott, ber Herr, felbft bas Schifflein 
feiner Kirche aus Gnaben gegen Wind unb Wellen be- 
schützt. Weil Sein Wort bie Kirche in ben Wirbelstürmen 
falscher Geifter bewahrt hat, barum foil unb will bie 
Kirche, bie solches mit Staunen wahrgenommen hat, biefes 
Sein Wort mit neuer Freude unb neuem Glaubensgehor- 
fam halten. Wenn bie Kirche bie Aufgabe empfinbet, sic 
neu zu orbnen, so nicht, weil Veränderungen ber staat- 
lichen Umwelt automatisch kirchliche Veränderungen for- 
bern ober nach sic ziehen müszten, sondern weil fie auch 
in ihrer äußeren Ordnung bem ertannten unb erfahrenen 
Worte Gottes Gehorsam leisten will. Gs zeigt aber ein 
auch nur oberflächlicher Blick in bie Kirchenverfassung von 
1919, das fie in entscheidenden Stücken nicht bem Wesen 
ber Kirche entspricht. Das ift bie Erkenntnis, bie Gott uns 
in bem jüngsten Abschnitt unferer Kirchengeschichte ge- 
schenkt hat, baß bie Kirche nicht ein Verein frommer Men- 
schen zum Zweck ber Befriedigung religiöfer Bedürfnisse 
ist, sondern baß bie Kirche Gottes Veranstaltung ift, in 
ber ER durch Wort unb Sakrament bas Heil in feinem 
lieben Sohn Jesus Christus jur Welt unb bie Welt ju 
diesem Heil bringt. Diefen Glauben gemäs lebt unb ord- 
net sic eine rechte Kirche. Diefe Ordnung muß immer 
wieber überprüft unb wenn notwendig, erneuert werben. 
Die Kirche bebarf in ihrer heutigen Gestalt eine solche 
Reuordnung. Das ift aber eine Aufgabe, bie nur schritt- 
weife gelöst werben tann. Daju bebarf es bei ber Belastung 
durch eine lange unb zum Teil verhängnisvolle Trabition 
viel ernfter theologischer Arbeit unb bes ununterbrochenen 
Gebetes um heilige Weisheit.

Gs war barum eine Frage, ob es geraten fei, aus ber 
Gesamtordnung gleichsam einen Teil vorwegzunehmen, 
ehe bie Grundrisse biefer Gesamtordnung schon ganj klar 
geworben finb. Aber einmal hat bie praktische Nötigung 
jur Grneuerung wesentlicher Dienstorgane ber Kirche unter 
Beteiligung ber Gemeinben jur Schaffung einer Wahl- 
ordnung Anlaß gegeben, fobann aber wirb bie Kirche 
gerabe burch bie Schaffung biefer Wahlordnung in bie 
Befinnung über bas wahre Wesen ber Kirche hineinge- 
führt. Sollte sic diese Wahlordnung im Verlauf bet wei- 
teren Ordnung ber Kirche als veränberungsbebürftig er- 
weifen, so ist bas durchaus möglich. So wie bas Ganje 
vom Einzelnen her aufgebaut wirb, so musz bas Einzelne 
sic vom Ganjen her noch einmal auf feine Richtigkeit 
prüfen lassen.

Damit unsere Bemühung um diese Wahlordnung an 
bie rechte Stelle gerückt wird, wollen wir uns stets gegen- 
wärtig halten, baß es feine ibeale, ein für allemal gültige 
Kirchenordnung gegeben hat unb gibt, man müszte benn 
ber bedenklichen Meinung huldigen, biefe ibeale Kirchen- 
orbnung fei bei ben neutestamentlichen Gemeinben ju fin- 
ben. Dann bestände bie Aufgabe barin, biefe Kirchenord- 
nung ber erften Christengemeinde aus bem Reuen Testa- 
ment ju erheben unb möglichst treu ju kopieren. Damit 
aber hätte man nichts anderes getan, als bie ganje fol- 
genbe Kirchengeschichte, bie both eine Geschichte Jesu Christi

6 Synode 1945/46
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an unb mit feiner Kirche auf (Erben ift, in ber Art ber wurbe beruhigt werben, bie alliierten Stellen bagegen 
Sektierer aller Zeiten als einen fortgehenden Abfall vom verärgert.
Glauben unb ber gottgewollten Ordnung zu ertlären unb 
zu bewerten. Die Kirche trägt ihr verborgenes Leben mit 
bem Herrn Christus in ben irbenen Gefäszen ihrer Ord- 
nungen, bie bem Wandel ber Geschichte nicht entnommen 
finb. Wie ber einzelne Christ, ja wie bie ganze Kirche nicht 
stehen bleiben sondern wachsen soll an bem, ber bas Haupt 
ift, so sollen auch bie Ordnungen ber Kirche diesem Wachsen 
unb Zunehmen in ber Erkenntnis bes Herrn entsprechen. 
Wie ber Christ nach einem Worte Luthers nicht im Wor- 
densein, sondern im Werden ift, fo auch das irdische Kleid 
bes Leibes Christi.

Daraus folgt, baß bie Grunblinie aller Kirchenord- 
nungen im Wort bes Evangeliums gegeben, bie (Einfügung 
ber Kirche auf diese Grundlinien aber immer neu auf = 
gegeben ist. Es gibt auch in ber Kirchenordnung Ermessens- 
fragen, bie bei gleicher Glaubenshaltung verschieden be­
antwortet werben tonnen. Darum braucht nicht jebe Ver- 
schiedenheit ber Meinungen, wie fie auch unter uns sic 
zeigen wirb, zu einer Kabinettsfrage werben, unb wir 
tonnen im Frieden um bie rechte Ordnung für unsere 
Landeskirche ringen. Daß wir nur nah der Mahnung bes 
Apostels alles, was wir tun — auch jetzt auf unserer 
Synode — tun im Namen unseres Herrn Christi, dazu 
segne ER diese Synode mit (Seiner gnäbigen Erleuchtung."

Die Landessynode nahm biefen Bericht mit gespannter 
Aufmerksamkeit entgegen.

Der Vorsitzende bantt für ben Bericht unb fügt daran 
bie Frage, ob im Rat ber Evangelischen Kirche in Deutsch- 
land erwogen worben fei, in ber Frage ber Freilas- 
Jung ber Kriegsgefangenen ein Wort an bie 
Dräger ber politischen Macht ber Welt zu richten.

Als hier zuständiger Referent berichtet Oberkirchenrat 
Rost, baß dies mehrfach geschehen sei. Bon feiten unserer 
ehemaligen Gegner werbe immer wieber betont, es bestehe 
noch feine rechtliche Voraussetzung für bie Anwendung ber 
einschlägigen Bestimmungen ber Genfer Konvention, ba 
offiziell noch teine Einstellung ber Feindseligkeiten erfolgt 
fei. Daher muß noch mit einer langen Zeit gerechnet wer- 
ben, bis bie Kriegsgefangenen entlassen werben. Die 
kirchlichen (Stellen feien ausnahmslos bemüht, Erleichte- 
rungen zu erreichen, man bürfe ihnen aber nicht mehr zu- 
muten, als in ihrer Macht liege.

Landessynodale Urban regt an, baß bie Gemeinden dar- 
über informiert werben, was geschieht unb was geschehen 
ift, gerabe auch aus Anlasz ber vorgeschlagenen Gebets- 
woche.

Landessynodale Maas berichtet über feine diesbezüg- 
lichen Beobachtungen unb Erlebnisse in England. Es Jollen 
jetzt monatlich fünfzehntausend Mann entlassen werben. 
Die Cage ber Kriegsgefangenen fei gut; fie befinben sic 
meift bei Bauern unb helfen bie englische Ernte bergen, 
von welcher bie Ernährung ber britischen Zone mitab- 
hängt. Die Kriegsgefangenenfrage werbe in ber Öffent- 
lichkeit stark bistutiert. Das theologische Lager fei in sehr 
gutem Zustand, bie Prüfungsergebnisse ausgezeichnet.

Landessynodale Müller unterstützt bie Bitte von Lan- 
dessynodale Urban.

Landessynodale Dr. Wolf berichtet barüber, baß bereits 
im August eine Resolution bes Ökumenischen Rates er- 
gangen fei, bie ben beteiligten Regierungen zugeleitet 
wurbe. Bei bet UNO befinbe sic ein ftänbiger Bertreter 
bes Ökumenischen Rates. Die deutsche Presse nehme be- 
bäuerlich wenig von ben Bemühungen bes Ökumenischen 
Rates um bie Kriegsgefangenen Notiz.

Oberkirchenrat Rost weift barauf hin, baß bie Infor- 
mation ber Öffentlichkeit über diese Borgänge ein zwei- 
schneidiges Schwert darstelle. Die deutsche Bevölkerung

verärgert.
Landessynodale Sped bittet, das wenigstens die Pfarrer 

und die Kirchengemeinderäte etwas erfahren. Das könne 
unter der Hand geschehen.

Landessynodale Maas unterstützt die Einwände von 
Oberkirchenrat Rost. Die Verhandlungen in Cambridge 
feien streng vertraulich gewesen. In Gesprächen fei Offen- 
heit möglich, in der Presse dagegen gefährlich. Die Kirche 
müsse leider bas Kreuz tragen, wenn sie manchmal ge- 
scholten wirb, als fie nicht tue. Zwischen dem, was Re- 
gierungsstellen sagen und tun, und dem Volksempfinden 
feien starke Unterschiede. Es fei auch nicht erlaubt, den 
Ökumenischen Pressedienst in Deutschland als Informa- 
tionsquelle zu verwenden.

Landessynodale Müller ift damit zufrieden, das diese 
unb jene Schritte getan werben. Das Kirchenvolk sollte 
aber an diesen Bestrebungen teilnehmen tonnen, 3. B. da- 
durch, das bas Los ber Kriegsgefangenen viel häufiger als 
bisher ben Gemeinden zum Gebetsanliegen werbe; barin 
eingeschlossen fönne auch bie Bitte um Gottes Segen für 
bie Bemühungen ber berufenen (Stellen fein.

Landessynodale Urban wünscht von Veröffentlichungen 
in ber Presse etwa ein Wort bes Herrn Landesbischof, 
in bem von ben Bemühungen ber einheimischen unb ber 
ökumenischen kirchlichen Führer bie Rede ist.

Der Vorsitzende erinnert an ein entsprechendes Wort 
ber Fuldaer Bischofskonferenz.

Landessynodale Bender bezeichnet auch ben Religions- 
unterricht als eine Gelegenheit für solche Mitteilungen.

Oberkirchenrat Rost spricht ein sehr warmes Wort zu- 
gunften ber Gefangenen in ben Internierungslagern, beren 
Schicksal man nicht vergessen bürfe. — Im übrigen möge 
man bie Kirchenleitung im stillen arbeiten lassen unb ber 
Gewiszheit fein, das nichts unterlassen bleibt.

Landesbischof Bender berichtet, das er vor einigen Wo- 
chen bie (Erlaubnis erhalten habe, im Karlsruher Inter- 
nierungslager zu prebigen unb hernach mit einige Inhaf- 
tierten zu reben. Die Lage dieser Leute fei wesentlich an- 
bers als bie ber Kriegsgefangenen. Während diese nach 
ber Entlassung bie Gefangenschaft wirtlich hinter sic 
hätten, erwartet bie politischen Gefangenen nach ber Ent- 
lassung ihr Prozez. — Die Schwerkranken unb bie Ster- 
benden hätten bis jetzt von ihren Angehörigen nicht be- 
sucht werben bürfen. (Er habe eine (Eingabe gemacht, um 
diesem Anliegen Gehör zu verschaffen. Hierüber ober auch 
über anbere ähnliche Bemühungen etwas befannt zu 
geben, fei nicht unter allen Umständen notwenbig unb 
zweckmäszig; diejenigen, bie vorwurfsvoll darnach fragten, 
wollten ja doch eben nur vom (Erfolg hören. — Zu bem 
Bericht über bie kirchliche Lage fei noch nachzutragen, das 
absichtlich bas Hilfswerk nicht erwähnt wurbe; wenn aber 
bie Landessynode ben Wunsch habe, barüber näheres zu 
hören, bann tönne ohne weiteres Pfarrer Schmidt, ber 
Geschäftsführer bes Evangelischen Hilfswerkes ber Evan- 
gelischen Kirche in Baden, zu einem Bericht herbeigerufen 
werben.

Der Vorschlag finbet bie Zustimmung ber Landessynode.
Landessynodale Müller fragt, ob ein Berbot bestünde, 

das bie Lehrer ben Religionsunterricht wieber aufnehmen?
Landesbischof Bender antwortet, dasz grundsätzlich fein 

Berbot bestehe, das aber bie Lehrer praktisch zu stark von 
ihren eigentlichen schulischen Aufgaben in Anspruch ge- 
nommen feien. (Es fei übrigens zu empfehlen, solche Einzel- 
fragen in bie Ausschüsse zu verlegen.

Landessynodale Günther beftätigt, bas von Landessyn- 
odale Müller Gesagte auch von bem Gesichtspunkt her, das 
bie Lehrer viel zu große Klaffen hätten. Es müzte durch
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Beizug von Laienkräften von ber Kirche aus Abhilfe ge- 
schaffen werden.

Landessynodale Schühle, von bem Interesse erfüllt, un- 
wahren Gerüchten entgegenzutreten, fragt, ob für bie 
Suspendierten eine Wartefrist vorgeschrieben fei, bevor sie

in ben Genusz ber ihnen zugesprochenen zwei Drittel bes 
erbienten Ruhegehaltes kämen?

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich verneint diese Frage.
Der Vorsitzende schliezt bie Plenarsitzung unb forbert bie 

Ausschüsse auf, ihre Arbeit aufzunehmen. Es ift 10.40 Uhr.

Zweite Sitzung
Bretten, Mittwoch, ben 25. September, 1946, 15.00 llhr.

Zwischen ber ersten unb zweiten Plenarsitzung wird fest- 
gestellt, dasz ber Vorsitzende des Verfassungsausschusses 
Landessynodale Dr. von Dietze ist, ber des Finanzaus- 
schusses Landessynodale Lechler unb ber bes Allgemeinen 
Ausschusses Kreisdekan Maas. — Die Landessynodalen 
Kehrberger unb Krumm sind am Morgen bes 25. Septem- 
ber eingetroffen.

Tagesordnung
1. Entgegennahme bes Berichtes bes Finanzausschusses 

unb beffen Beratung.
2. Entgegennahme bes Berichtes bes Allgemeinen Aus- 

schusses unb beffen Beratung.
Der Vorsitzende eröffnet bie Sitzung.
Kreisdekan Hoi spricht bas Eingangsgebet.
Der Vorsitzende wünscht, dasz ber Bericht bes Fi- 

nanzausschusses zuerst behandelt werbe.
Berichterstatter Landessynodale Dittes gibt folgenden

Bericht:

Gleichzeitig wurde bie Erhebung eines Kirchgeldes be- 
schlossen, weil ber Steuersatz von 10 v. H. zur Deckung ber 
Ausgaben nicht ausreichte. Auch wurde ber Oberkirchenrat 
ermächtigt, mit Genehmigung bes Erweiterten Oberkirchen- 
rats zur Verstärkung bes Betriebsfonds Darlehen bis zum 
Höchstbetrage von zwei Millionen Mark aufzunehmen. Die 
Erhebung bes Kirchgeldes, bas übrigens wenig Sympathie 
genosz, wurbe bald eingestellt, weil bie Kosten ber Ver- 
anlagung unb Erhebung in feinem Verhältnis zum Be- 
trag bes Aufkommens standen.

Die Haushaltspläne 1936—1938 sahen vor (in runben
Zahlen) :
1936
1937

1938

Ausgaben
6 800 000 RM
7 200 000 RM

Einnahmen
5 700 000 RM
5 900 000 RI

8 000 000 RM 8 300 000 RM

Fehlbetrag
1100 000 RM
1 300 000 RM

überschusz
300 000 Rm

Hohe Synode!
§ 105 Abs. 3 bet Kirchenverfassung gemäß obliegt ber 

Synode bie Bewilligung ber allgemeinen Ausgaben unb 
Einnahmen durch Gesetz. In Vollzug dieser Vorschrift hat 
bie Kirchenleitung ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, 
bie allgemeinen kirchlichen Ausgaben unb Einnahmen für 
bas Rechnungsjahr 1946/47 unb ihre Deckungsmittel betr. 
nebft Haushaltsplan ber Synode zur Beschluszfassung vor- 
gelegt. Der Finanzausschuß hat ben Haushaltsplan am 
24. September 1946 in zwei Sitzungen beraten. Namens 
bes Finanzausschusses habe ic Ihnen bas Ergebnis biefer 
Beratungen vorzutragen.

Die Aufstellung bes Haushaltsplanes war durch ver- 
schiedene Umstände erheblich erschwert. Der letzte, von 
einer ordnungsmäzigen Synode genehmigte Haushalts- 
plan war ber für bie Rechnungsjahr 1933, 1934 unb 1935. 
Die Haushaltspläne für bie Rechnungsjahre 1936—1938 
wurben durch Anorbnung ber Finanzabteilung beim Evan- 
gelischen Oberkirchenrat vom 21. März 1939 (ÄEBBI. S. 
41) auf Grund ber Fünfzehnten Verordnung zur Durch- 
führung bes Gesetzes zur Sicherung ber Deutschen Evan- 
gelischen Kirche vom 25. Juni 1937 (RGBl. I S. 697) ver- 
abschiedet. Seither, alfo für bie Jahre 1939—1945, wurben 
feine, ben gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Vor- 
anschläge beschlossen. Es liegen nur ganz ober teilweife 
abgeschlossene Rechnungen vor.

Zu biefem Miszstand fommt noch ber für bie Aufstellung 
eines Haushaltsplanes sehr erschwerende Amstand ber An- 
sicherheit ber fünftigen Entwicklung ber wirtschaftlichen 
Verhältnisse unb bie baraus folgende Ansicherheit in ber 
Schätzung ber Höhe des Kirchensteueraufkommens.

Die Haushaltspläne für bie Jahre 1933—1938 enthielten 
an Ausgaben unb Einnahmen folgenbe Beträge:

1933—1935 je im Durchschnitt ber brei Jahre:

Die Fehlbeträge wurben aus bem Betriebsfonds gedeckt, 
ber Uberschuß aus bem Jahre 1938 bem Betriebsfonds zu- 
geführt.

Der uns vorliegende Entwurf bes Haushaltsplanes von 
1946 sieht vor: Ausgaben 8 792 900 RI, Einnahmen 
7 506 000 RM. Der Fehlbetrag mit 1286 900 RM ift aus 
bem Betriebsfonds zu decken. Der Vertreter bes Ober- 
kirchenrats hat zu Beginn ber Beratungen bes Ausschusses 
barauf hingewiesen, das ber Haushaltsplan mit Rücksicht 
auf bie Unsicherheit in ber Entwicklung bes Kirchensteuer- 
aufkommens nur für bas Rechnungsjahr 1946/47 aufge- 
stellt worben fei, er möchte aber bem Ausschuß doch empfeh- 
len, ben Haushaltsplan für zwei Jahre, also auch für 
bas Rechnungsjahr 1947/48, zu genehmigen unb bie Höhe 
ber für 1946 vorgesehenen Ausgaben unb Einnahmen zu- 
gleich auch für bas Rechnungsjahr 1947 anzunehmen, wo- 
bei in das Finanzgesetz eine Ermächtigung bes Erweiter- 
ten Oberkirchenrats in bem Sinn aufgenommen werben 
müszte, ben Kirchensteuerhebesatz ben verminderten ober
erhöhten Einnahmen entsprechend zu erhöhen ober zu er-

Ausgaben
Einnahmen 
Fehlbetrag

5 270 000 RM
4 860 000 RM

410 000 RM

mäzigen. Über bie Stellungnahme bes Finanzausschusses 
zu biefer Frage werde ic am Schluß berichten.

Dem Haushaltsplan sind bei ben einzelnen Abschnitten 
unb Unterabschnitten Erläuterungen beigegeben, auf bie 
ich hinweise.

Der Ausschuß hat an bem Haushaltsplan feine Ver- 
änberungen vorgenommen. Soweit ber Ausschuß weitere 
Erläuterungen zu geben hat, werbe ic biefe bei Aufruf 
ber in Betracht fommenben Positionen geben.

I. Ausgaben
Zu Abschnitt B Zweckausgaben:
Ziff. I: In bem Gesamtbetrag von 1170 000 RM finb 

auch bie Dienstbezüge ber Mitglieder, Beamten unb An- 
gestellten bes Oberkirchenrats unb ber Evangelischen Lan- 
deskirchsteuerkasse enthalten. Diefe Beträge unterliegen in 
biefem Haushaltszeitraum anstelle ber allgemeinen Ge-
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haltskürzung von 6 v. $. einer kirchlichen Sonderkürzung 
und zwar:

in der Zeit vom 1. 4. 1946 — 30. 6. 1946 gestaffelt 
16—31 v. H.,

in der Zeit vom 1. 7. 1946 — 31. 3. 1947 gestaffelt 
6—16 v. S.

Diese Sonderkürzung ist für die in Betracht kommenden 
Beamten und Angestellten angesichts der Preissteige- 
rungen empfindlich, muß aber bei der gespannten Finanz- 
Lage der Kirche leider vorläufig hingenommen werden. 
Diese Sonderkürzung soll aber nur solange bestehen blei- 
ben, als unumgänglich nötig ist.

3iff-III: Hier sind 10 000 RM vorgesehen für Stipen- 
bien für bebürftige Theologiestudenten, welche sic dem 
Dienst in ber Badischen Landeskirche widmen wollen. 
Auszerdem werben hier Ausgaben verrechnet, bie für Rüst- 
unb Freizeiten ber Theologiestudenten entstehen. Dem 
Ausschuß erscheint ber vorgesehene Betrag bei ber grozen 
Bedeutung feines Zweckes nieder. Von einer Erhöhung 
bes Voranschlagsatzes kann aber abgesehen werben, weil 
von anberer Seite zu biefem Zwecke weitere Mittel zur 
Verfügung gestellt werben.

Ziff. V: Der hier vorgesehene Betrag von 3 586 800 RM 
enthält auch bie Aufwendungen für bie Dienstbezüge ber 
planmäszigen unb außerplanmäßigen Geistlichen unb Ge- 
meindehelferinnen. Auch diese Bezüge unterliegen ber 
kirchlichen Sonderkürzung. Die entsprechenden Ausfüh- 
rungen zu Ziff. I finden auch hier Anwendung.

Ziff. XVI: Auch hier gilt wegen ber Sonderkürzung bas 
eben zu Ziff. I unb V Gesagte.

Ziffer. XVII: Der hier vorgesehene allgemeine Aufwand 
von 576 500 RM ift gegenüber ben Vorjahren auszer- 
gewöhnlich hoch. Es fallen bauen aber allein 500 000 RM 
Beihilfen an evangelische Kirchengemeinden sowie für bie 
Instandsetzung uen Gottesdiensträumen unb Pfarrwoh- 
nungen verwendet werben. Daß bie Landeskirche bie 
Wiederinstandsetzung uen Gottesdiensträumen unb Pfarr- 
Wohnungen als besonders dringlich betrachtet unb bie 
rasche Durchführung biefer Maznahmen sowohl im Inter- 
effe ber einzelnen Kirchengemeinde als auch ber Landes- 
kirche selbst durch Mittelzuwendung zu förbern sucht, be- 
grüßt ber Ausschuß unb empfiehlt bie Position zu ge- 
nehmigen.

II. Einnahmen
Zu Ziff.I: Der Ertrag ber Landeskirchensteuer wirb 

auf Grund ber oon ben zuständigen Finanzbehörden ge- 
lieferten Unterlagen auf jährlich 5325 000 RM geschätzt. 
Ob biefer Vetrag an Steueraufkommen tatsächlich erreicht 
wirb, kann heute noch nicht gejagt werben. Die künftige 
wirtschaftliche Entwicklung unb bie baoon abhängige 
Höhe bes Aufkommens an Landeskirchensteuer ijt bei ber 
unsicheren allgemeinen wirtschaftlichen Lage nicht voraus- 
zusehen. Es ijt aber zu hoffen, baß bas Steuerauffommen 
nicht allzuweit unter bem angenommenen Vetrag bleiben 
wirb.

Zu Ziff. XI: Die Zinseneinnahmen sind dadurch, baß für 
bie Reichsschatanweisungen, Bank- unb Sparguthaben 
ufw. vorläufig feine Zinsen mehr bezahlt werben, oon 
nahezu 200 000 RM auf etwa 5000 RM jährlich gesunken.

Zu Ziff. XVIII: Von ben hier eingestellten 850 000 RM 
entfallen 800 000 RM auf bas feit Oktober 1945 zur Er- 
hebung gelangende freiwillige Rotopfer.

Das erste Rotopfer oom Oktober 1945 betrug runb 
120 000 RM unb steigerte sic im zweiten Monat auf runb 
130 000 RM, ermäßigte sic bann auf runb 110 000 RM, 
90 000 RM usw. bis auf 60 000 RM. Der voranschlags- 
mäßige Vetrag oon 800 000 RM wirb im laufenden Rech- 
nungsjahr erreicht werben. Wie sic bie Höhe bes Rot- 
opfers bann weiter entwickeln wirb, bleibt abzuwarten. 
Wir bürfen jeboch hoffen, baß es ben ©liebem unserer

Kirche, trot ber auf ihnen laftenben schweren Not auch 
künftighin nicht an Opferwilligkeit unb Opferfreudigkeit 
für ihre Kirche fehlen wird.

Der Finanzausschuß hat den Haushaltsplan unber-
ändert einmütig gutgeheißen unb entsprechend ber An- 
regung bes Vertreters bes Oberkirchenrats ihn zugleich 
auch für bas Rechnungsjahr 1947 (1. 4. 1947 — 31. 3. 1948) 
aufgestellt. Es werben für bas Rechnungsjahr 1947 bie 
gleichen Ausgabe- unb Einnahmebeträge eingestellt.

Angesichts ber angefpannten Finanzlage hat ber Aus- 
schusz zum Ausdruck gebracht, baß es bringenb erforderlich 
fei, im kirchlichen Haushalt auch weiterhin äußerft sparsam 
zu oerfahren unb bie Ausgaben foweit als möglich ein- 
zuschränken. Der Vertreter bes Oberkirchenrats hat er- 
klärt, baß biefer vom Oberkirchenrat bisher beachtete 
Grundsatz selbstverständlich auch weiterhin eingehalten 
werben wirb.

Der Ausschuß bittet bie Synode,
ben Haushaltsplan für bie Rechnungsjahre 1946—47 
im ganzen unoeränbert anzunehmen.

Die Ausdehnung bes Haushaltsplanes auf bas Rech- 
nungsjahr 1947 macht bie Anderung unb Ergänzung bes 
vorgelegten Entwurfs bes Finanzgesetzes erforderlich. Der 
Finanzausschuß hat bie folgenden Anderungen unb Er- 
gänzungen einstimmig beschlossen unb empfiehlt sie ber 
Synode zur Annahme.

1. Die iberschrift muß lauten:
„Gesetz über bie allgemeinen kirchlichen Ausgaben unb 
Einnahmen für bie Rechnungsjahre 1946 unb 1947 
(1. April 1946 — 31. März 1948) unb ihre Deckungs- 
mittel."

2. In Artikel 1 Buchstabe a, b unb c ift oor ben Veträgen 
das Wort „jährlich" einzusetzen.

3. Artikel 3 lautet:
„Werden während ber Rechnungsjahre 1946 unb 1947 
bie Gesetze über bie nach Artikel 12, Abs. 1 bes Lan- 
deskirchensteuergesetzes unb nach Artikel 12, Abs. 1 bes 
Ortskirchensteuergesetzes ber Landeskirchenbesteuerung 
zugrunde zu legenden Reichs- unb Gemeindesteuern 
berart geänbert, baß ber nach Artikel 1 zu erwartende 
Steuerbetrag in einem Rechnungsjahr nicht erreicht 
wirb, so ift ber Erweiterte Evangelische Oberkirchen- 
rat ermächtigt, ben in Artikel 2 beftimmten Steuer- 
fuß durch einen neuen Steuerfestsetzungsbeschlusz ab- 
zuändern. Die Neufestsetzung tritt an bem Tag in 
Kraft, oon bem an bie gemäß Art. 12. Abs. 1 Satz 2 
bes Landeskirchensteuergesetzes zu erlassende staatliche 
Verorbnung über bie Steuergrundlagen, welche am 
Tage ber Neufestsetzung bes Steuerfußes gilt, wirk- 
fam ist."

4. Artikel 4 lautet: „Der Erweiterte Evangelische Ober- 
kirchenrat ift ermächtigt, ben in Artikel 2 festgesetzten 
Steuerfuß herabzusetzen, wenn bie Entwicklung ber 
Einnahmen, insbesondere bes Steuerauffommens, 
eine Ermäßigung bes Steuerfußes zuläszt".

5. Die Artikel 3, 4 unb 5 bes Gesetzentwurfs werben 
Artikel 5, 6 unb 7.

Der Vorsitzende dankt für ben Bericht unb geht dazu 
über, bie einzelnen Positionen bes oom Evangelischen 
Oberkirchenrat vorgelegten Voranschlag zur Debatte zu 
stellen.

Zu Ausgaben, Abteilung A, wirb nichts bemerkt.
Zu Abteilung B Ziff. III wirb gefragt, woher bie an- 

beren Mittel genommen werben, bie zur Ergänzung bes 
hier eingesetzten Vetrages für Stipenbien unb dergleichen 
bienen sollen.

Oberkirchenrat Dr. Bürgn gibt dahingehend Abschlusz, 
baß bas Hilfswerk 50 000 RM zur Verfügung stelle.

Oberkirchenrat Rost ergänzt, baß auch Mittel aus bem 
Ertrag bes Sonntagsblattes in Frage kämen.
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Landessynodale D. Hupfeld fragt, ob hier nicht auch 
der Theologendienst bedacht werden müsse?

Oberkirchenrat Dürr antwortet, das dessen Mittel 3- 3t. 
gering feien und bisher oon Verträgen der Pfarrer ge- 
speist würben.

Zu Pos. XV wirb gefragt, für wen bie Unterstützungen 
gewährt werben.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich antwortet, dasz meift 
Geistliche unb Hinterbliebene oon solchen bie Empfänger 
feien.

Zu Pos. XVII teilt Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich mit, 
das ber Aufwand bedauerlicherweise nicht höher fein 
tonne; bet Schaden an Gebäuden usw. betrage 18 000 000 
Reichsmark.

Zu Einnahmen Pos. III wirb gefragt, feit wann biefer 
Betrag oom Staate geleistet wirb.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich berichtet, dasz diese 
Zahlungen feine Unterbrechung erfahren hätten unb ab 
1. April 1945 bis zur Stellungnahme einer fünftigen Re- 
gierung zu bem Staatsvertrag weiter bewilligt werben.

Zu Vos. XVIII bittet Oberkirchenrat Dürr, bah die Pfarr- 
ämter bas Notopfer für bie Landeskirche nicht nur fo 
nebenbei erheben, sondern jeweils besonders empfehlen. 
Wenn ber Betrag auf 60 000 RM gefunfen fei, fo fei bas 
weniger, als bas Erträgnis einer gewöhnlichen Kollekte.

Landessynodale Dr. Schenerpflug bemerkt, bah der Rück- 
gang bedauerlich fei unb regt an, durch fonfrete Angabe 
bes Bedürfnisses, für welches gefammelt wirb, bie Gebe- 
Freudigkeit zu beleben. Daraus ergäbe sic nicht bie Not- 
wenbigfeit, ben anfallenden Betrag hundertprozentig für 
ben angegebenen Zweck zu verwenden.

Landesbischof Bender erklärt sic gegen eine solche unzu- 
treffenbe Firmung ber Sammlungen; es fei bisher sehr 
forgfam bie Zweckgebundenheit ber Gabe beobachtet wor- 
ben. Das Notopfer ift eben nicht für befonbere Zwecke ba; 
ben Gemeinden müffe gefagt werben, bah es sich eben um 
bie Kirche handelt.

Der Vorsitzende bemerft, er habe ben Eindruck, bah 
biefes Opfer schon sehr ftarf in bas Bewusztsein ber Ge- 
meinbe sic eingeprägt habe. Ein empfehlendes Wort an 
bie Gemeinden sollte auch zugleich ein Wort bes Dankes 
enthalten, auch von feiten ber Landessynode.

Landessynodale D. Hupfeld tritt unter Erwähnung oon 
Beispielen oon Heidelberg unb Frankfurt für eine Er- 
hebung bes Opfers in feierlicher Weise wie beim Tag ber 
Inneren Mission ein.

Landessynodale Mono empfiehlt, über bie Finanzlage 
ber Äirche bie Gemeinden ausführlicher zu informieren, 
etwa fo, wie es in bem Gemeindebrief bet Inneren Mis- 
sion übet beten Finanzbedarf geschehen fei. Es beftünben 
immer noch völlig unzutreffende Meinungen 3. B. übet bie 
Besoldung ber Geistlichen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich entgegnet, bah es wohl 
für bie Geistlichen unangenehm fei, über ihre Gehaltsver- 
hältnisse in ber Öffentlichkeit zu reben, bah man aber sehr 
wohl allgemeine Angaben, etwa auch unter Rennung bes 
Fehlbetrages, machen könne. Wenn bie Landessynode Ent- 
sprechendes beschliesze, fönne ein Wort bes Danfes unb 
eine kurze Darstellung ber Lage an bie Geistlichen aus- 
gegeben werben.

Der Vorsitzende fragt, was mit ber Anregung, bas Opfer 
in feierlicher Weise zu erheben, geschehen solle.

Oberkirchenrat Dürr erinnert an bie erfte Bekanntgabe 
hierüber unb stellt in Aussicht, bah durch die Defane bie 
Geistlichen an biefe erinnert werben.

Landessynodale D. Hupfeld fragt an, ob hinsichtlich ber 
Besteuerung hoher Einkommen Marznahmen zu erwarten 
feien, bie beten Belastung mit Kirchensteuer minbern 
werben.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy teilt mit, bah hierüber be- 
teils Verhandlungen mit bem Katholischen Oberstiftungs-

rat eingeleitet sind, unb bah die Absicht besteht, eine Ver- 
fügung zu erlassen, nach welcher bie Höchstbesastung bes 
Einkommens in solchen Fällen 3 o. $. nicht überschreiten 
bürfe.

Der Berichterstatter bes Finanzausschusses, Synodale 
Dittes unb ber Vorsitzende stellen ben Eintrag, bah der 
Haushaltsplan für bie Jahre 1946/47 unb 1947/48 nun- 
mehr oon ber Landessynode angenommen wirb. Die Lan- 
dessynode stimmt biefem Antrag ohne Widerspruch zu.

Der Vorsitzende stellt nun ben Gesetzentwurfzum 
Haushaltsplan (siehe Anlage 2) zur Beratung unb 
zwar in ber vom Finanzausschuß beschlossenen neuen Fas- 
fung (siehe Einlage 2a). — Nachdem bie einzelnen Artikel 
ber neuen Fassung bes Gesetzes durchgesprochen sind, nimmt 
bie Landessynode ben ganzen Entwurf einstimmig an.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich macht barauf aufmerk- 
fam, bah bie Landessynode nicht eigentlich eine Steuer- 
synode sei; es fei aber gestern oon ben zuständigen Re- 
gierungsstellen bie Genehmigung eingelaufen, bah bie 
Landessynode über ben Voranschlag beschlieszen tonne 
unb ihr Beschlurz staatliche Anerkennung finbe; desgleichen 
ift nach ber erhaltenen Auskunft ber Oberkirchenrat oon 
ber Auflegung bes Voranschlages befreit.

Der Vorsitzende stellt feft, bah nunmehr Punkt 1 ber 
Tagesordnung biefer Plenarsitzung erledigt fei. Er banft 
bem Berichterstatter unb bem Ausschusz.

Der Vorsitzende geht zu Punkt 2: Bericht bes Aus- 
schusses für allgemeine kirchliche Angelegenheiten über 
unb erteilt bem Berichterstatter Landessynodaler Rücklin 
bas Wort:

Berichterstatter Ricklin führt folgendes aus:
1. Vorlage bes Oberkirchenrats „Wort zur Reu- 

orbnung bes Religionsunterrichtes in 
ben öffentlichen Schulen" (Anlage 5a).

Im Religionsunterricht geht es nicht nur um bie Ver- 
mittlung oon Kenntnissen, fonbern um bie Unterweisung 
ber Seligfeit. Er ift ein Stüc kirchlicher Verkündigung 
unb ein wichtiger Stein bes Aufbaues. Aus ber neu- 
geschenkten Erkenntnis oon ben Ämtern ber Gemeinbe ift 
bie Orbnung für bie Einführung bes Religionslehrers im 
Gottesbienft oor ber Gemeinbe entftanben, wie sie in ber 
Verordnung bes Oberkirchenrates oom 31. 10. 1945 vorge- 
schrieben ift. Es hat sic ein ftarfer Widerstand ber Lehrer- 
schaft gezeigt, bet mancherorts durch ben Pfarrer fogar 
beftärft wurde. Man sieht vielfach in biefer Ginführung 
bes Religionslehrers oor ber Gemeinbe bas kaudinische 
Joc für bie Lehrerschaft, unb man fieht bie Gefahr bet 
geistlichen Schulaufficht am Horizont heraufziehen. Es gibt 
aber fein Amt ber Gemeinbe ohne feierliche Einführung 
mit Gebet unb Segen. Hier fann auch bet Religionslehrer 
nicht ausgenommen werben. Die Ginführung im Gottes- 
bienft bebeutet feine Demütigung, fonbern eine Stärfung 
unb Herausstellung feines Amtes in ber Gemeinbe. Die 
Bedenken, bie geäuzert werben, sind zumeist durch brüder- 
liche unb seelsorgerliche Besprechung zu überwinden, wobei 
man in ber Sache selbst feft unb flar bleiben murz. Bis jetzt 
sind dreihundertzwölf Lehrer kirchlich eingeführt worben. 
Das bürfte ein sehr beträchtlicher Teil ber entnazifizierten 
Lehrer fein. In absehbarer Zeit werben wir mit einet 
Lehrerinflation zu rechnen haben, bann werben wir froh 
fein, bah wir biefe Orbnung haben, bie es deutlich macht, 
bah ber Religionsunterricht nur unter kirchlicher Ver- 
antwortung erteilt werben fann. Gs wurbe bemängelt, 
bah aus ber Orbnung nicht flar hervorgehe, ob es sic um 
eine Verpflichtung ober eine Ginfegnung handle. Gs ift 
eine Verpflichtung mit Handschlag unb darauffolgendem 
Segenswunsch. Der Ausschuß bittet bie Landessynode ben 
Schluszsat ber Vorlage zu beschlieszen.

2. Vorlage bes Oberkirchenrats „Wort zur Schul- 
frage“ (Anlage 5b).

Das Wort zur Schulfrage befommt feine Bedeutung durch
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die zur Zeit stattfindenden Beratungen bes verfassung- 
gebenben Parlamentes für Nordwürttemberg-Baden. Der 
Religionsunterricht ift nicht Pflichtfach, sondern nur 
ordentliches Lehrfach. Es muft baher unbebingt bie christ- 
liche Simultanschule geforbert werben, nicht bie Simul- 
tanschule schlechthin. Die Aufspaltung bes Unterrichts in 
ben christlichen Religionsunterricht einerseits unb in einen 
unchristlichen Unterricht in ben Realfächern andererseits 
ift nicht tragbar. Ein wirklich einheitlicher Unterricht 
würbe freilich bie Bekentnnisschule voraussetzen. Es ift 
aber zur Zeit nicht möglich, mehr als bie christliche Simul- 
tanschule zu erreichen, eine Schulform, bie sic immerhin 
bei uns in Baden bewährt hat. Schlieszlic braucht in ben 
Realfächern bie konfessionelle Trennung unseres Volkes 
nicht betont zu werben. Es ift durchaus möglich, aus einem 
gesamtchristlichen Geist heraus ben Unterricht zu gestalten. 
Unbebingt erforderlich ift bagegen bie christliche Lehrer- 
bildung unb diese muft selbstverständlich konfessionell aus- 
gerichtet fein. Der Ausschuß bittet bie Landessynode, sic 
bas Wort bet Schulfrage zu eigen zu machen.

Es folgt eine Aussprache.
Landessynodaler D. Hupfeld fragt, ob alle Gemeinde- 

beamten unb Angestellten, auch Kirchendiener unb Orga- 
niften in ihr Amt feierlich eingeführt werben.

Oberkirchenrat Katz verneint diese Frage in Bezug auf 
Organist unb Kirchenbiener.

Landesbischof Bender führt aus, baft man doch eben ver- 
meiben wolle, gerabe bie Ankirchlichsten zu Dienern ber 
Kirche in diesen Amtern zu machen.

Landessynodale Haus regt bie Abhaltung einer Freizeit 
für Kirchendiener an, ba diese in manchen ihre Aufgaben 
einer besonderen Schulung bebürfen.

Landesbischof Bender bittet, in biefen Dingen eine 
Wertordnung nach ber Dringlichkeit zu bewahren, fonft 
würbe es bes Guten zuviel.

Der Vorsitzende kehrt zu bem Antrag bes Ausschusses 
zurück unb bittet bie Landessynode um Nuszerung.

Die Landessynode nimmt ben Antrag 1 „Wort zur Neu- 
orbnung bes Religionsunterrichtes in ben öffentlichen 
Schulen" (Einlage 5a) an.

Desgleichen wirb bas Wort bes Oberkirchenrats zur 
Schulfrage (Anlage 5b) angenommen.

3. Vorlage bes Oberkirchenrats: Die Eingabe „Ein- 
führung bes Kleinen Lutherischen Ka- 
techismus als Lehrbuch für ben Reli- 
gionsunterricht ber Schule betr. (siehe An- 
lage 6).

Der Berichterstatter Rücklin führt hierzu aus:
Der Ausschuß betrachtet diese Frage als auszerordent- 

lic schwierig. Für jeden Fall müftten bie Vorschriften für 
bie Einführung neuer Lehrbücher beachtet werben. Es 
müftten sic zuerst bie Bezirkssynoden zu dieser Frage 
äuszern. Es wurde bie Frage aufgeworfen, ob mit ber 
Einführung bes Kleinen Katechismus nicht bie Unions- 
urkunde verletzt würbe. In Baden haben wir nicht nur 
lutherisches, sondern auch reformiertes Erbe zu pflegen. 
Es ift Unglaube zu fagen, wir werben nie einen neuen 
Katechismus schaffen können. Der Ausschuß beantragt, bie 
Katechismusfrage bem Oberkirchenrat zur Vorbereitung 
auf bie nächste Landessynode zu überweisen.

Im Anschluss an diese Berichterstattung entspinnt sic 
eine lebhafte Erörterung.

Landessynodale Dr. Wolf wünscht eine nähere Erklä- 
rung, ob unb wie ber Antrag bes Ausschusses ber Vorlage 
abweiche. Wenn bei ber ursprünglichen Fassung geblieben 
werben solle, bann frage er, ob bamit bie Ausschaltung bes 
Heidelberger Katechismus unb bie Alleingültigkeit bes 
„Kleinen Luther" gewollt fei.

Der Berichterstatter Rücklin meint, ber Antrag bes 
Ausschusses wolle bie Katechismusfrage im allgemeinen

dem Evangelischen Oberkirchenrat überweisen, denn eine 
Stellungnahme des Ausschusses allein zu Gunsten des 
„Kleinen Luther" sei nicht zu Tage getreten.

Oberkirchenrat Kat bittet den Antragsteller, sic dazu
zu äußern.

Landessynodale Haus betont, baft feine Änderung des 
Bekenntnisstandes erreicht werben sollte. Man sei lediglich 
banon ausgegangen, das wir alle zwanzig bis dreiszig 
Jahre in Baden einen neuen Katechismus brauchen. Auch 
ber jetzige mit feiner Frage dreiunddreiszig fei unhaltbar 
geworben. Auzerdem fei zu beachten, baft bie Katechismen 
sic immer mehr bem „Kleinen Luther" annäherten. Man 
könne auch ber Meinung fein, baft unfere Generation nicht 
fähig fei, einen neuen zu schaffen. Dann aber fei bie 
Frage, ob Heidelberger ober „kleiner Luther". Das An- 
sehen bes „Kleinen Luther" fei groft, anbere Anionskirchen 
hätten ihn auch. Frühere Beschäftigung mit ber Frage 
brachte bas Ergebnis, baft ber Heidelberger weithin auf 
ber Confessio Augustana beruhe, nur in ber Abendmahls- 
frage ginge er eigene Wege. Diese Gründe ftünben hinter 
bem Antrag.

Landessynodale Dr. Wolf stellt feft, baft ber Text bes 
Antrags flat sage, baft neben bem „Kleinen Luther" fein 
anberes Lehrbuch eingeführt werben solle. Er bitte, feinen 
Antrag zu stellen, durch ben ber Bekenntnisstand geänbert 
werbe. Denn bie Annahme ber Vorlage bebeute einen 
Schritt zur Auflösung ber badischen Union.

Landessynodale Spec schlägt vor, ben Antrag bes Aus- 
schusses anzunehmen.

Auf bie Frage bes Vorsitzenden, ob bie Landes ynode 
mit ber Formulierung bes Antrags bes Ausschusses ein- 
verstanden sei, fragt Landesbischof Bender, ob bie Kate- 
chismusfrage als eine akademische Frage bem Oberkirchen- 
rat überwiesen werben Jolle, ober ob ber Oberkirchenrat 
vorbereiten müsse, baft ber „Kleine Luther" zu bem Schul- 
buch gemacht wird.

Landessynodale Dr. Wolf betont, wenn ber „Kleine 
Luther" allein eingeführt werbe, so bebeute bas für El- 
tern, bie ihre Kinder im Heidelberger Katechismus unter- 
wiesen sehen wollten, eine Unerträglichkeit. Er befenne sic 
persönlich zum Heidelberger Katechismus als geltende 
Bekenntnisschrift.

Sm weiteren Gespräch, an welchem sic bie Landessyn- 
odalen Jäger, Maas unb Landesbischof Bender beteiligen, 
wirb einerseits festgestellt, baft hinter bem Antrag achtzig 
bis einhunbert Pfarrer ftünben, baft aber andererseits im 
Ausschuß feine ausschlieszliche Stellungnahme zu Gunsten 
bes Kleinen Katechismus festzustellen war, unb baft man 
trot allem auch barauf hoffen bürfe, baft Gott bas Werk 
eines neuen Katechismus schenken könne. Ferner fönne 
diese Frage jetzt ohnehin von ber Landessynode nicht ver- 
beschieden werben, ba weitergehende Vorbereitungen not- 
wenbig feien.

Landesbischof Bender stellt im Rückblick auf bie Anions- 
frage bie Anfrage eines Ostpfarrers zur Debatte, ob er 
als Lutheraner unbeschadet feines lutherischen Bekennt- 
niffes in ben Dienft ber badischen Landeskirche aufge- 
nommen werben fönne.

Landessynodale D. Hupfeld entgegnet, baft bie badische 
Union zwar eine Konsensus-Anion sei, also eine Gemein- 
schaft für bie beiben Konfeffionen in einer Kirche ge- 
schaffen habe, baft fie aber ben Unterschied nicht aufhebe.

Der Vorsitzende unb Landessynodale Dr. von Dietze 
brängen barauf, baft mit Rücksicht auf bie Arbeit nicht 
weitere Dinge verhandelt werben, bie nicht unbebingt 
hierher gehören.

Landessynodale Hof stellt als Mitunterzeichner bes An- 
trags betr. Katechismus noch einmal feft, baft hinter bem 
Antrag nicht ber Versuch stehe, ben Bekenntnisstand ber 
Landeskirche auf faltem Wege zu änbern. Es gehe nur um
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die Frage eines Lehrbuches. Weil aber deutlich geworben 
sei, daß eine gewisse Spannung entsteht, sei es in Ord- 
nung, bie Sache an ben Oberkirchenrat zur Prüfung zu 
überweifen. Die Eingabe ber Pfarrer müsse babei aber 
genannt werben. Deshalb fei eine neue Redaktion bes 
Ausschuszantrags notwendig, bie ber nächsten Plenar- 
sitzung vorzulegen wäre.

Hieran schliezt sich (4.) bie Behandlung bes Antrags bes 
Landessynodalen Hausz, bie Erweiterung ber Si- 
turgie betr. (siehe Anlage?) an.

Der Berichterstatter Rücklin führt dazu wie folgt aus:
Die liturgische Willkür, ja Anordnung in unserer ba- 

dischen Landeskirche würbe gerügt. Es ift gewisz ein groszes 
Gut, wenn man in jeber Kirche unseres Heimatlandes bie 
gleiche Gottesdienstordnung vorfindet, in ber man sic 
ohne weiteres zu Hause fühlt. Auf ber anberen Seite wirb 
unsere badische Liturgie von ben vielen Zugewanderten 
als arm empfunben unb in vielen Gemeinden ift unter 
bem schweren Erleben ber letzten Jahre ein neues Ver- 
ftänbnis für Liturgie erwacht. Wenn auf ber einen Seite 
Ordnung herrschen muß, so barf doch nicht auf ber anberen 
Seite einfach bie Heckenschere angesetzt werben unb jebes 
lebenbige Wachstum unterbunben werben. Der Ausschuß 
hat einftimmig beschlossen, ber Landessynode folgende Ent- 
ichlieszung vorzulegen:

Die badische Liturgie stellt in ihrer heutigen Gestalt an 
sic schon eine verkürzte Liturgie bar, bie nach bem litur- 
gischen Wegweiser ber Agende Seite XVI zu einer Voll- 
liturgie erweitert werben kann. Wir bitten barum ben 
Herrn Landesbischof, Pfarrer unb Gemeinden aufs neue 
barauf aufmerksam zu machen, das ber liturgische Weg- 
weiser genau zu beachten ift. Wir halten es für eine un- 
tragbare Anordnung, wenn Halleluja unb Amen nicht ge- 
Jungen ober bas allsonntägliche Kollektengebet unb bas 
Glaubensbekenntnis an Festtagen weggelassen werben. 
Weiter bitten wir, baß ba, wo bie Gemeinde dazu Freudig- 
feit gewinnt, im Anschluß an bie erweiterte Ordnung 
Seite XVI ber Agende auch heute noch nicht gebrauchte 
Stücke wie Kyrie unb Gloria in ben Hauptgottesdienst 
eingefügt werben bürfen.

In ber Besprechung nimmt Oberkirchenrat Rost zu bem 
Antrag dahingehend Stellung, das er im Namen bes Ober- 
kirchenrats bittet, nicht ben abgeänberten Antrag bes Aus- 
schusses, fonbern ben Antrag Haus ber Besprechung zu 
Grunde zu legen. Er tritt ferner sehr nachdrücklich bafür 
ein, das unsere Gotesdienstordnung einheitlich fein müsse. 
Die liturgische Willkür fei bedenklich groß. Es sollte bem 
Oberkirchenrat unb ber Landessynode überlassen werben, 
Neuerungen einzuführen. Im übrigen fei bie Sitte auszu- 
sprechen, das Pfarrer unb Gemeinden erneut barauf auf- 
merksam gemacht werben, das bie im liturgischen Weg- 
weiser gemachten Vorschriften eingehalten werben müssen. 
Dieser Wegweiser läszt manches offen, bas Freiheit ge- 
währt. Die Erweiterung für außergewöhnliche Gottes- 
bienfte kann eingeführt werben, wo in einer Gemeinde da- 
für bas Bedürfnis besteht. Weitergehende Veränderungen 
überschreiten bie Zuständigkeit ber Landessynode unb bes 
Oberkirchenrats. Es feien auch bie Bezirkssynoden zu 
hören. Daher wolle bie Landessynode ben Eintrag bes Aus- 
schusses nicht annehmen, fonbern beim Antrag Hausz blei- 
ben unb diesen bem Oberkirchenrat überweifen. Der Ober- 
kirchenrat hemme dadurch nicht bas kirchliche Leben, er 
erfülle aber feinen Auftrag, für bie Ordnung zu sorgen.

Der Vorsitzende stellt bie Frage zur Abstimmung, ob 
ber Antrag Haus ober ber Antrag bes Ausschusses bem 
Oberkirchenrat überwiesen werben Jolle. Für ben Antrag 
Haus stimmen 24, für ben Antrag bes Ausschusses 2 Lan- 
dessynodale bei 8 Enthaltungen.

(5.) In ber Frage „kirchliche Presse unb Nach-
richtendienst", zu welcher ein Antrag bes Ober-

kirchenrats vorliegt (siehe Anlage 9) erklärt sic ber Aus- 
schusz mit ber oberkirchenrätlichen Vorlage einig.

Der Berichterstatter führt in diesem Zusammenhang da- 
her folgendes aus:

Der Ausschuß hält es in Übereinstimmung mit bem Er- 
weiterten Oberkirchenrat nicht für wünschenswert, das 
wieber bie vielen kleinen Sonntagsblätter aufkommen. 
Vielmehr sollte je ein großes Statt für Nordbaden unb für 
Sübbaben ausgestaltet unb burchgehalten werben. Be- 
bauert wirb bas Abgleiten ber Tagespresse in eine immer 
mehr zunehmende kirchenfeindliche Haltung. Es wirb an- 
geregt, Berichte über kirchliche Ereignisse an Herrn Kreis- 
befan Maas in Heidelberg zu senden, ber versuchen wirb, 
bie Aufnahme derselben in bie Rhein-Neckarzeitung her- 
beizuführen.

Oberkirchenrat Rost greift zurück auf bas Verbot ber 
christlichen Slätter unb auf bie Versuche, bie kirchliche 
Presse sofort nach bem Amsturz neu aufzubauen. Das Er- 
gebnis dieser Bemühungen ist, das in ber amerikanischen 
Zone ein Statt herauskam. In ber französischen Zone feien 
brei erschienen, nämlic in Freiburg, Baden-Baden unb 
Konstanz. Verhandlungen mit ben kirchlichen Pressever- 
tretern hätten bie Hoffnung auffommen lassen, es fei mög- 
lich, auch in ber französischen Zone ein einziges Statt nur 
zu haben. Es wurbe aber bann boch feine Einigteit er- 
reicht. Die Sitte bes Oberkirchenrats gehe nach wie vor 
dahin, dar man bie Herstellung ber Einheitlichkeit herbei- 
führen helfe. Beschränkung fei bas Ziel ber amerikanischen 
Behörden.

Oberkirchenrat Dürr weift barauf hin, baß bas Frei- 
burger Kirchenblatt in aufgeglieberter Auflage für bie 
einzelnen Kirchenbezirke unb Pfarrämter erscheine. Auch 
auf französischer Seite wünscht man feine fo grosze Man- 
nigfaltigkeit.

Landessynodale Dr. Scheuerpflug möchte ben kleinen 
Gemeindeboten bas Wort reben. Sie feien boch sehr wert- 
voll aus verschiedenen Gesichtspunkten. Die Stunbe ihrer 
Wiederauferstehung fei aber noch nicht gekommen.

Landessynodale Mono als Herausgeber bes Konstanzer 
Gemeindeboten fommt auf ben Meinungsaustausch ber 
kirchlichen Pressevertreter in ben vergangenen Monaten zu 
sprechen unb erklärt, es tue ihm leib, das er bem Evan- 
gelischen Oberkirchenrat unb Pfarrer Meerwein eine Ent- 
täuschung bereitet habe burch bie Zurücknahme feiner ur- 
sprünglichen Einwilligung zur Herausgabe eines einheit- 
lichen Slattes in ber französischen Zone. Er habe inzwi- 
schen sic bie Angelegenheit noch einmal gründlich über- 
legt unb mit verschiedenen Kreisen durchgesprochen unb 
müffe nun hier bie Erflärung abgeben, baß er nur ge- 
zwungen bie Herausgabe bes Gemeindeboten für bas 
Defanat Konstanz einstellen werbe. Ihn veranlasse dazu, 
außer bem Wunsch ber Mitarbeiter unb Leser, auch bie 
Rücksicht auf bie sehr weite Ausbehnung bes Dekanates, 
ber gegenüber ber Gemeindebote ein vorzügliches Verbin- 
bungsglieb bariteile, ferner bie Tatsache, baß er bie Ge- 
nehmigung ber Militärregierung besitze unb fie ohne Rot 
nicht aufgeben möchte unb endlich auch bie Auflagenziffer, 
bie bei zirka 30 000 Evangelischen im Defanat 11 000 be- 
trage.

Oberkirchenrat Rost bittet bie Anregung bes Ober- 
kirchenrats anzunehmen.

Der Vorsitzende schlieszt bie Debatte über diesen Gegen- 
ftanb unb spricht ben Wunsch aus, baß auch in ber öffent- 
lichen Presse mehr Nachrichten aus ber evangelischen Kirche 
erscheinen.

Oberkirchenrat Rost betont, baß in dieser Richtung alles
geschehe.

Der Ausschuß richtet ferner an bie Landessynode bie 
Sitte (6.), eine Serlautbarung über bie 
Kriegsgefangenen zu beschliezen.
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Der Ausschuß bittet durch feinen Berichterstatter bie 
Landessynode, folgende Serlautbarung zu beschliessen:

„Die Landessynode trägt leidend unb betenb an ber 
groszen Not unferer Kriegsgefangenen. Darum ift fie 
bantbar zu hören, das bie Leitung unferer Landes- 
kirche, sowie ber Rat bet Evangelischen Kirche in 
Deutschland unb ber Ökumene sic für unsere Ge- 
fangenen einsetzen. Sie begrüßt bie Anordnung von 
Gebetsgottesdiensten am Michaelistag (29. September) 
unb empfindet es als Trost unb Stärkung, das am 
gleichen Tag englische Kirchen sic mit uns in dieser 
Fürbitte vereinen."

Landessynodale Maas macht zum letzten Satz dieser 
Verlautbarung die Mitteilung, das auch in England drü- 
ben ein Aufruf der christlichen Bruderschaft zum Gebet für 
die Kriegsgefangenen am Michaelistag ergangen fei und 
bittet um Annahme bes Antrags des Ausschusses.

Landessynodale Müller bittet, das von feiten bes Herrn 
Landesbischofs bie Anordnung ergehe, es solle allsonntäg- 
lic in besonderer Weise im Gebet ber Kriegsgefangenen 
gedacht werben. Unter Bezugnahme barauf, das bies be- 
reits geschehe, gibt bie Landessynode diesen Anregungen 
ihre Zustimmung.

Daraufhin wirb bas Plenum bis zum Spätnachmittag 
vertagt.

Dritte Sitzung
(Tag nicht mehr festzustellen, vermutlich 26. September 1946.)

Um 17.40 Uhr versammelt sic bas Plenum wieber, nach- 
bem Herr Landesbischof D. Wurm unb Pfarrer D. As- 
muffen von ber Leitung ber Evangelischen Kirche in 
Deutschland eingetroffen sind. Landesbischof Bender be- 
grüszt bie beiben Herren unb dankt für ihr Kommen unb 
orientiert fie über bie Arbeit ber Landessynode.

Landesbischof D. Wurm gibt feiner großen Freude Aus- 
druck, wieber ber badischen Landessynode anwohnen zu 
bürfen. Gr erinnere sich ber Novembertage bes letzten 
Jahres, während welcher ein gewisser Druc auf ber gan- 
zen Versammlung gelegen habe, aber es fei doch etwas 
Gutes herausgekommen. Mit ber Arbeit, bie jetzt geschehe, 
feien bie Landessynodalen ber württembergischen Kirche 
eine Monatslänge voraus. Gs fei ein schweres Stück Ar- 
beit, bie Erkenntnisse, bie wir in ben letzten Jahren bes 
Kampfes gesammelt haben, in eine faubere Rechtsform zu 
gieszen. Gs bürfe aber auch hier heiszen: in magnis voluisse 
satest. Das fei bes größten Dankes wert, dar doch eine 
grosze Gemeinsamkeit bes Deutens unb bes Wollens uns 
geschenkt fei. In unferem Jahrhundert hätten wir etwas 
nachzuholen. Das 19. Jahrhundert hätte nachzuholen ge- 
habt, was unter bem Namen Diatonie zu verstehen ist. 3m 
20. Jahrhundert hätten wir bas Wort non ber Kirche nach- 
zuholen, bas uns als Aufgabe gestellt ift. Gs handle sich 
um unsere Verpflichtung gegen bas Gorpus Christi. — 
Ferner wolle er feiner besonderen Freude barüber Aus- 
druc geben, baß bas freundnachbarliche Verhältnis wieber 
attualifiert wirb. Gs fei zu hoffen, dasz aus bem gegen­
wärtigen Ringen mit bem Konfessionalismus bes Nach- 
bars zur Linken dereinst auch für ben Nachbarn zur Rech- 
ten etwas Erspriezliches im Sinne eines engeren An- 
schlusses entstehe (lints Bayern, rechts Baden). Darüber 
wolle er nachher ausführlich reben unb jetzt schlieren mit 
bem herzlichen Dant für bie brüderliche Ginlabung unb 
bem beften Segenswunsch für dieses Zusammensein.

Daraufhin nimmt Pfarrer D. Asmussen bas Wort zu 
feinen Ausführungen über bie Sage ber Evangeli- 
fcen Kirce in Deutfc1a n b. Diefe Ausführungen 
werben hier im Auszug wiedergegeben.

Als Grundzug ber Lage ber Evangelischen Kirche in 
Deutschland lasse sic feststellen: Sie befindet sic in einer 
schweren Krise, aber es ift keinerlei Grunb zur Beunruhi- 
gung vorhanden. Selbes stimmt.

Die Schwierigkeiten sind einerfetts technischer Art (Tele- 
fon, Post, Reise). Größer sind bie inneren Schwierigkeiten: 
7500 Namen von Ditpfarrern befinden sic auf ber Liste ber 
Kanzlei; Kirchensplitter von Riga bis zum Schwarzen 
Meer finb wieber in Ordnung zu bringen. Sobann bestehe 
bie Erbschaft aus ben letzten zwölf Jahren. Das Grbe 3- S. 
ber Theologie eines Herrn Leutheuser fei doch wirklich

überholt, bie Zahl ber abgebrängten Deutschen Christen- 
Pfarrer erst aunlic gering; bas bebeute aber, das bie letz- 
ten zwölf Jahre teine grosze Ketzerei hinterlassen haben. 
Auch bie nationalsozialistische Kirchenbürokratie fei im 
Verschwinden begriffen. Besondere Schwierigkeiten machen 
ferner bie Zonen; bie östliche evangelische Kirche müffe in 
fehr vielen Dingen völlig eigene Wege gehen. Das nehme 
von Dag zu Dag zu. Man bürfe aber unter feinen Um- 
ständen es unterlaffen, bie Serbinbung aufrecht zu erhal- 
ten. Gs bestehe bort auch bie Versuchung, grosze Politik zu 
machen, wie überhaupt bie Kirchen zur Zeit in ber Anfech- 
tung stünden, politisch mißbraucht zu werben. Jedenfalls 
gehöre es zur Signatur bes 20. Jahrhunderts, baß bie 
Kirche eine politische Grösze geworben ift. An bie Ver- 
suchung, bie bamit gegeben ift, mögen bie Landessynodalen 
auch in ihrem Gebet denken. — Hier fei ber Platz auch für 
eine Semerfung ökumenischer Art. Son ber Ökumene her 
trete in Erscheinung (6. S. K. Barth), das man bie Proble- 
matif ber Verflechtung von Kirche unb Weltmacht nicht 
scharf genug sehe. Man wisse aber doch nicht, in welchem 
Moment bet Zorn ber Menschen gegen bie Kirche los- 
breche. Anlasz dazu biete 3. S. bas Gingreifen ber Kirche 
in bie Entnazifizierung ober bas Schuldbekenntnis. Auch 
erwarte bie Öffentlichkeit bereits ein Wort über bie Schuld 
ber Siegermächte. All solchen Ansinnen unb Spannungen 
gegenüber fönne man immer nur beten mit bem Psalm 
139: „Erforsche mich, Gott“. Das Steuer wirb für Genera- 
tionen gestellt, man werbe es aber faum merken, ob man 
es falsch (teilte. Die Tatsache, das noch niemanb aufgetreten 
ift, ber in ber Angelegenheit ber wachsenden Schuld ber 
Siegermächte ein zündendes Wort hat fagen fönnen, ift 
bas tieffte Zeugnis für bie Krife, in ber wir uns befin- 
ben. Darum müffe man bitten: veni creator spiritus! — Gin 
brittes Problem fei bas ber Konfessionalität. Gs handelt 
sic um bie Frage, ob ber Lutherische Rat von einstens ben 
Plan ber Errichtung einer deutschen lutherischen Kirche 
burchführe unb also zur Beibehaltung ber Drei-Säulen- 
Dheorie zwinge, ober ob es gelinge, eine einheitliche, 
deutsche evangelische Kirche mit lutherischer Prägung zu 
schaffen. (Diefe Formulierung gebrauchte nachher Landes- 
bifchof D. Wurm.) Gr selbst stehe zwischen diesen Bemü- 
hungen unb fönne deswegen nur an bas Wort Kierke- 
gaarb’s erinnern: Gs muß schon einer für bie Generation 
geopfert werben. — Zur Lage bet Bekennenden Kirche fei 
zu fagen, baß fie erftens vor bie Frage gestellt fei, ob sie 
bereit ist, „ihr Leben zu verlieren“, unb zweitens, das fie 
feine Einheit darstelle. Sie fei auch fehr stark in ben 
Strubel ber Greigniffe hineingezogen. Zeichen bafür fei bie 
Anwesenheit Karl Barth's in Sonn unb bie Schrift von 
Hermann Diem über bie Kirche: „Restauration ober Reu-
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anfang in ber Evangelischen Kirche“ (Stuttgart 1946). 
Darin trete uns eine Kirche entgegen, bie ein Contrat 
ecclesiastique fei unb fein Mysterium. In dieser Lage bürfe 
es feine Varteidisziplin unter uns geben, sondern es müsse 
jeder hinstehen als ber, ber er ift.

Landesbijchof D. Wurm ergänzt bie Ausführungen oon 
Pfarrer D. Asmussen, inbem er über bas Problem ber 
Konfessionalität weiter ausführte. Er gibt einen Rückblick 
auf bie geschichtliche Führung ber brei süddeutschen Kirchen 
Bayern, Württemberg unb Baden. Rut in Bayern fei bie 
Konfessionalität sehr ftarf hervorgetreten. Da gegenwärtig 
innerhalb ber Bekennenden Kirche wie auch in der Evan- 
gelischen Kirche in Deutschland starke rabitale Strömungen 
sic bemertbar machen, habe Bayern geglaubt, ein Boll- 
werf aufrichten zu müffen gegen weitere Zersetzungen von 
einem calvinistischen Kirchenbegriff aus. Damit im Zu- 
fammenhang habe Bayern bie Bildung einer deutschen 
lutherischen Kirche oorbereitet unb dadurch „einen wunder- 
schönen Dom gebaut, ber aber in eine anbere Kirche nicht 
hineinpasse". Denn bie Frage, um bie es im gegenwärtigen 
Augenblick gehe, fei bie, ob es gelinge, ein Kirchengebilde 
zu schaffen, bas eine einheitliche deutsche evangelische Kirche 
darstelle mit vorwiegend lutherischem Gepräge. Deren 
Fundament würbe bie Schrift selbst fein, wie oor allem 
Luther fie uns ausgelegt hat. Würde eine solche Kirche 
entftehen fönnen, so stünde nicht ein Bloc gegen ben an- 
bern. Wir hätten wirtlich eine einheitliche Kirche unb für 
bie tleine reformierte Minderheit würbe genug Raum 
bleiben, um sic wohl fühlen zu fönnen.

Weiter möchte er ein Wort an bie Freunde aus Frei- 
burg richten. Es fei bedauerlich, baß bie schweizerische kirch- 
liche Berichterstattung so wenig Verständnis für unfere 
seelsorgerlichen Aufgaben aufbringe, bie sic aus ber Ent- 
nazifizierung ergeben. Man müsse babei doch auch an bie 
Wirkung auf bie Ökumene benten. Wir fönnen in un- 
ferer Situation nichts anberes tun, als was wir getan 
haben, nämlich ein Wort sprechen, bas ber Aufrichtung bes 
Rechtes bient (hier spricht ber Rebner mit stärkster Be- 
tonung). Er habe in dieser Hinsicht auch ein Wort nach 
Rürnberg gerichtet.

Auf biefe Ausführungen würbe Herr Landesbischof 
D. Wurm gerne ein Echo hören.

Landesbischof Bender entgegnet ungefähr folgender- 
maszen:

Sie haben uns in dieser Stunde einen Dienft getan, von 
bem Sie nicht ahnen, was er uns bebeutet. Ic habe 
einige Male gedacht, Engel haben Sie uns geschickt.

Zur Konfessionsfrage möchte ich Ihnen kurz sagen, das 
wir diese Dinge in unserer eigenen Kirche durchleben unb 
durchleiden. Dazu möchte ich Ihnen mitteilen, was in 
dieser Richtung auf dieser Landessynode geschehen ift. Es 
lag ein Antrag vor, ben kleinen Lutherischen Katechismus 
als Lehrbuch in ben Schulen einzuführen. Im groszen Kreis 
ift bie ganze Rot aufgebrochen, in bie uns bie Union ver- 
jetzt hat. Denn es ift uns tlar geworben, das man mit 
dieser Bitte, von ber Sie glauben tönnen, das ihr mein 
Herz gehört, wenn ich sie auch wirklich nicht lanziert habe, 
unserer Kirche wesentliche Strukturveränderungen auf- 
gäbe. Reben ben Brüdern, benen ber Kleine Luther bas 
Evangelium ber Schrift eröffnet hat, stehen anbere, benen 
ber Heidelberger diesen Dienft tat. Wie viele es von ber 
einen unb wie viele es oon ber anberen Art finb, spielt 
feine Rolle. Denn es geht hier nach Gewissen unb Glau- 
ben. Das Erstaunliche in dieser Situation ift bies, baß bas 
Geschenk, bas Gott uns gibt, uns wieber zu ben Lehrern 
ber Deformation hinführt. Für unferen Blick gibt es 
feine menschliche Lösung ber Fragen, ganz abgesehen da- 
von, baß bie Union eine KonfenfussUnion ist. Diefe Rot 
ift auch nicht für alle eine Rot. Wir fönnen nicht gewalt- 
sam aus ber Verantwortung, in ber uns bie badische 
Union festhält, ausbrechen, sondern wir müffen es Gott 
überlassen, baß er uns irgenbwie einen Weg ins Freie 
gibt, so das wir unferes Glaubens leben in dieser Kirche, 
ohne gegen ben § 2 ber Unionsurkunde zu verstoszen, aber 
so, das bie Bruderschaft nicht zerbrochen wirb ober jeman- 
ben Gewalt geschieht. In diesem Sinn fann man auch 
sagen: Herr, ich warte auf Dein Heil; unb vielleicht ist 
bas, was bei uns erlitten wirb, im Großen dasselbe, was 
bie Evangelische Kirche in Deutschland zu erleiben hat. 
Das wir nur eines vermeiden: bah wir über dem Ringen 
um ben rechten Weg ber Kirche ins Streiten geraten unb 
das wir bas Gebet bes Herrn, daß wir eins feien, auch 
Ihm zur Erfüllung überlaffen.

Vierte Sitzung
Bretten, Freitag, ben 27. September 1946, 9.15 Uhr.

Auf der Tagesordnung steht der Bericht des Bericht- 
erstatters vom Verfassungsausschusz über dessen Arbeit an 
der Vorlage: Wahlordnung (Einlage 1) sowie zu der Vor- 
läge nachträgliche Genehmigung vorläufiger kirchlicher 
Gesetze (Anlage 3), Stellungnahme zu den Anträgen des 
Landesbruderrates betr. die Zusammensetzung ber Wahl- 
ausschüsse (Einlage 8) und zum Antrag Jäger-Hausz betr. 
Unionsurkunde und Barmer Erklärung (Anlage 4).

Auf Antrag des Berichterstatters Dr. Wolf wirb ber An- 
trag Jäger-Haus (Einlage 4) an ben Oberkirchenrat unb 
bie kommende Landessynode überwiesen.

Landessynodale Jäger erklärt als Antragsteller: Wir 
wollen nicht erzwingen, was für heute nicht gegeben ist. 
Das sachliche Anliegen hat in ber Arbeit bes Verfassungs- 
ausschusses bereits Berücksichtigung gefunden.

Zur Vorlage bes erweiterten Oberkirchenrats Entwurf 
eines kirchlichen Gesetzes: Vorläufige kirchliche 
Gesetze betr. (Anlage 3) beantragt ber Berichterstatter 
ebenfalls Überweisung an bie kommende Landessynode. — 
Die Landessynode ift damit einverstanden.

Hiernach erstattet ber Berichterstatter Dr. Wolf ein-

gehend Bericht über bie Kirchliche Wahlordnung 
unb macht hierbei folgende grundsätzliche Ausführungen:

1. Das Bedürfnis nach einer neuen Wahlordnung be- 
steht. Es ift aber weber kirchenpolitischen Antrieben ent- 
sprungen, noch burch äußere Umftänbe veranlagt, etwa 
burch bie veränderte Lage ber Kirche gegenüber bem Staat. 
Es ift ber Ausdruck eines in unserer Landeskirche nicht 
anders wie in ber gesamten evangelischen Kirche Deutsch- 
lands unter ben Anfechtungen bes vergangenen Jahr- 
zehnts aufgefeimten unb endlich durchgebrochenen, neuen 
kirchlichen Lebens. Die baraus erwachsene Tatfreudigkeit 
darf nicht verwechselt werben mit ungeistlicher Nervosität, 
Sucht nach Reuerungen, geschäftiger Betriebsamkeit ober 
gar mit unbrüderlichem Machtstreben in ber Kirche. Sie ift 
in ihrem Kern aus einer Buszgesinnung hervorgegangen. 
Nicht bas vielberufene Versagen ber Kirche gegenüber bem 
Ansturm einer oon dämonischen Gewalten besonders wohl- 
genutzten Zeit, sondern ber dadurch gewonnene Einblick in 
ben Abgrund unserer eigenen Sündenbereitschaft unb bie 
so entftanbene Erkenntnis unserer ausnahmslosen Schuld 
am eigenen Versagen wie auch am Verfall ber Kirche hat
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uns ju einer Reubesinnung auf ihr wahres Wesen hin- 
geführt. Sott hat sie uns gnädig geschenkt.

Diefes neue Verständnis von ber Kirche aber tann unb 
barf nicht ohne Auswirkung auf bas Verständnis ber kirch- 
liehen Orbnung unb Verfassung bleiben. Die Verfassung 
ber Kirche steht nicht neben bem Bekenntnis, jonbern unter 
ihm; bie Kirche als Rechtsgemeinschaft ist teine anbere als 
bie unter bem Wort versammelte Semeinbe; bie „sichtbar" 
verfazte Kirche lebt nur unb ift nur Kirche als ein Aus- 
druck bes „unsichtbaren" Leibes, an bem Christus bas 
Haupt ift.

2. Verpflichtet durch dieses, nicht weniger im Gemeinde- 
leben als in ber theologischen Forschung unb kirchlichen 
Praxis sic bezeugende neue Verständnis, bas im Bekennt- 
nis einer Kirche auch den Lebensgrund ihrer Satzungen 
unb Einrichtungen erkennen läzt, muß man fragen, ob bie 
Rechtsgestalt, welche bie noch geltenbe Verfassung von 
1919 unferer Landeskirche gegeben hat, überhaupt noch 
ben Ausdruck gibt, was, bem Wesen ber Kirche gemäß, in 
ihr rechtens ift. Wir verneinen diese Frage unb ertennen 
demgemäs bie grundsätzliche Notwendigkeit einer Gesamt- 
reform unferer Kirchenverfassung an. Es ift aber nicht bie
Aufgabe einer vorläufigen Synode, der Landeskirche dem 
Verständnis ihrer bekenntnismäzigen Verfasztheit 
sprechend eine neue Ordnung zu geben. Wohl aber
die vorläufige Synobe mit dazu helfen, intern sie

ent- 
muß 
eine

Ordnung für bie Neubildung der kirchlichen Körperschaften 
aufstellt und den Weg frei macht zur Bildung einer neuen 
Landessynode, der bann bie Aufgabe ber Verfassungs- 
reform im ganzen zufallen wird.

3. Freilich kann man eine solche neue Wahlordnung nicht 
schaffen, ohne sic über folgende Voraussetzungen babei klar 
zu sein. Einmal werben wir trotz des gebotenen Strebens 
nach Wahrung bes Zusammenhangs mit bem noch gültigen 
Landeskirchenrecht nicht ohne tiefgreifende Änderungen 
gewohnter Einrichtungen austommen. Zum anderen 
müffen wir babei Richtschnuren bekenntnismäriger Art an- 
erfennen und bürfen ben Vorwurf einer allzu betonten 
Kirchlichkeit seitens solcher, bie nur bie neuen Formen 
sehen, ohne ben in ihnen wirksamen Seift zu spüren, nicht 
scheuen. Zum britten müffen wir barauf vertrauen, das 
ber in ben Buchstaben ber neuen Wahlordnung einge- 
fangene Seift sowohl in vielen unserer Semeinben als 
auch in einzelnen christlichen Persönlichkeiten wirklich lebt 
unb von diesem Sachverhalt gehofft werben barf, dasz bie 
neue Ordnung nicht auf bem Papier bleiben ober nur eine 
Art von neuer Organisation ohne entsprechenden Inhalt 
darstellen wirb.

a) Prüfen wir bie genannten Voraussetzungen näher, so 
zeigt sich, dasz mit bem neuen Verständnis bes Kirchen- 
rechts vor allem eine Abwendung von ber zäh eingewur- 
zelten Vorstellung verbunden ist, wonach alles kirchliche 
Recht bem staatlichen nachgebildet fein müsse. Damit fällt 
ber Gedanke eines Wahl-„rechts", bas bem staatlichen 
nachgeformt ift. Die Wahl ift eine kirchliche Pflicht, die 
aber nicht einer Gruppe ober kirchenpolitischen Partei 
gegenüber besteht, sondern ber Semeinbe gilt. So ver- 
standen wirb bie Wahlpflicht zu einem Dienft ber Ge- 
meinbe. Diese Dienstschaft ift ein Begriff, ber bem sonsti- 
gen öffentlichen unb privaten Recht (in diesem Sinne 
jedenfalls) fremb ift; er folgt aus bem unbebingten Gehor- 
sam gegen Jesus Christus. Diefer Gehorsam forbert bie 
Unterlassung jeder Art von persönlichem Rechthaben, 
Rechtbeanspruchen unb Rechtbehauptenwollen in ber 
Kirche.

Diesen Grundsätzen entsprechend finben sic in unserer 
Vorlage zwei grundlegende Änderungen bes bisherigen 
Rechts.

Die neue Wahlordnung beseitigt bie Verhältnis- unb 
Listenwahl unb ersetzt sie durch eine mit einfacher Mehr- 
heit erfolgende Persönlichkeitswahl. Verhältnis- unb

Listenwahl jetzen voraus, daß mehrere kirchliche Sruppen 
ober Parteien vorhanden sind, bie ihrer Starte nach in 
ben kirchlichen Körperschaften Sitze beanspruchen. Das ent- 
spricht nicht bem Wesen ber Kirche aus bem Leib Christi, 
an bem ER bas Haupt ift unb alle Släubigen bie Glieder 
sind; es widerspricht bem baraus notwenbig folgenden Be- 
kenntnis zu einer bruderschaftlichen Ordnung ber Kirche, 
beren alleiniger Herr Jesus Christus ift. Auch hat uns bie 
Erfahrung gerabe in ben letzten Jahren gelehrt, das bie 
nach dieser Wahlart gebildeten Körper/charten bem Ein- 
bruch firchenfrember Mächte nicht erfolgreich widerstehen 
tonnen. Die neue Wahlart foil Persönlichkeiten heraus- 
stellen, auf beren befenntnisgemäßes Handeln bie Ge- 
meinbe vertrauen tann, was durch bie Erfüllung tontret 
umschriebener kirchlicher Voraussetzungen wahrscheinlich 
gemacht wirb. Gewisz tann bas Erfordernis dieses Nach- 
weises für sic allein noch nicht die nötige Reform unferes 
kirchlichen Wahlverfahrens gewährleisten, wenn nicht zu- 
gleich ber unbrüderliche Seift konfessionalistischer Zer- 
splitterung ober parteilichen Machtstrebens ein für allemal 
aufgegeben wirb; aber in bem Entwurf ber neuen Wahl- 
orbnung liegt doch ein Ansatz unb eine gewisse Richtschnur 
für bie Abwehr solchen Ungeistes.

Beseitigt wirb ferner bie Aufforderung ber Gemeinde- 
körperschaft als einer „Vertretung" bes Kirchen-„volkes" 
unb ebenso bie Auffassung von ber Kirchenleitung als 
einer „Regierung“ unb ber mit biefen Begriffen verbun- 
bene Gegensatz. Natürlich gibt es Leitung unb Träger von 
Leitungsfunktionen in ber Kirche, aber es foil teine 
„Regierungsorgane" unb ihnen zur (bann freilich notwen- 
bigen) Kontrolle gesetzten „Repräsentativorgane" mehr 
geben. In ber Kirche existiert teine souveräne „Kirchen- 
gewalt", weber eine selbstherrliche noch eine vom Kirchen- 
„volk" abgeleitete ober ausgeübte.

b) Eine solche, von allen Bindungen an bie über- unb 
Interordnungsschemata staatlicher Verfassungsbildung 
freie Kirchenwahlordnung muß freilich nicht formalrecht- 
lic begriffen werben, sondern im Sinn einer Richtschnur 
für bie Findung wesenhaft kirchlicher Gerechtigkeit. Sie 
tann ber Gefahr willkürlicher ober schwärmerischer (pneu- 
matischer) Entartung nur entgehen, wenn sie ihre sinn- 
unb formgebenbe Mitte im Bekenntnis ber Kirche hat. 
Denn allein aus bem Bekenntnis folgt bas rechte Verständ- 
nis vom Wesen ber Kirche unb aus ihm bie Weisung für 
ihre rechte Ordnung; Bekentnnisstand unb Verfassung 
einer Äirche sind fo unlösbar verbunden, das nicht nur bie 
Verfassung bekenntnisgemäz fein muß, sondern auch um- 
gefehrt bas Bekenntnis notwenbig in einer Verfassung sic 
ausprägt.

Für eine evangelische Wahlordnung folgt aus biefen 
grundsätzlichen Erwägungen, das jebes Semeinbeglieb zum 
Dienft in Amtern ber Semeinbe berufen ift, nach bem Masz 
feiner Saben unb Kräfte. Semeinbeglieb aber ift nur, 
wer ans Bekenntnis gebunden in ber Orbnung ber Kirche 
steht. Es muh daher, wer ben Dienft ber Wahl in ber 
Semeinbe tun will, bafür im kirchlichen Sinn qualifiziert 
fein unb erft recht für ben Dienft, ber durch bie Wahl bem 
Gewählten aufgetragen wirb. Die hieraus sic ergebenbe 
Forderung, bas kirchliche Wahlrecht aller Kirchensteuer- 
zahler durch ben Wahldienst ber ans Bekenntnis gebun- 
benen unb in ber Orbnung ber Kirche stehenden Gemeinde- 
glieber zu ersetzen, ist zwingend. Sie ergibt sic auch aus 
ber Aufgabe, bie ben Gemeindekörperschaften gestellt ift: 
In ber Einzelgemeinde mit bem Pfarrer zusammen bie 
Semeinbe zu leiten unb ihren Aufbau zu förbern, in ben 
Bezirkssynoden unb vor allem in ber Landessynode in 
bruderschaftlichem Zusammenwirken mit bem Landes- 
bischof, unb anberen gleichfalls dazu berufenen Organen 
ber Leitung, Dienft an ber Kirche zu tun.

Die Art dieses Dienstes versteht sic für bie Altesten
tiefer unb weiter wie bisher. Tiefer begreifen wir bas
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Altestenamt insofern, als cs für die Qualifikation zum 
Altesten nicht darauf ankommt, für die technischen, finan- 
ziellen und juristischen Verwaltungsaufgaben der Ge- 
meinde geeignete Sachverständige zu suchen — einen Sach- 
kundigenausschuz zur Mithilfe heranzuziehen, bleibt jeder 
Pfarrgemeinde unbenommen — sondern Männer und 
Frauen zu gewinnen, die aus ihrer Bekenntnishaltung die 
Pflicht anerkennen, am geistlichen Aufbau der Gemeinde 
mitzuwirken ohne jede Rücksicht darauf, ob sie durch ihre 
soziale Geltung ober ihr Vermögen ber Gemeinde materiell 
Nutzen bringen. Weiter fassen wir bas Altestenamt inso- 
weit, als ber ben Altesten zugewiesene Pflichtenkreis sich 
erheblich vergröszert; er erstreckt sich nunmehr auf zwei 
sic überschneidende, aber nicht wesensgleiche Aufgaben- 
bereiche: einmal ben Gemeindeaufbau im Pfarrsprengel, 
zum anberen bie Gemeindeverwaltung im Kirchen- 
gemeinderat.

c) Wir zweifeln nicht baran, dasz in Stadt unb Land 
allenthalben Gemeinden sind, bie bas rechte Verständnis 
vom Wesen ber kirchlichen Ordnung im bargelegten Sinn 
haben, unb benen cs am Anterscheidungsvermögen für bie 
wesenhaft verschiedene Struktur ber Kirche von jeder welt- 
lichen Rechtsgemeinschaft, fei es bie staatliche ober eine 
kommunale ober genossenschaftliche, nicht fehlt. Freilich 
wirb cs unentbehrlich sein, bie Gemeindeglieder über bie 
befenntnismähigen Voraussetzungen ber neuen Wahlord- 
nung grundsätzlich, sorgfältig unb bald zu unterrichten. 
Aus diesem Grunde begrüszen wir bie Absicht des Landes- 
bischofs, bie Kreisdekane mit ber Abhaltung von Pfarr- 
konferenzen, kirchlichen Freizeiten, vor allem aber Ge- 
meindeversammlungen zu beauftragen, in benen bie neue 
Wahlordnung erklärt unb ihr Sinn erläutert werben soll; 
bamit jedes Gemeindeglied weiß, worum es hier geht unb 
zur gegebenen Zeit feine Wahlpflicht selbstverständlich zu 
erfüllen vermag.

Zum Abschluß ift hier noth einmal ganz klar unb deut- 
lic zu sagen, dasz wir ben eigentlichen Wert ber neuen 
Wahlordnung nicht in ber Durchsetzung eines neuen kir- 
chenrechtlichen Prinzips ober in ber Beseitigung formaler 
Mängel bes früheren kirchlichen Wahlrechts sehen, sondern 
in ber durch fie geschaffenen Möglichkeit, bekenntnistreue 
Männer unb Frauen zur Mitarbeit in ber Gemeinde auf- 
zurufen, auch solche, bie ben bisherigen kirchlichen Körper- 
schaften wegen ihrer stark verwaltungstechnischen, ja bis- 
weilen fast bürokratischen Ausrichtung gleichgültig, wenn 
nicht gar ablehnend, gegenüberstanden unb bie bisherigen 
Altesten mit neuem Verständnis ihres Amtes unb neuer 
Freudigkeit auszurüsten, bamit bas Wort erhärtet werbe: 
„Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen! Allein 
sehet zu, das ihr durch bie Freiheit bem Fleisch nicht Raum 
gebet; sondern durch bie Liebe biene einer bem andern" 
(Gal. 5, 13).

Die Durchberatung ber einzelnen Para- 
graphen nimmt folgenden Verlauf (Text ber Reu- 
fassung, siehe Anlage la):

Die §§ 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 33, 34 
werben ohne Debatte angenommen.

Zu § 1, Abs. 3 verliest Synodale Dittes folgenben An-
trag :

Die Unterzeichneten verkennen zwar bas Gewicht ber 
Gründe nicht, bie zur Übertragung ber Aufgaben bes 
Kirchengemeindeausschusses auf ben neuen Kirchen- 
gemeinberat geführt haben. Dennoch bebauern fie feinen 
völligen Wegfall. Die in ber Begründung ber Gesetzes- 
Vorlage hervorgehobenen Klagen über feine Tätigkeit sind 
nicht allgemein berechtigt. Der Kirchengemeindeausschusz 
hat sich vielmehr, namentlich auf bem Lande, weitgehend 
bewährt unb ift in ben Zeiten bes Kirchenkampfes ein un- 
entbehrlicher Mittler zwischen Pfarrer unb Gemeinde ge- 
wesen unb hat in manchen Gemeinden dazu beigetragen, 
das sie ben Kirchenkampf bestehen tonnten.

Die Unterzeichneten legen deshalb Wert barauf, dasz bie 
im Kirchengemeindeausschusz tätig gewefenen Kräfte auch 
weiterhin in ben Dienft ber Gemeindearbeit gestellt wer- 
ben können, unb zwar nicht nur in ben von ber Begrün- 
bung erwähnten technischen Dingen, fonbern auch als Mit- 
arbeitertreis in ber Männer-, Frauen- unb Jugendarbeit, 
im Hilfswerk unb dergleichen. Die Unterzeichneten bitten 
deshalb, dasz in ber Begründung, bie veröffentlicht werben 
foil, bem letzten Absatz ber Ausführungen zum § 1 eine 
entsprechende Fassung gegeben wirb.
gez. Dittes, Kehrberger, Bender, Schweifhart, Spec, Mono, 
Günther, Schühle, Dr. Scheuerpflug, Vogelmann, Meer- 

wein, Dr. Amhauer, Adolph, Arban, Jäger, Horr.
Nach Verlesung bes Antrags macht Synodale Dittes 

dazu folgende Ausführungen: Mit ben Kirchengemeinde- 
auschüssen finb nicht immer unb allerorts betrübliche Er- 
fahrungen gemacht worben. Viele Ausschüsse standen in 
ber Kampfzeit ihrem Pfarrer treu zur Seite, zumal auf 
bem Dorf. Auszerdem dürfe man in bem Augenblick, wo 
bie Laien wieber mehr zur Kirche zurückkommen, fie nicht 
zurückstozen. Die freiwilligen unb guten Kräfte Jollen mit- 
arbeiten fönnen. Es sollte barum bie Möglichkeit offen ge- 
lassen werben, bie an ber Mitarbeit an ber Gemeinde be- 
teiligten Gemeindeglieder besonders zusammenzufassen, 
etwa in einem Mitarbeiterkreis ober dergleichen.

Landesbischof Bender lieft hierzu einen Bericht aus 
einer Gemeinde vor, in welcher dieses Anliegen bereits in 
Verwirklichung begriffen ift.

Landessynodale Urban erklärt, auf Grund von Erfah- 
rungen möchte er barauf hinweisen, dasz neben bem Kir- 
chengemeinderat ein Organ als Wächter über bie Lehre 
notwendig fei.

Der Berichterstatter Dr. Wolf ftellt fest, bah der An- 
trag Dittes unb Genossen bie Beseitigung bes Ausschusses 
nicht anfechte, fonbern ben Wunsch ausspreche, bas Anlie- 
gen bes Antrags möchte in bie Begründung aufgenommen 
werben. Er schlage barum vor, nunmehr barüber abzu- 
stimmen, ob dieser Antrag mit ben in ber Diskussion ge- 
gebenen Anregungen an ben Sachbearbeiter bes Ober- 
kirchenrats überwiesen werben soll.

Der Vorsitzende ftellt feft, dasz bie Landessynode bamit 
cinverftanben ift.

Zu § 2: Landessynodale Vogelmann nimmt Bezug auf 
bie Schwierigkeit, bie genaue Seelenzahl einer Gemeinde 
zu irgendeinem Zeitpunkt festzustellen. Es mühte daher in 
ben Ausführungsbestimmungen eine entsprechende Wei- 
sung, womöglich mit Angabe eines Termins enthalten 
jein.

In ber weiteren Debatte hierüber, an ber fich bie Lan- 
dessynodalen Schilpp, Dr. v. Dietze, ber Vorsitzende unb 
Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich beteiligen, wirb heraus- 
gestellt, bah man etwa so verfahren fönne, einen Termin 
festzusetzen, ber nicht mehr als ein Jahr vor bem Wahltag 
zurückliegt.

Zu bem übrigen Test wirb bemerft, bah im letzten Satz 
bes Abschn. 2 ber Ausdruck „Pfarrer" statt „Geistlicher" 
zu setzen sei. Darnach wirb ber § 2 angenommen.

Zu § 3: Hierzu hebt ber Berichterstatter Dr. Wolf be- 
fonbers hervor, bah das Wählen eine Pflicht unb nicht ein 
subjektives Recht ber Gemeindeglieder sei. Zu 3iff. 3 wirb 
bemerft, bah die Mitglieder bes Wahlausschusses bie 
Qualifikation besitzen sollen, Alteste zu fein. Damit fei bas 
Anliegen bes Antrags Dürr (siehe Anlage 8) erfüllt.

Oberkirchenrat Dürr weift barauf hin, bah dem An- 
liegen bes Antrags noch nicht genügt sei, wenn jemanb 
bereit fei, bas Aültestengelübde zu unterschreiben, es müsse 
auch geprüft werben, ob er es ehrlich tue. Darin zeige sich 
eine gewisse Notlage, um beretwillen auf ben Schluzsat 
bes Antrags verzichtet worben fei. Auf bie Frage bes Be- 
richterstatters Dr. Wolf, ob in ber jetzigen Fassung des
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§ 3 Abs. 3 bem Antrag voll Rechnung getragen sei, erflärt 
ber Antragsteller: Ja. Damit ift bet Antrag erlebigt.

Eine Anfrage bes Landessynodalen Specht, ob ein Mit- 
glieb bes Gemeindewahlausschusses gleichseitig Kandidat 
für bas Altestenamt fein fönne, wirb bejaht. Die weitere 
Debatte breht sic um bie Frage, ob Mitglieder bes Ge- 
meindewahlausschusses bie Erklärung, bie von ben Alte- 
ften geforbert wirb, abgeben können, wenn fie nicht Alteste 
werben. Dazu wirb unter Mitwirkung verschiedener Red- 
ner festgestellt, das bem Mitglied bes Gemeindewahlaus- 
schusses ein Gelübde erft abgenommen würbe, wenn es zum 
Altesten gewählt wäre. Darnach wirb ber § 3 ohne Wider- 
spruc angenommen.

Zu § 4: Landessynodale Mono fragt, ob in Ziff. 1 min- 
beftens aus formalen Gründen nicht auch der Zusatz zu 
machen sei, das bie Mitglieder bes Landeswahlausschusses 
ben Erfordernissen bes § 15 zu entsprechen hätten, wie bas 
beim Gemeinde- unb Bezirkswahlausschusz geforbert fei. 
Der Berichterstatter Dr. Wolf erflärt, das man bem Er­
weiterten Oberkirchenrat vertrauen fönne, das er von sic 
aus sic an diese Bestimmungen halte.

Zu § 5: bemerft ber Berichterstatter Dr. Wolf, dar in 
Ziff. 2 sum Ausdruck fomme, das alles auf bie Wahl Be- 
zügliche unter bas Wort gestellt werben solle. Der § wirb 
angenommen.

Zu § 8, Abs. 3 beantragt Landessynodale Lechler, in 
Klammer § 9 beizusetzen. Angenommen mit dieser Ande- 
rung.

Zu § 9, Abs. 2 wirb bemerft, dasz bie Jrrlehre nicht ge- 
nannt fei, weil wir in unferer Kirche noch kein Lehrzucht- 
verfahren besitzen. — Zu Abs. 3a teilen ber Berichterstatter 
Dr. Wolf unb Landessynodale Dr. v. Dietze als Vorsitzender 
bes Verfassungsausschusses mit, dasz ihnen Bedenken da- 
gegen gefommen feien, das diese Bestimmung ben Zusatz 
„ohne triftigen Grund" nicht enthalte. Landessynodale 
Dr. D. Diebe gibt dazu bie nähere Begründung. Man müsse 
davon ausgehen, das jemand auch aus Gewissensbedenken 
bie Taufe unterlaffen fann. Soll ber Betreffende bann unb 
beswegen von ber Wahl ausgeschlossen fein?

Landesbischof Bender entgegnet, wenn jemanb aus sol- 
chem Grunde bie Taufe feiner Kinder unterläßt, fo gibt er 
bamit zu erfennen, das er sic mit feinem Verständnis 
bes Sakramentes non bem unferer Kirche wesentlich unters 
scheide. Er fönne zwar am gottesdienstlichen Geben ber 
Gemeinde einschliesslich Abendmahl teilnehmen, jedoc 
nicht einen Dienst in ber Kirche ausüben.

Landessynodale D. Hupfeld meint, bie Sache fei sehr 
schwierig, weil in ber Praxis alle möglichen komplizierten 
Fälle auftreten fönnen, 3. B. ber, das jemanb als An- 
hänger ber Grosztaufe feine Kinder nicht taufen ließ, bann 
aber, wenn bie Kinder inzwischen groß geworben sind, 
feine Ansicht änbert. Wie fei in solchem Falle zu ver- 
fahren?

Landessynodale Dr. D. Dietze fragt, ob es angebracht sei, 
bie bisher im Argen liegenbe Kirchenzucht getabe an dieser 
Stelle nachzuholen. Ob vielleicht mit einer anberen For- 
mulierung besser Sum Ausdruck gebracht werben fönne, 
was gemeint fei.

Landesbischof Bender wendet sic bagegen mit bem Ar- 
gument, dasz bie Kindertaufe eine Ordnung unferer Kirche 
sei.

Landessynodale Schilpp stimmt bei.
Landessynodale Haus verliest ben Art. 9 ber Augustana, 

in welchem bie Kindertaufe feftgelegt ift.
Oberkirchenrat Dürr meint, es fomme doch barauf an, 

ob bie Taufe aus Miszachtung unterlaffen worben sei.
Berichterstatter Dr. Wolf hebt hervor, das bas eine an- 

bere Frage als bie seinige fei unb erwähnt als Beispiel 
für bie non Landessynodalen o. Dietze geäuszerte Möglich- 
feit ben Fall, ob jemanb, ber einer Gemeinde angehöre, in

welcher Grosztaufe seit längerer Zeit üblich sei, wenn er 
aus dieser Gemeinde nach Freiburg verziehe, etwa nicht 
wählen dürfe?

Es wirb geantwortet: Nein! (Wer diese Antwort gab, 
geht nicht aus dem Protokoll hervor.)

Auf ben Vorschlag von Landessynodalen Dr. v. Dietze, 
wonach zu formulieren wäre: „Aus kirchlich beachtens- 
werten Gründen", entgegnet Landesbischof Bender, bies 
würbe an bas Fundament ber Kirche bzw. an bie Bekennt- 
nisgrundlage rühren.

Landessynodale Specht meint, bie Landessynode sollte 
ber Meinung bes Herrn Landesbischof beitreten unb be- 
antragt, ben Antrag bes v. Dietze abzulehnen.

Landessynodale Dr. v. Dietze hebt hervor, das ber Herr 
Landesbischof bie Ausübung jeglichen Gewissenzwangs für 
sich unb bie Kirche schon mehrfach abgelehnt habe. Er wolle, 
wenn fein Antrag dahin miszverstanden würbe, ihn zurück- 
ziehen.

Oberkirchenrat Dürr betont ben Unterschied zwischen 
Grosztaufe unb Wiedertaufe. Einen Anhänger ber Grosz- 
taufe könne man nicht aus ber kirchlichen Gemeinschaft 
ausschliekzen.

Landesbischof Bender spricht im Anschluß baran über 
bas Sakrament ber Taufe wie folgt: Für bie Eltern, bie 
meinen, fie fönnten bie Taufe für eine Zeit aufsparen, in 
ber bie Kinder begreifen, um was es geht, unb nicht nur 
begreifen, sondern auch bejahen, unterliegt bie Vorstellung, 
das bie Gabe Gottes im Sakrament nicht in sich wirksam 
ift, es fei benn, dasz ber Mensch fein Verständnis hinzu- 
gegeben hat. Bei ber Taufe ift es aber so, das Gott feine 
Hand auf mich legt unb mir bie ßiebe erweift, bie er mir 
antun will, noch ehe ic ihn lieben kann. Es wirb hier 
deutlich im Sakrament ben Kindern gegeben, was man 
zum Ausdruck bringt in bem Satz: Ic glaube, dasz Gott 
vor allem Eigenen mir feine Gnade zuwendet. Bei dieser 
Auffassung von ber Taufe liegt es allerdings klar, dasz ein 
Bedenken gegen die Kindertaufe wirklich an bas Funda- 
ment ber Kirche rührt.

Landessynodale Dr. v. Dietze erklärt sic hinsichtlich ber 
glaubensmärzigen Bedeutung ber Kindertaufe mit bem 
Herrn Landesbischof einig. Die Frage fei aber, ob wir 
jemand, ber anberer Meinung ift, als Irrlehrer bezeich- 
nen, unb ihn gleichzeitig zum heiligen Abendmahl zulassen, 
aber von ber Wahl ausschliekzen bürfen.

Landessynodale Dr. Amhauer bittet, ben Paragraphen 
nicht zu verwässern. Es hanble sic hier barum, ob Leute, 
bie in grunblegenben Fragen anberer Meinung sind, zur 
Willensbildung in ber Kirche zugelassen werben. Der An- 
trag von Dr. o. Dietze fei barum abzulehnen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedric hebt hervor, das alle in 
biefem Paragraph Genannten zum heiligen Abendmahl 
zugelassen werben.

Landessynodale Dr. Wolf erflärt sic mit Dr. v. Dietze 
einig, bittet aber nunmehr bie Diskussion zu schliekzen.

Landessynodale Dr. v. Dietze formuliert feinen Antrag 
noch einmal dahingehend, das bie Worte zu a) lauten: 
„Die Taufe feiner Kinder aus Geringschätzung bes Sakra- 
ments unterlaffen hat".

Es wirb über ben Antrag abgeftimmt. Für ben Antrag 
Dr. Don Dietze stimmen dreizehn, gegen ihn einundzwanzig 
Landessynodale bei feiner Enthaltung. Damit ift bet An- 
trag abgelehnt.

Zu c) wirb bemerft, dasz kirchlich getraut nicht heisze, 
ausnahmslos evangelisch getraut, aber evangelische Kinder- 
erziehung fei erforderlich.

Landessynodale Schilpp fragt, ob diejeniaen. bie unter 
einen Treuhänder gestellt sind, als nicht vollgeschäftsfähig 
anzusehen feien.

Die Frage wirb verneint.
Landessynodale Urban erflärt, ihm gefiele in Buchstabe 

b) unb c) ber Ausdruck „triftiger Grund" nicht. Er wisse
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nicht, welche triftigen Gründe man in biefen Fällen nennen 
tönne.

Landessynodale D. Hupfeld teilt mit, dasz er selbst in 
bezug auf ben Religionsunterricht in einer solchen Situa­
tion gewesen fei. Ihm wirb entgegnet, das doch alles sinn- 
gemäg gemeint fei unb er jedenfalls feinen triftigen 
Grund gehabt habe, feinen Kindern überhaupt feinen 
Religionsunterricht erteilen zu lassen. Damit wirb bie 
Debatte über § 9 geschlossen.

Der Paragraph zur Abstimmung gestellt, wirb unver- 
änbert angenommen.

Zu § 10, Abs. 1 wirb bemertt, dasz es zweckmäzig wäre, 
ben Ausdruck „im Pfarramt" wegzulassen.

Der Vorschlag wirb angenommen, weil auch anbere 
kirchliche Räumlichkeiten in Frage fommen.

Oberkirchenrat Kat macht zu Abs. 2 barauf aufmerksam, 
das es öfters vorkomme, bah Gemeinden nur vierzehn- 
tägig Gottesdienst haben Es empfehle sic deshalb ben 
Ausdruck „aufeinanderfolgende Sonntage“ zu streichen.

Darauf wirb § 10 mit biefen vorgeschlagenen Strei- 
chungen angenommen.

Die Landessynodalen Haus unb Schühle greifen nach- 
träglic bie Erörterung über „im Pfarramt" noch einmal 
auf, weil fie befürchten, das irgenbein Mitglied bes Wahl- 
ausschusses in einem anberen Raum Anmeldungen ent- 
gegennehmen tönne. Es wirb daraufhin festgestellt, dasz 
bas Nähere in bie Ausführungsbestimmungen übernom­
men werbe.

Zu § 11 wirb beantragt, bie Komma wegzulassen, bie bie 
Worte Jesus Ehriftus einfassen. — Wird angenommen.

Zu § 12 wirb vom Vorsitzenden bes Verfassungsaus- 
schusses gewünscht, dasz bie Ziff. 2 oor bem zweiten unb bie 
3iff. 3 nor bem britten Satz gesetzt werbe. Ziff. 2 im Ent- 
wurf wirb bann 3iff. 4. — Der § wirb so angenommen.

§ 13 wirb ohne Debatte angenommen.
Zu § 15 stellt Landessynodale Spec bie Frage, wie 

Ziff.d) zu handhaben fei im Falle oon Mischehen, in 
welchen etwa bie Mädchen katholisch unb bie Knaben 
evangelisch sind.

Der Berichterstatter Dr. Wolf entgegnet, dasz selbstver- 
ständlic alle Kinder im evangelischen Befenntnis aufzu- 
ziehen feien.

Landessynodale Hof beantragt bei Buchstabe d) oor 
„feine Kinder" einzufügen „evangelisch getraut ift unb“. — 
Der Vorschlag wirb angenommen.

Landessynodale Mono fragt zu Buchstabe c), ob ein Jahr 
Anwesenheit in ber Gemeinde ausreiche, um jemanben 
soweit zu fennen, dasz er zum Altesten vorgeschlagen wer- 
ben fann. Man ift ber Meinung, das es bei ber Fassung 
bes Entwurfes in biefem Punkte bleiben solle.

Landessynodale Jäger macht barauf aufmerksam, das 
bie Beftimmung bes Alters in § 15 unb § 8 gleichlautend 
fein sollte. Man beschlieszt deshalb in § 8 wie in § 15 zu 
schreiben „spätestens im Wahlmonat bas.... Lebensjahr 
vollendet". § 15 wirb mit ber Anderung oon § 8 zusammen 
angenommen.

Zu § 19 schlägt Landessynodale Hof vor, ihn mit Rück- 
sicht auf bie bessere Übersichtlichkeit in oier Abschnitte 
unterzuteilen. — Der Vorschlag wirb angenommen.

Zu § 21 bemertt ber Berichterstatter Dr. Wolf noch ein- 
mal, das zuerst bas Wort Gottes gehört werben unb bann 
gewählt werben solle. Zur Durchführung ber Wahl werben 
verschiedene Fragen gestellt, einmal bie, ob mehrere Wahl- 
gottesbienfte in großen Gemeinden veranstaltet werben 
tönnen, fobann ob mehrere Plätze in ber Kirche zur Wahl 
zur Betfügung gestellt werben unb ob eine liturgische Vor- 
lage für ben Gottesdienst zu erwarten fei. Es wirb ge­
beten, wenigftens in bet Predigt-Meditation eine kleine 
Ordnung auszugeben. Auch wirb betont, das ber Wahl- 
gottesdienst ben Hauptgottesdienst nicht ersetzen bürfe.

Zu § 22, Ziff. 4 bemertt Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich,

daß bas Wort „ersten" klein geschrieben werben müffe unb 
Landesbischof Bender weift barauf hin, das in ber Bibel 
bie Berwenbung bes Loses nur vor Pfingsten vorkomme.

Zu § 25 wirb gewünscht, das bie beiben Sätze beziffert 
werben.

Landessynodale Säger fragt, ob zu wählen fei, wenn nur 
ein Wahlvorschlag eingereicht ift. — Die Frage wirb be- 
jaht, ba bie Persönlichkeiten gewählt werben.

Nac Annahme bes § 27 wirb bie Sitzung zur Mittags- 
pause unterbrochen. Wiederbeginn 15.00 Uhr.

Zu § 28 wirb vom Berichterstatter Dr. Wolf bemerkt, 
das hinsichtlich ber Bezirkssynode nach wie vor bie son- 
stigen Bestimmungen in Kraft bleiben. — Der Paragraph 
wirb angenommen.

Zu § 29 wirb gewünscht, dasz bie Silben „kirchen" in 
bem Wort Bezirkskirchenälteste gestrichen werben. — Wird 
angenommen.

Zu § 30 führt ber Berichterstatter Dr. Wolf aus, das er 
wesentlich anders laute als um ben erften Entwurf. Man 
habe sic bemüht, bie Zahl ber Landessynodalen im Inter- 
esse ber Arbeitsfähigkeit ber Landessynode niebriger zu 
halten. Ferner fei es wünschenswert, bie Zahl ber Pfarrer 
zugunsten ber ßaien in ber Landessynode zu vermindern. 
In ber jetzigen Landessynode fei es möglich gewesen, durch 
bie Berufung von Geistlichen durch ben Landesbischof eine 
erhebliche Mehrheit an Geistlichen zu schaffen. Das sollte 
oermieben werben. Man wünsche bie Aktivierung ber
Laien zu stärken. Daher gehe der Vorschlag darauf hinaus, 
neben sechsundzwanzig Laienmitglieder dreizehn Geistliche 
zu stellen, deren Zahl bann durch bie Berufungen 
feiten des Landesbischofs erhöht werben tönne.

von

Landessynodale Dr. v. Dietze macht barauf aufmerksam, 
dasz bei bem nunmehr vorgesehenen Wahlverfahren bie 
Kreisdekanate nicht stimmberechtigte Mitglieder ber Lan- 
dessynode fein können.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedric erläutert, dar bie Kreis- 
dekane zum Erweiterten Oberkirchenrat zählen unb als 
dessen Mitglieder in bie Landessynode berufen werben 
ebenso wie bie Mitglieder ber Kirchenleitung. Sie wären 
aber bann nicht stimmberechtigt. Sollten fie stimmberech- 
tigt fein, fo müszte ber Landesbischof fie unter ben zehn 
oon ihm zu betufenben Mitgliedern nennen. Der Kreis- 
befan ift jedoch nicht traft feines Amtes Mitglied ber 
Landessynode.

Landessynodale Säger wünscht nähere Anweisungen dar- 
über, ob bei ber Wahl ber Landessynodalen durch bie 
Bezirkssynoden fogenannte Stimmungswahlen möglich 
feien. Die Frage wirb vom Berichterstatter bejaht, jedoch 
müsse bas Resultat bes gültigen Wahlgangs unbebingt 
als enbgültig angesehen werben. Danach wirb § 30 an- 
genommen.

Zu § 32 wirb bemertt, dasz feine Anordnung wortgemäs 
unb sinngemäz zu beachten fei.

Nun fei, fo fährt ber Berichterstatter Dr. Wolf fort, noch 
über bas Altestengelübde zu sprechen. Wichtig fei hier ber 
Zusatz, ber sic auf bie theologische Erflärung ber Bekennt- 
nissynode oon Barmen bezieht. Diefer Zusat fei nicht so 
zu verstehen, dasz bie Barmer Ertlärung etwa als ein 
neues Bekenntnis bem bisherigen neben- ober übergeord- 
net wäre, fie foil aber als Richtschnur für bas rechte Ver- 
ständnis bienen. Auzerdem habe man auf Wunsch ben 
Ausdruck „Bekenntnisstand" durch ben Ausdruck „Bekennt- 
nisse" ersetzt.

Der Vorsitzende fragt, ob bamit bie Eingabe bes Landes- 
bruberrats gez. Dürr (Anlage 8) als erlebigt anzusehen 
fei. — Oberkirchenrat Dürr bejaht.

Der Berichterstatter Dr. Wolf stellt ben Schluszantrag: 
Die Landessynode möge bie Borlage bes Entwurfs einer 
kirchlichen Wahlordnung, wie fie ber Verfassungsausschuk 
beschlossen habe, als kirchliches Gesetz beschliessen.
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Der Vorsitzende fragt, ob jemand bas Wort dazu 
wünsche.

Landessynodale Urban möchte wissen, ob bet Dag bes 
Inkrafttretens angegeben werben müsse.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich erklärt, dar hier bie 
Bestimmung gelte: Das Gesetz tritt mit bem Tag ber Ver- 
öffentlichung in Kraft.

Dann wirb abgestimmt durch Handerheben. Die Landes- 
synode nimmt bie Vorlage einftimmig an.

Der Vorsitzende bantt bem Berichterstatter Dr. Wolf 
herzlich für feine Arbeit unb Ausdauer.

Der Vorsitzende ruft in Erinnerung, dar ber Antrag bes 
Allgemeinen Ausschusses betr. Einführung bes 
Kleinen Lutherischen Katechismus neu for- 
muliert an ben Evangelischen Oberkirchenrat überwiesen 
werben Jolle. Die neue Formulierung liegt vor: Die Ein- 
gabe über bie Einführung bes Kleinen Katechismus 
D. Martin Luthers als Lehrbuch für ben Religionsunter- 
richt an öffentlichen Schulen in Baden veranlaszt bie Lan- 
dessynode, bie Katechismusfrage unferer Vereinig- 
ten Evangelisch-protestantischen Landeskirche bem Evan- 
gelischen Oberkirchenrat zur Vearbeitung unb Vorlage an 
bie nächste Synode zu überweifen.

Oberkirchenrat Dürr macht hierzu barauf aufmerksam, 
bah die nächste Landessynode eine neue Verfassung zu be- 
raten habe. Das werbe noch viel mehr Arbeit verursachen 
als bie Wahlordnung jetzt. Deshalb fei es fraglich, ob man 
ben Antrag schon ber nächsten Synodaltagung werbe zu- 
weifen können.

Der Vorsitzende fragt Landessynodale Dr. Wolf nach 
feiner persönlichen Stellungnahme zu biefem Antrag.

Landessynodale Dr. Wolf antwortet, er werbe sic in bet 
gegenwärtigen Sage ber Stimme enthalten.

Landessynodale Hof bemertt zu ber Frage oon Ober- 
kirchenrat Dürr, bah nur beantragt fei, bie Vorlage an bie 
neue Landessynode zu überweifen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedric betont, bah die neue 
Landessynode auch nicht gleich eine neue Verfassung be- 
schlieszen könne, fie müsse auch zuerst bie Vorbereitungen 
treffen. Deshalb werbe bie Katechismusfrage nicht sogleich 
in Angriff genommen werben tönnen.

Landessynodale Hof schlägt oor, man Jolle formulieren: 
„An bie neu zu wählende Synode". Daraufhin wirb bie 
Vorlage bei einer Stimmenthaltung angenommen.

Landessynodale Mono erhält bas Wort zu einem Eruh, 
ben er vom schweizerischen reformierten Pfarrverein ber 
Landessynode zu entbieten beauftragt ift. Er berichtet da- 
zu, bah ber Pfarrverein gleichzeitig mit ber Landessynode 
in Romanshorn getagt habe, unb bah er selbst dazu ein- 
geladen fei. Mitveranlaszt durch bie Verhinderung, dieser 
Einlabung zu folgen, fei ihm biefer herzliche ©ruh und

Segenswunsch an die Landes ynode mitgegeben worben. 
Er bitte bie Landessynode, sie möge diesen Grus entweber 
schriftlich ober mündlich durch ihn erwibern unb vor allem 
ben aufrichtigen Dank für bie Hilfsbereitschaft ber schwei- 
zerischen Amtsbrüder gegenüber unferer deutschen Rot zum 
Ausdruck bringen. Die Hilfe komme insonderheit ben 
Grenzgebieten zugute; fofern es sic um Hilfe für weiter 
im Reich gelegene Rotgebiete handle, werbe Baden weni- 
ger bedacht, als 5. B. Württemberg. Das erkläre sic aber 
aus ben stärkeren Beziehungen zur württembergischen 
Kirche. Unser Dank solle deswegen aber nicht minber herz- 
lic fein.

Der Vorsitzende bittet Landessynodale Mono, ben Grus 
ber Synode im Sinne feiner Ausführungen mitnehmen zu 
wollen.

Sodann wirb ber Landessynode zur Kenntnis gebracht, 
das Landessynodale Pfarrer Maas-Heidelberg bereit 
wäre, wenn es gewünscht wirb, über feine Eindrücke unb 
Erfahrungen in England zu berichten.

Landessynodale Maas gibt diesen Bericht in etwa drei- 
viertelstündiger Rede. Der Bericht wirb mit groszem In- 
tereffe unb sichtlicher Freude entgegengenommen.

Der Vorsitzende fragt ben Herrn Landesbischof, ob er 
noch ein Wort zum Schluß ber Landessynode sagen wolle.

Landesbischof Bender führt aus: „Ich bin bantbar, das 
Gott uns durch bie Arbeit fo hindurchgeholfen hat, unb das 
wir in brüderlicher Weise miteinanber haben sprechen unb 
beschließen tonnen. Es ift gewisz, das bie Aufgabe, bie jetzt 
vor uns liegt, b. h. oor Kirchenleitung unb Kirche unb 
Ihnen, bie Sie in befonberer Weise eine Verantwortung 
haben, eine grosze ift, bie ganze Kraft unb Einsatz erfor- 
bert. Aber noch mehr als bies. Wenn ber Herr Christus 
mit ber Gewalt feines Geistes nicht bei unferer Kirche ist, 
bann wirb es uns nicht gelingen, bas in Frieden auszu- 
führen, was wir beraten unb beschlossen haben. Es steht 
nicht in unferer Macht, unsere Gemeinden, so wie fie sind, 
unb noch nicht einmal alle Pfarrer davon zu überzeugen, 
dar es fo recht ift. Dazu muß Er bie Bresche brechen. Darum 
bleibt es bei aller Arbeit doch immer wieder bas Haupt- 
stüc unseres Dienftes unb Lebens, das wir hinaufsehen bei
allem, was wir tun und bitten: Herr hilf, o Herr, laß
wohlgelingen.“

Der Vorsitzende schlieszt daraufhin bie Landessynode, 
inbem er auffordert, im Sinn beffen, was ber Herr Landes- 
bischof zuletzt gejagt hat, bas ganze Lied Nr. 23: „Ac bleib 
mit beiner Gnade" zu fingen. Damit wirb bie Landes- 
synode um 16.40 Uhr geschlossen.

Der Schluzgottesdienst, gehalten von Kirchenrat Dekan 
Joest-Mannheim, unb mit ber Abendmahlsfeier von Lan- 
desbischof Bender, finbet in ber Zeit zwischen 17.30 unb 
19.00 Uhr statt unb bilbet ben Abschlußber Landessynodal- 
tagung.



Anlage 1

Vorlage des Erweiterten Oberkirchenrats
an die vorläufige

Landessynode der Vereinigten Evang.- protestantischen Landeskirche Badens

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Kirchliche Wahlordnung

A. Die Gemeindeältesten

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1.
1. Die Altesten sind berufen, zusammen mit dem 

Gemeindepfarrer die Gemeinde zu leiten, ihren Auf­
bau durch dienende Hilfe im Gottesdienst, in der 
Seelsorge, in der Männer-, Frauen- und Jugendarbeit, 
in den Werken der Liebe zu fördern.

2. Die Altesten bilden zusammen mit dem Pfarrer 
den Kirchengemeinderat.

3. Dem Kirchengemeinderat fallen alle Aufgaben 
zu, die bisher zur Zuständigkeit des Kirchengemein­
derats und des Kirchengemeindeausschusses gehört 
haben.

§ 2.
1. Bei jedem Gemeindepfarramt werden 4 Alteste 

bestellt. Umfaßt die Pfarrgemeinde (Pfarrsprengel — 
Seelsorgebezirk) mehr als 800 Seelen, so werden 
für je weitere 400 Gemeindeglieder je ein Altester, 
höchstens aber 12 Alteste bestellt.

2. In Gemeinden mit mehreren Gemeindepfarr­
ämtern, für deren jedes Alteste bestellt werden, 
wird der Kirchengemeinderat aus den Ältesten der 
einzelnen Pfarrgemeinden und den Pfarrern ge­
bildet. Steigt die Zahl der Ältesten über 20, so 
richtet sich die Zahl der in den Kirchengemeinderat 
zu entsendenden Ältesten nach dem Verhältnis der 
Seelenzahl der Pfarrgemeinde zu der Seelenzahl der 
Kirchengemeinde. Die Zahl der dem Kirchengemein­
derat angehörenden Geistlichen darf die Hälfte der 
Zahl der Ältesten nicht überschreiten.

3. Die Amtszeit der Ältesten beträgt sechs Jahre.
4. In den Gemeinden nach Abs. 2 wird alles Ein­

zelne durch Satzung bestimmt.

II. Besondere Bestimmungen
§ 3.

1. Die Bestellung der Ältesten erfolgt durch Wahl.
2. Die Wahl ist ein Dienst der Gemeindeglieder, 

der erfolgt im Gehorsam gegen den alleinigen Herrn 
der Kirche, Jesus Christus.

3. Die Wahl wird durchgeführt durch den Ge­
meindewahlausschuß, der für jede Pfarrgemeinde 
durch den Bezirkswahlausschuß (§ 4) bestellt wird 
und aus dem Pfarrer und 2—4 Gemeindegliedern 
besteht.

§ 4.
1. Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat setzt 

einen Landeswahlausschuß ein, der aus 5—7 Mit­
gliedern, darunter einem rechtskundigen Mitglied 
des Evang. Oberkirchenrats, besteht.

2. Dieser Landeswahlausschuß bestellt nach An­
hörung des Dekans für jeden Kirchenbezirk einen 
Bezirkswahlausschuß, der aus dem Dekan oder sei­
nem Stellvertreter und 2—4 Gemeindegliedern des 
Bezirks besteht.

§ 5.
1. Der Evang. Oberkirchenrat ordnet die Durch­

führung der Wahl der Gemeindeältesten an, wor­
auf der Gemeindewahlausschuß die erforderlichen 
Anweisungen erteilt.

2. Alle diese, die Wahl betreffenden Bekannt­
machungen erfolgen im Gottesdienst.

§ 6.
1. Der Gemeindewahlausschuß stellt für den Wahl­

bezirk die Wählerliste auf.
2. Wahlbezirk ist das Kirchspiel der Kirchenge­

meinde und bei mehreren Pfarrämtern der Pfarr­
sprengel oder Seelsorgebezirk. Zur Pastoration zu­
gewiesene Orte gelten als im Kirchspiel der Pfarr­
gemeinde gelegen.

§ 7.
1. Die Eintragungen in die Wählerliste erfolgt auf 

Grund einer Anmeldung des Wählers bei seinem 
Pfarramt.

2. Die Aufforderung zur Anmeldung hat an zwei 
aufeinanderfolgenden Sonntagen in den Gottesdien­
sten zu erfolgen und alle nötigen Angaben zu ent­
halten.

3. Für die Anmeldung ist eine Frist von minde­
stens 10 und höchstens 21 Tagen zu setzen.
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§ 8.
Bei der Anmeldung zur Wählerliste hat das Ge­

meindeglied zu versichern, daß es die Wählerfähig­
keit nicht verloren hat und folgende Erklärung ab­
zugeben:

„Ich weiß, daß die Wahl ein Dienst an der Ge­
meinde Jesu Christi ist. Ich verpflichte mich, die 
Wahl so auszuüben, daß damit der Verkündigung 
des Wortes Gottes nach dem Bekenntnisstand 
unserer Landeskirche gedient wird."

§ 9.
Wählen kann jedes Gemeindeglied, das im Mo­

nat der Wahl 25 Jahre alt ist, am Tage der Anmel­
dung mindestens seit drei Monaten in der Pfarr­
gemeinde wohnt und in die Wählerliste aufgenom­
men ist.

§ 10.
1. In die Wählerliste wird nicht aufgenommen, 

wer die Fähigkeit zu wählen verloren hat.
2. Dies trifft zu bei Gemeindegliedern,

1. welche die kirchliche Ordnung verletzen oder 
nicht achten, insbesondere dadurch, daß sie
a) für sich die kirchliche Trauung nicht nach­

gesucht haben,
b) die Taufe oder Konfirmation ihrer Kinder 

ohne triftigen Grund unterlassen haben,
2. welche ein öffentliches, noch nicht behobenes 

Ärgernis gegeben haben, insbesondere durch 
Verächtlichmachung des christlichen Glaubens, 
der Kirche, der Heiligen Schrift, der kirch­
lichen Gnadenmittel, durch unehrbaren Le­
benwandel oder durch grobe sittliche Ver­
fehlungen,

3. welche sich offenkundig kirchenfeindlich be­
tätigen,

4. welche nicht voll geschäftsfähig sind,
5. welche mit Bezahlung kirchlicher Umlagen 

über ein Jahr lang im Rückstand sind, obwohl 
sie dazu imstande gewesen wären.

§ 11.
1. Lehnt der Wahlausschuß die Aufnahme eines 

Gemeindegliedes in die Wählerliste ab, so hat er 
unter Angabe der Gründe dies dem Abgelehnten 
mitzuteilen. Dieser kann innerhalb einer Woche 
Einspruch dagegen beim Wahlausschuß einlegen, 
welcher der Beschwerde abhelfen kann. Tut er dies 
nicht, so entscheidet der Bezirkswahlausschuß end­
gültig.

2. Die Durchführung der Wahl wird durch den 
Einspruch nicht gehindert.

§ 12.
1. Nach Ablauf der Anmeldefrist stellt der Wahl­

ausschuß in alphabetischer Reihenfolge die Wähler­
liste auf und legt dieselbe innerhalb einer Woche 
zur Einsichtnahme durch alle wahlfähigen Gemeinde­
glieder auf. Beschwerdefälle können bis zum Ab­
lauf der Auflegungsfrist in die Wählerliste noch auf­
genommen werden.

2. Jedes wahlfähige Gemeindglied kann gegen die 
Aufnahme in die Wählerliste bis längstens drei Tage 
nach Ablauf der Auflegungsfrist beim Wahlausschuß 
schriftlich Einspruch einlegen. Der Einspruch kann

nur damit begründet werden, daß der Aufgenom­
mene die Fähigkeit zu wählen nicht besitzt oder sie 
verloren hat. Auf den Einspruch des Gemeindeglie­
des wie des Betroffenen findet § 11 sinngemäß An­
wendung.

§ 13.
Mit der Auflegung der Wählerliste ergeht an die 

Gemeinde die Aufforderung, Wahlvorschläge inner­
halb einer Einreichungsfrist von 3 Wochen dem 
Wahlausschuß vorzulegen.

§ 14.
Zum Ältesten kann nur vorgeschlagen werden, wer
a) die Fähigkeit zu wählen besitzt,
b) spätestens im Wahlmonat das 30. Lebensjahr 

vollendet,
c) seit mindestens 1 Jahr in der Pfarrgemeinde 

wohnt,
d) seine Kinder im Bekenntnis der Evang. Kirche 

erziehen läßt,
e) an dem gottesdienstlichen Leben der Gemeinde 

regelmäßig Anteil nimmt,
f) sich schriftlich bereit erklärt, das aus der An­

lage ersichtliche Ältestengelübde abzulegen.

§ 15.
Der Wahlvorschlag muß von mindestens 30 zum 

Wählen befähigten Gemeindegliedern unterzeichnet 
sein. Vorgeschlagene und Vorschlagende müssen 
durch Angabe des Vor- und Zunamens sowie der 
Wohnung eindeutig bestimmt sein.

§ 16.
Jeder Wohlvorschlag darf höchtens 3 Namen mehr 

enthalten, als Älteste zu wählen sind. Enthält der 
Vorschlag mehr als diese Zahl, so ist er nur mit dem 
ersteren der zulässigen Zahl entsprechenden Namen 
gültig.

§ 17.
Nichtwählbare werden aus dem Wahlvorschlag 

gestrichen. Sie erhalten unter kurzer Angabe der 
Gründe Mitteilung. Sie können innerhalb einer 
Woche Einspruch beim Wahlausschuß erheben, 
welcher entweder dem Einspruch stattgibt oder ihn 
dem Bezirkswahlausschuß vorlegt, der endgültig 
entscheidet.

§ 18.
1. Alle vom Wahlausschuß anerkannten Namen 

der vorgeschlagenen Ältesten werden nach alpha­
betischer Reihenfolge in einer Liste zusammen­
gestellt und der Gemeinde bekannt gegeben mit 
dem Beifügen, daß innerhalb einer Woche beim 
Wahlausschuß Einspruch eingelegt werden kann, 
der nur auf Nichtwählbarkeit gestützt werden darf. 
Die Liste der Vorgeschlagenen ist nach dem Gottes­
dienst für die Gottesdienstbesucher zur Einsicht­
nahme aufzulegen.

2. Erfolgt ein Einspruch, so gilt das im § 17 Be­
stimmte.

§ 19.
Zum Altesten kann nur gewählt werden, wer auf 

der anerkannten Wahlvorschlagsliste steht.
§ 20.

Der Wahlausschuß bestimmt den Zeitpunkt der
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Wahlhandlung, die in einem oder mehreren Gottes­
diensten vor sich geht. Die erforderlichen allgemei­
nen Weisungen erläßt der Oberkirchenrat bei An­
ordnung der Altestenwahl und gibt dabei eine Ord­
nung für den Wahlgottesdienst bekannt.

§ 21.
1. Die Wahl ist geheim und wird von dem Wahl­

ausschuß geleitet.
2. Der Wähler erhält einen Stimmzettel, der in 

alphabetischer Reihenfolge die anerkannten Vor­
geschlagenen enthält und kreuzt die Namen der 
Personen, die er wählen will, an, jedoch nicht mehr, 
als zu Ältesten zu wählen sind. Werden mehr Namen 
angekreuzt, so ist der Stimmzettel ungültig.

3. Zum Altesten ist gewählt, wer die meisten 
Stimmen hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los.

4. Die über die Zahl der zu wählenden Ältesten 
hinaus gewählten Vorgeschlagenen gelten in der 
Reihenfolge der jeweils höheren Stimmenzahl als 
Ersatzälteste.

§ 22.
1. Das Wahlergebnis ist der Gemeinde am Sonn­

tag nach der letzten Wahlhandlung im Gottesdienst 
bekannt zu geben mit dem Hinweis, daß die Wahl 
innerhalb einer Woche beim Wahlausschuß ange­
fochten werden kann. Die Anfechtung kann nur 
darauf gestützt werden, daß gesetzliche Vorschriften 
verletzt sind und dadurch das Wahlergebnis ein 
anderes geworden ist als es wäre, wenn die Vor­
schriften beachtet worden wären.

2. Über den Einspruch entscheidet allein und end­
gültig der Landeswahlausschuß.

3. Die Prüfung der vorgebrachten Tatsachen er­
übrigt sich, wenn sie offenbar unglaubwürdig oder 
ersichtlich nur zum Zwecke der Verschleppung des 
Wahlverfahrens vorgebracht sind.

§ 23.
1. Wird die ganze Wahl für ungültig erklärt, so 

bestellt der Landeswahlausschuß einen neuen Ge­
meindewahlausschuß, der eine erneute Wahl vorzu­
nehmen hat.

2. Wird nur die Wahl einzelner Ältester für un­
gültig erklärt, so treten an deren Stelle die Ersatz- 
ältesten.

§ 24.
Wird ein Wahlvorschlag nicht eingereicht und 

findet infolgedessen eine Wahl nicht statt, so beruft 
der Bezirkswahlausschuß nach Anhörung des Ge­
meindewahlausschusses die Ältesten. Der Ober­
kirchenrat kann erneut anordnen, daß innerhalb 
einer bestimmten Frist eine Gemeindewahl vorzu­
nehmen ist.

§ 25.
Ist die Zahl der Ersatzältesten erschöpft, so er­

gänzen sich die Ältesten durch Zuwahl. § 14 findet 
Anwendung.

§ 26.
Die Ältesten werden in einem Gottesdienst ein­

geführt und haben vor der Gemeinde das Gelübde 
abzulegen.

B. Die Bezirkssynode und der Bezirkskirchenrat
§ 27.

1. Die Ältesten und der Pfarrer jeder Pfarrge­
meinde (Pfarrsprengel) wählen aus ihrer Mitte einen, 
und wenn mehr als 6 Alteste vorhanden sind, zwei 
Bezirkssynodale.

2. § 21 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
3. Die Bezirkssynodalen und die auf einem Ge­

meindepfarramt im Kirchenbezirk angestellten 
Geistlichen bilden die Bezirkssynode.

§ 28.
1. Die Bezirkssynode wählt aus ihrer Mitte 2 Be­

zirkskirchenälteste und 2 Stellvertreter und 1 Pfar­
rer und dessen Stellvertreter.

2. § 21 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
3. Der Dekan, der Dekanatsstellvertreter, der ge­

wählte Pfarrer und die Bezirksältesten bilden den 
Bezirkskirchenrat.

C. Die Landessynode

§ 29.
Die Landessynode besteht aus
a) 52 von den Bezirkssynoden aus ihrer Mitte zu 

wählenden Landessynodalen,
b) 11 von dem Landesbischof aus den zu Ältesten 

wählbaren Gliedern der Kirche zu berufenden 
Landessynodalen, unter denen sich ein Mitglied 
der evang. tkeol. Fakultät der Universität Hei­
delberg befindet.

§ 30.
1. Jede Bezirkssynode wählt je einen geistlichen 

und einen Laiensynodalen.
2. Auf die Wahl findet § 21 Abs. 3 entsprechende 

Anwendung.

Anhang

Das Altestengelübde lautet:
Ich bin bereit, das Ältestenamt in dieser Gemeinde 

zu übernehmen, wie es die Ordnung unserer Kirche 
vorschreibt.

Ich gelobe, dem Aufbau der Gemeinde zu dienen 
in alleinigem Gehorsam gegen das Wort Gottes 
Alten und Neuen Testaments nach dem Bekenntnis­
stand der Landeskirche.

Ich gelobe, durch rege Teilnahme am Leben der 
Gemeinde, insbesondere an den Gottesdiensten und 
Sakramentsfeiern und durch ein christliches Fa­
milien- und Berufsleben der Gemeinde ein gutes 
Beispiel zu geben.

Ich gelobe, die mir zugewiesenen Dienste in der 
Kirchengemeinde nach Kräften zu erfüllen.

Begründung

Allgemeine Vorbemerkungen 
I.

Die geltenden Bestimmungen über die Bildung
der Gemeindekörperschaften, des Kirchengemeinde-
rats und des Kirchengemeindeausschusses, der Or­
gane des Kirchenbezirks und die Bildung der Lan­
dessynode sind niedergelegt in der Kirchenver-

8 Synode 1945/46
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fassung vom 24. Dezember 1919 und der dazu er­
gangenen Kirchengemeindewahlordnung und der 
Landessynodalwahlordnung.

Diese beiden Wahlordnungen sind vor allem da­
durch charakterisiert, daß sie das Verhältniswahl­
system zur Grundlage haben (§ 15 Abs. 3, § 27 Abs. 3, 
§ 93 Abs. 2 Ziff. 1 KV). Dieser Wahlmodus setzt 
stillschweigend voraus, daß mehrere Parteien oder 
Gruppen vorhanden sind, die um die Macht ringen 
und nach dem Verhältnis ihrer Stärke in den Kör­
perschaften ihre Sitze erhalten. Dieses Wahlsystem 
wurde seinerzeit dem staatlichen Recht nachgebildet 
(vgl. Weimarer Verfassung Art. 22, Bad. Verfassung 
§ 25). In den Verhandlungen des Verfassungsaus­
schusses der außerordentlichen Generalsynode von 
1919 ist beispielsweise ausdrücklich darauf hinge­
wiesen worden, daß es untunlich sei, daß die Kir­
chengemeindevertretung wesentlich anders gewählt 
werde als der politische Bürgerausschuß. Ganz un­
bedenklich stand man allerdings auch 1919 dem 
Proportionswahlverfahren nicht gegenüber. In der 
Vorlage des Evang. Oberkirchenrats an die außer­
ordentliche Generalsynode 1919 heißt es bei der 
Landessynode (siehe Anmerkung 42): ,,Gleichwohl 
lassen sich erhebliche Einwendungen dagegen (näm­
lich gegen das Verhältniswahlverfahren) erheben, 
insofern es den Parteien eine zu große Bedeutung 
gibt und als es die Wähler viel zu sehr von den 
Abgeordneten trennt und von den Parteileitungen 
abhängig macht."

Die Erfahrungen, die man mit dem genannten 
Wahlmodus im Laufe der Jahre hat machen müssen, 
haben diese Bedenken nur verstärkt. Und so mehr­
ten sich schon vor dem Jahre 1933 die Stimmen, die 
sagten, daß die Verhältniswahl kein der Kirche an­
gemessenes Wahlverfahren darstelle. Es wurde
immer wieder die Frage aufgeworfen, ob hier nicht 
ein Wandel eintreten müsse. Die schweren Er­
schütterungen, welche die evangelische Kirche seit 
dem Jahre 1933 durch die wiederholten Eingriffe 
von außen her erfahren hat, ließen die Forderung 
nach einer Reform der Kirchenverfassung, vor allem 
aber des bestehenden Wahlverfahrens bei uns wie 
bei anderen deutschen Landeskirchen immer mehr 
als unabweisbar erscheinen. Deshalb hat sich auch 
der Reichskirchenausschuß bald nach seiner Ein­
setzung im Februar 1936 mit besonderem Nachdruck 
dieser Aufgabe gewidmet. Die beratende Kammer 
für Verfassungsangelegenheiten hat im November 
1936 eine ausführliche Denkschrift in der Sache vor­
gelegt und Vorschläge für ein neues Wahlrecht er­
arbeitet.

Auch die von der Vorläufigen Leitung der DEK 
eingesetzte Verfassungskammer hat im Oktober 
1936 den Entwurf einer Übergangsordnung für die 
Bildung der kirchlichen Körperschaften ausgearbeitet 
und in einer besonderen Schrift ,,Zur Neugestaltung 
der Kirche" der Öffentlichkeit übergeben.

Der Rücktritt des Reichskirchenausschusses 1937 
und die sich daran anschließende immer mehr zu-
nehmende Einengung der Kirche von selten der
staatlichen Stellen und der heraufziehende Krieg 
haben allen diesen verheißungsvollen Vorarbeiten, 
der evangelischen Kirche zu einer wesensgemäße-

ren Rechtsgestaltung zu verhelfen, den Erfolg ver­
sagt. Immerhin bieten die Vorarbeiten wertvolles 
Material, das jetzt zur geeigneten Ausnützung 
kommen kann.

II.
Wenn heute nur versucht werden soll, eine Ord­

nung für die Bildung der kirchlichen Körperschaften 
aufzustellen, so wird man sich darüber klar werden 
müssen, daß es sich nicht nur darum handeln kann, 
gewisse rechtstechnische Bestimmungen mehr oder 
weniger formaler Art zu schaffen, die besagen, wer 
aktives oder passives Wahlrecht hat, wie die Wäh­
lerlisten aufzustellen, die Vorschlagslisten einzu­
reichen sind und die Wahl dann durchzuführen ist, 
sondern daß hier auch materielles kirchliches Recht 
gesetzt werden muß. An sich wäre es das Richtige, 
zuerst in eine Überprüfung der Gesamtordnung der 
Kirche einzutreten, zu fragen, ob die Rechtsgestalt, 
die unsere Landeskirche in ihrer derzeitig geltenden 
Verfassungsurkunde gefunden hat, angepaßt ist 
dem, was die Evang. Kirche von ihrem Wesen lehrt 
und bekennt.

Die sich so etwa ergebende neue Rechtsgestalt 
würde dann auch zeigen, ob an der Form der kirch­
lichen Körperschaften, wie wir sie jetzt vorfinden, 
festgehalten werden soll, oder ob hier Änderungen 
einzutreten hätten, die dann auch für das zu regelnde 
Wahlverfahren maßgebend werden. Dieser Weg 
kann jetzt nicht beschritten werden, weil die vor­
läufige Landessynode es nicht mehr als ihre Auf­
gabe erachten wird, das gesamte Verfassungswerk 
einer Revision zu unterziehen. Sie kann sich jetzt 
nur die Aufgabe setzen, die Rechtsgrundlagen für 
die Neubildung der kirchlichen Körperschaften ins­
besondere auch der Landessynode zu schaffen, die 
sich dann der Frage der Neuordnung der Kirche zu­
wenden kann.

Der notwendige innere Zusammenhang, der zwi­
schen dem kirchlichen Amt und dem Organ, in das 
berufen werden soll, und dem Verfahren, nach dem 
die Berufung erfolgt, besteht, macht es unabweis- 
lich, zu Grundsätzlichem über das Amt und damit 
auch über die Kirche Stellung zu nehmen.

III.
Die Kirche ist etwas grundsätzlich anderes als die 

weltlichen Verbände, mit denen sie äußerlich man­
ches gemeinschaftlich haben mag und denen sie des­
halb auch immer wieder in ihrer Rechtsgestaltung 
angeglichen worden ist. Die unglückselige Unter­
scheidung zwischen ,,sichtbarer" und ,,unsichtbarer" 
Kirche haben dieser Angleichung insofern Vorschub 
geleistet, als man der Meinung war, die sichtbare, 
verfaßte Kirche sei ein rein weltlicher Verband, der 
deshalb auch nach den jeweils geltenden Grund­
sätzen des weltlichen Rechts für den Aufbau und 
die Tätigkeit einer Personengemeinschaft einzurich­
ten sei. Daß von dem Wesen der sogenannten ,.un­
sichtbaren" Kirche her bestimmte Forderungen für 
die Ordnung der ,,sichtbaren" Kirche herzuleiten 
seien, weil eine unsichtbare Kirche sich immer in 
einer sichtbaren manifestieren muß, das hat man 
weitliin übersehen. Es kann wohl als eine Frucht 
der Auseinandersetzung der Kirche mit dem Staat
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während der letzten 12 Jahre angesehen werden,
wenn diese Bezogenheiten ernster und wichtiger
genommen werden, als dies früher der Fall war. 
Wir haben es einfach als nackte Tatsache erfahren 
müssen, daß, wenn kirchenrechtliche Regelungen 
aus reiner Zweckmäßigkeit und in Anpassung an 
weltliches Recht erfolgen, die ,.unsichtbare" Kirche 
sehr bald in ihrem Leben und Wirken eingeengt 
wird und ihrem Auftrag nicht nachkommen kann.

Die Kirche ist der Leib Christi. Christus ist ihr 
alleiniger Herr. Der Herr Christus hat die Kirche 
mit einem besonderen Auftrag in die Welt gestellt. 
Ändern die Glieder der Kirche diesen Auftrag oder 
weichen sie davon ab, so stellen sie sich damit 
außerhalb der Kirche. Die Kirche ist in ihrem Sein 
und Handeln grundsätzlich fest gebunden an diesen 
Auftrag ihres Herrn. Sie ist nur ein Werkzeug im 
Dienste einer bestimmten Sendung, die ihr Herr ihr 
auferlegt hat. Ihre Glieder können daran nichts än­
dern, sondern haben nur die eine Pflicht, im Dienste 
dieser Sendung zu stehen, in ihr zu handeln und 
dafür zu sorgen, daß der Auftrag rein und lauter 
durchgeführt wird. Daraus lassen sich einige Fol­
gerungen für die Rechtsgestaltung ziehen.

Die Kirche ist Christusherrschaft, Christokratie. Sie 
ist also nicht Demokratie, nicht Aristokratie, nicht 
Hierarchie. Die Kirche als Leib Christi ist ein Orga­
nismus. Ihre Glieder sind also bei aller Einheit nicht 
gleich, sondern mannigfaltig. Es gibt Leitende und 
Geleitete. In der Kirche besteht aber nicht wie im 
Staat eine selbstherrliche menschliche Regierungs­
gewalt. Eine Souveränität, wie sie der Staat hat und 
haben muß, kann es in der Kirche nicht geben. Die 
Kirche ist auch insofern nicht Staat, als sie ihre Auf­
gabe nicht verändern, nicht beliebig verengen oder 
erweitern kann, wie dies der Staat oder sein Volk 
tun können. Welches auch die Funktion des ein­
zelnen Gliedes der Kirche sein mag, so kann sie nur 
immer darin bestehen, dem Auftrag der Kirche zu 
dienen. Nicht Herrschaft wie beim Staat, sondern 
Dienstschaft ist das Wesen aller kirchlichen Ämter.

Die Kirche ist nicht Demokratie. Der bis 1933 in 
§ 93 Abs. 1 KV ausgesprochene Satz, ,,die Landes­
synode als kirchliche Volksvertretung ist die In­
haberin der der Landeskirche innewohnenden Kir­
chengewalt”, ist wesensmäßig unrichtig. Das Kir­
chenvolk besitzt nicht so, wie das Staatsvolk die 
Staatsgewalt innehat, eine Kirchengewalt.

Die Landessynodalen oder die Kirchenältesten 
sind infolgedessen auch nicht ,.Vertreter” des Kir­
chenvolkes oder der Gemeindeglieder im Sinne von 
Repräsentanten oder Beauftragten nach dem Vor­
bild des parlamentarischen Konstitutionalismus oder 
gar Vertreter einer bestimmten Gruppe oder Partei. 
Die Synodalen oder Kirchenältesten sind vielmehr 
berufen, im Organismus des Leibes Christi beson­
dere Dienste zu verrichten. Bei dieser Dienstgebun­
denheit an die Kirche können für diese Ämter auch 
nur solche Gemeindeglieder in Frage kommen, die 
im Glauben an den Herrn der Kirche leben. Alle 
Glieder der Kirche tragen die Verantwortung dafür, 
daß die Kirche ihrem Auftrag richtig nachkommt. 
Die Berufung in das Ältestenamt und in die anderen 
Ämter soll grundsätzlich durch Wahl geschehen, die

aber nicht wie das staatliche Wahlrecht ein Recht 
der Kirchenglieder, sondern ein aus der Christus- 
gebundenheit herausfließender Dienst an der Kirche 
ist. Weil nicht Gruppen oder Parteien in Parlamen­
ten oder Körperschaften der entsprechende Macht­
einfluß zu sichern ist, um die Regierungsgewalt aus­
zuüben, sondern christlich gebundene Persönlich­
keiten in den Dienst der Kirche gestellt werden 
sollen, kann weder eine Proportionalwahl noch über­
haupt eine Listenwahl das Richtige sein. Es sind 
nicht Vertreter des Kirchenvolkes, Repräsentanten 
von Gruppen oder Richtungen zu bestellen, sondern
Mitglieder der Gemeinde, die Glieder am Leibe
Christi sind und als solche Vertrauen in der Ge­
meinde Jesu Christi genießen.

Damit ist die Einstellung umrissen, von der bei 
der Abfassung der Wahlordnung ausgegangen wor­
den ist.

IV.
Die Wahlordnung im einzelnen

Im folgenden sollen die Einzelbestimmungen der 
kirchlichen Wohlordnung, soweit sie sich nicht ohne 
weiteres aus ihrem Wortlaut erklären, einer kurzen 
Erläuterung unterzogen werden.

A. Die Gemeindeältesten
Die Wahlordnung geht in erster Linie nicht davon 

aus, den Weg für die Bildung der kirchlichen Kör­
perschaften zu zeigen, sondern Älteste zu berufen. 
In § 1 ist gesagt, was das Amt des Altesten ist. Es 
erschöpft sich keineswegs in der Mitgliedschaft des 
Kirchengemeinderats, sondern geht darüber hinaus, 
indem es vor allem die Pflicht auferlegt, mit dem 
Gemeindepfarrer zusammen die Gemeinde zu leiten, 
ihren Aufbau durch Hilfe im Gottesdienst, in der 
Seelsorge und in der übrigen Gemeindearbeit zu 
fördern. Dazu kommt, daß der Älteste auch Mitglied 
des Kirchengemeinderats ist und auch dort durch 
Rat und Tat mitzuhelfen hat, damit der Kirchen­
gemeinderat all die wirtschaftlichen und rechtlichen 
Aufgaben, die ihm verfassungsgemäß zufallen, ord­
nungsgemäß erledigen kann. Der Älteste ist nicht 
ein von den Gemeindegliedern in den Kirchenge­
meinderat oder -ausschuß gesandter Abgeordneter, 
der seine Pflicht damit erfüllt, daß er den Sitzungen 
beiwohnt und dort seine Stimme abgibt, sondern er 
ist ein Gemeindeglied, das zu besonderem Dienst 
aus besonderem Vertrauen heraus berufen ist.

In § 1 Absatz 3 ist die Einrichtung des Kirchen­
gemeindeausschusses dadurch aufgegeben, daß die 
gesamte Zuständigkeit dieses Ausschusses dem 
Kirchengemeinderat zugewiesen ist. Diese beiden 
Organe, Kirchengemeinderat und Kirchengemeinde­
ausschuß, kennt unser kirchliches Verfassungsrecht 
erst seit dem Jahre 1861. Die der Unionsurkunde 
von 1821 als Anlage C beigefügte Kirchengemeinde­

Kirchenvorständen, denenordnung spricht nur von
im Zusammenwirken mit dem Pfarrer „eine in rei-
nem evangelischen Geist aufgefaßte Sittenleitung
zur Erhaltung und Förderung der christlichen Ord­
nung in der Kirche zukommt“. In der Verfassung 
von 1861 wurden diese Kirchenvorstände als Älteste 
zum Kirchengemeinderat zusammengefaßt, dem als
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,,Regierungsorgan" die Vertretung und Verwaltung 
der Kirchengemeinde zukam. Aus dem richtigen Ge­
danken heraus, daß die Kirchengemeinde mehr als 
bis dahin an dem Geschick der Kirche Anteil nehmen 
sollte, wurde in einem Nachbilden des Bürgeraus­
schusses der weltlichen Gemeinde und sicherlich 
auch beeinflußt durch die Ideen der konstitutionel­
len Staatsform ein zweites Organ ins Leben gerufen, 
die Gemeindeversammlung, die aus Vertretern be­
stand, die von sämtlichen stimmberechtigten Ge­
meindegliedern aus ihrer Mitte gewählt wurden 
(§ 13 KV von 1861). Alle wichtigen Entscheidungen 
der Kirchengemeinde rechtlicher und ökonomischer 
Art und bis 1933 auch die Pfarrbesetzung bedürfen 
seither der Beschlußfassung dieser Gemeindever­
sammlung oder, wie sie seit 1919 heißt, des Kirchen­
gemeindeausschusses. Dieser hat sich weithin als 
Kirchengemeindeparlament gefühlt mit all den Ge­
wohnheiten, die einer weltlichen Volksvertretung 
eigen sind, die aber in einer Gemeinschaft, deren 
Haupt Christus ist und in der aus der Christusver- 
bundenheit heraus das Gebot der Liebe gilt, nichts 
zu tun haben. Die Klagen darüber, daß der Kirchen­
gemeindeausschuß dem geistlichen Leben der Ge­
meinde manchmal mehr hinderlich als förderlich war, 
sind nicht verstummt. Aus all diesen Erwägungen 
heraus ist hier vorgeschlagen, die gesamte Ge­
meinedverwaltung allein auf die Schultern des 
Kirchengemeinderats zu legen.

An sich ist es durchaus erwägenswert, ob nicht 
neben den Kirchenältesten auch noch andere Per­
sönlichkeiten aus der Gemeinde heraus zu berufen 
sind für die Erfüllung von Aufgaben besonderer
Art wie Bausachen, Grundstücksverwaltung u. a.
Werden solche Sachkundige zu einem freien Ar­
beitskreis zusammengefaßt, so ist dagegen nicht zu 
erinnern. Denn die Gefahr, daß damit der Charakter 
der Dienstschaft ihres Amtes irgendwie durch kir­
chenpolitische Einflüsse getrübt wird, ist kaum vor­
handen.

§ 2 weicht auch insofern vom bisherigen Verfas-
sungsrecht ab, als die Ältesten nicht der Kirchen­
gemeinde als körperschaftlichen, steuerrechtlichen 
Größe, sondern als der um das Wort gesammelten 
Gemeinde zugeordnet sind. Es werden infolgedessen 
bei jedem Gemeindepfarramt Alteste bestellt. In 
Gemeinden mit einem Pfarramt fallen die körper­
schaftliche und die Predigtgemeinde zusammen. In 
Gemeinden mit mehreren Pfarrstellen, die entweder 
geteilte Kirchengemeinden sind (§ 39 KV) oder unter 
§ 54 KV fallen, werden für jedes Gemeindepfarr­
amt besondere Älteste gewählt. Da in Großstadt­
kirchengemeinden wie Mannheim, Karlsruhe, Hei­
delberg, Freiburg nicht alle Alteste den Kirchen­
gemeinderat bilden können, der dann aus über 100 
Mitgliedern bestünde, ist in § 2 Abs. 2 ein Ver­
fahren vorgesehen, wie in solchen Kirchengemeinden 
mit mehreren Pfarrstellen der Kirchengemeinderat 
zu bilden ist.

In den §§ 3 u. ff. findet der Gedanke einen recht­
lichen Niederschlag, daß die Wahl nicht ein Hoheits­
recht der Kirchenglieder ist, sondern ein Dienst, den 
sie der Kirche zu erweisen haben und der nicht er-
folgen soll aus irgendwelchen kirchenpolitischen Er-

wägungen heraus, sondern im alleinigen Gehorsam 
gegen den Herrn der Kirche. Es ist deshalb auch 
davon ausgegangen, daß alle Bekanntmachungen, 
die für die Wahl erfolgen müssen, im Gottesdienst 
verkündigt werden. Man war dabei allerdings auch 
der Auffassung, daß durch geeignete Anschläge oder 
in Abkündigungsblättern für solche, die in der ent­
scheidenden Zeit vielleicht an der Teilnahme am 
Gottesdienst gehindert waren, diese Bekanntmachun­
gen auch getätigt werden dürfen (§ 5 Abs. 2). Aus 
der gleichen Einstellung heraus ist auch vorgesehen, 
daß die Eintragung in die Wählerliste auf Grund 
einer Anmeldung des Wählers beim Pfarramt er­
folgt. Der Verfassungsausschuß war der Auffassung, 
daß persönliche Anmeldung an sich geboten, aber 
nicht unbedingt verlangt werden sollte. Es kann 
also auch Anmeldung durch Vertreter oder auf 
schriftlichem Wege erfolgen. Ob hier nicht zu weit 
gegangen ist, kann füglich bezweifelt werden. Durch 
die Erklärung, die jedes Gemeindeglied gemäß § 8 
bei der Anmeldung abzugeben hat, ist Vorsorge da­
für getroffen, daß dem Gemeindeglied das Wesen 
der Wahl deutlich zum Bewußtsein gebracht wird.

§ 9 gibt die Voraussetzungen, die zur Erlangung 
der Wählerfähigkeit vorliegen müssen, während 
§ 10 bestimmt, wann diese Fähigkeit verloren geht. 
Hier sind Bestimungen, wie sie in unserer KV § 10 
Abs. 2 Ziff. 2 u. 3 enthalten sind (Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte und der Fähigkeit zur Be­
kleidung öffentlicher Ämter — Eröffnung des Haupt­
verfahrens wegen eines Verbrechens oder Ver­
gehens, wenn Verurteilung die Entziehung der bür­
gerlichen Ehrenrechte zur Folge hat) vom Verfas­
sungsausschuß bewußt weggelassen worden. Erfah­
rungen, die in den letzten 12 Jahren nach dieser 
Seite hin gemacht werden mußten, haben hier be­
stimmend mitgewirkt.

In § 11 ist gegen die möglicherweise unberechtigte 
Aberkennung der Wahlfähigkeit eines Wählers 
durch den Wahlausschuß ein Einspruchsverfahren 
vorgesehen, das auch nach § 12 Abs. 2 dem von 
dritter Seite her Angefochtenen zusteht.

§§ 13 u. ff. regeln das Verfahren, wie die Namen 
der Ältesten gewonnen werden. Es ist ohne weiteres 
klar, daß an denjenigen, welcher ein Ältestenamt 
bekleidet, besonders hohe Anforderungen hinsicht­
lich seiner kirchlichen Haltung gestellt werden müs­
sen (vgl. § 14, besonders das Altestengelübde im 
Anhang).

Gegen den möglicherweise unberechtigten Aus­
schluß durch den Wahlausschuß ist auch hier, wie 
bei Aufstellung der Wählerliste, ein Einspruchsver­
fahren vorgesehen (§ 17), wie auch dem von dritter 
Seite Abgelehnten in § 18 ein Rechtsbehelf gewährt.

Ist die Wahl ein kirchlicher Dienst, eine Hand­
lung, die das Gemeindeglied vor dem Angesichte
Gottes vornimmt, so ist es auch richtig, wenn der
Wahlakt in einem Gottesdienst erfolgt (§ 20).

Es ist durchaus möglich, daß nicht nur ein, sondern 
mehrere Wahlvorschläge eingereicht werden. Es 
wirft sich nun die Frage auf, sollen in diesem letz­
teren Fall die Gemeindeglieder über die einzelnen 
Wahlvorschläge als solche entscheiden oder die 
Möglichkeit haben, aus diesen Vorschlägen die ihnen
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geeignet erscheinenden Persönlichkeiten heraus zu 
bestimmen. Im ersten Fall hätte man es doch wieder 
mit einer Art Listenwahl zu tun. Der zweite Fall 
birgt die Schwierigkeit in sich, daß die Zahl der zur 
Wahl stehenden Gemeindeglieder unter Umständen 
so groß ist, daß es den Wählenden nicht leicht wird, 
beim Wahlakt die vorgeschriebene Zahl kenntlich 
zu machen. Trotz dieser Schwierigkeit hat sich der 
Verfassungsausschuß für den zweiten Weg ent­
schieden, um den oben geschilderten Grundsätzen 
auch hier treu zu bleiben.

In den §§ 22 u. 23 sind die nötigen Rechtsbehelfe 
vorgesehen, um die Gewähr dafür zu haben, daß 
unlautere Machenschaften hintangehalten oder in 
ihrer Auswirkung beseitigt werden.

Es muß auch damit gerechnet werden, daß Wahl­
vorschläge nicht eingebracht werden. Hier sieht § 24 
vor, daß dann nicht der Gemeindepfarrer oder der 
Gemeindewahlausschuß, sondern der Bezirkswahl­
ausschuß nach dessen Anhörung die Ältesten beruft. 
Ist anzunehmen, daß bei einer erneuten Anordnung 
einer Gemeindewahl Wahlvorschläge nunmehr ein­
kommen werden, so kann der Oberkirchenrat eine 
solche erneute Wahl anordnen.

B. Die Bezirkssynode und der Bezirkskirchenrat
Bei dem Kirchenbezirk ist an den bisherigen Kör­

perschaften, dem Bezirkskirchenrat und der Bezirks­
synode, festgehalten worden. Man wird vielleicht 
einwenden, daß, wenn die Kirchengemeindeaus­
schüsse beseitigt werden sollen, schon um der Sym­
metrie halber die Bezirkssynoden fallen müssen. 
Dem ist zu entgegnen, daß die Gründe, die für die 
Beseitigung des Kirchengemeindeausschusses spre­
chen, bei der Bezirkssynode nicht gegeben sind. Im 
Gegenteil, die Bezirkssynoden haben sich durchweg 
gut bewährt. Die kirchliche Arbeit hat durch sie 
vielfältige Anregungen und Bereicherung gefunden. 
Man braucht nur die Bezirkssynodalbescheide in 
unserem Gesetzes- und Verordnungsblatt durchzu­
sehen, um zu erkennen, in welch umfassender und 
eingehender Weise die Bezirkssynoden sich mit den 
Fragen unserer Landeskirche nicht nur beschäftigt, 
sondern auch fruchtbare Anregungen und Vorschläge 
zu ihrer Behandlungen gegeben haben. Es wäre eine 
nicht zu verantwortende Verarmung des kirchlichen 
Lebens, wenn die Bezirkssynoden verschwinden und 
an ihrer Stelle nur die verhältnismäßig kleinen Be­
zirkskirchenräte tätig werden.

C. Die Landessynode
Wie § 29 ersehen läßt, ist die Urwahl zur Landes­

synode aufgegeben. Die Gründe dafür sind aus dem 
in den allgemeinen Vorbemerkungen Ziff. III Ge­
sagten abzuleiten. Grundsätzlich soll in das verant­
wortliche Amt eines Landessynodalen nur eintreten, 
wer in der Gemeinde als Ältester in dienendem Amte 
steht. Wer aus der Arbeit, die einem Ältesten nach 
§ 1 des Entwurfs in seiner Gemeinde zufällt, die 
Nöte und Anliegen, die die Gemeindeglieder be­
wegen, praktisch kennen lernt und die Widerstände 
sieht, die ihrer Behebung oft entgegenstehen, der
erst kann mit seinem Rat und seiner Hilfe bei der ' den staatlichen Stellen zur Kenntnis zu bringen sein. 
Lösung der gesamtkirchlichen Anliegen erfolgreich Darüber hinaus wird es aber auch erforderlich sein, 
sich beteiligen. Sind sich die Wähler bei der Alte- daß die auf Grund der neuen Wahlordnung gebil-

stenwahl, die Altesten bei der Bezirkssynodalwahl 
und die Bezirkssynodalen bei der Wahl zur Landes­
synode bewußt, daß sie in letzter Verantwortung 
vor Gott ihre Entscheidung zu treffen haben, daß sie 
Männer und Frauen auszusuchen haben, von denen 
sie bei strengster Prüfung annehmen dürfen, daß 
diese in ihrer Bindung an Christus den Dienst an 
der Kirche verrichten werden, dann wird zu hoffen 
sein, daß die richtigen Persönlichkeiten als Landes­
synodale nominiert werden. Jedenfalls kann nie­
mand mit gutem Grund behaupten, daß eine Urwahl 
der Kirche geeignetere und treuere Synodale schen­
ken wird, als das hier vorgesehene Wahlverfahren.

§ 29 Buchst, a und § 30 Abs. 1 bestimmen, daß 
jede Bezirkssynode einen Geistlichen und einen 
Laiensynodalen wählt. Die vorläufige Landessynode 
wird eine Entscheidung darüber treffen müssen, ob 
die durch Wahl zu besetzenden Sitze hälftig auf 
Geistliche und auf Laien zu verteilen sind. Es ließe 
sich auch rechtfertigen, den Laiensynodalen einen 
größeren Anteil hier zufallen zu lassen. Es könnte 
das dann etwa so geregelt werden, daß jeder der 26 
Kirchenbezirke einen Laien und durchweg nur je 
zwei Kirchenbezirke einen Geistlichen entsenden. In 
diesem Falle würden dann nur 39 Synodale gewählt 
werden. Selbstverständlich ist es auch möglich, die 
Kirchenbezirke zahlenmäßig verschieden mit Syn­
odalen zu bedenken und so den Großstadtgemein­
den einen entsprechenden Einfluß zu sichern.

§ 29 Buchst, b sieht vor, daß der Landesbischof 
11 Landessynodale ernennt. Die Berufung durch Er­
nennung ist sowohl in der Verfassung von 1861 
(§ 60) wie auch in der Verfassung von 1919 (§ 93 
Abs. 2 Ziff. 2) vorgesehen. Es ist eine feststehende 
Erkenntnis, daß die Landeskirche kirchlich bewährte 
Persönlichkeiten, auf deren Urteil großer Wert zu 
legen ist, besitzt, die aus gewissen persönlichen 
Gründen ein Ältestenamt nicht übernehmen können, 
deren Rat und Dienst man aber für die Landes­
synode doch gewinnen sollte. Es muß auch erwogen 
werden, ob nicht Persönlichkeiten, die in bestimm­
ten Zweigen kirchlicher Arbeit besonders eingehende 
Sachkentnnis haben, der Landessynode mit ihrem 
Rat dienen sollten. All diesen Bedürfnissen kann 
dadurch Rechnung getragen werden, daß die Wahl­
ordnung ein Ernennungsrecht durch den Landes­
bischof vorsieht.

V.
Das staatliche Recht

Die Kirche kann von sich aus ihre Verfassung und 
damit auch ihre Wahlordnung nach kirchlichen Ge­
sichtspunkten regeln. Da aber unsere Landeskirche 
eine Volkskirche ist und dies auch bleiben muß, da 
sie für sich beansprucht, öffentlich für alles Volk das 
Evangelium zu lehren, für Christus und sein Reich 
zu wirken, muß sie darauf bestehen, daß auch ihr 
Aufbau und die Ordnung ihrer Tätigkeit öffentlich 
anerkannt wird, d. h. daß ihr Verfassungs- und Ver­
waltungsrecht von seiten des Staates als zum weiten 
Gebiet des öffentlichen Rechts gehörend angesehen 
wird. Schon deshalb wird eine neue Wahlordnung
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deten Organe der Kirchengemeinde und der Landes­
kirche als rechtmäßige Organe von seiten des Staa­
tes anerkannt werden in dem Sinn, daß sie im bürger­
lichen Rechtsverkehr verbindliche Handlungen und 
Erklärungen vornehmen können.

Das Landeskirchensteuergesetz und das Orts­
kirchensteuergesetz schreiben darüber hinaus noch 
vor, wie der Kirchengemeindeausschuß und Kirchen­
gemeinderat und wie die Landessynode gebildet 
werden müssen, um für die Kirchenmitglieder rechts­
verbindliche Steuerbeschlüsse fassen zu können. Für 
das Wahlverfahren ist hier ausdrücklich das Pro­
portionalwahlsystem vorgesehen. Wird in der neuen 
Wahlordnung von diesen Grundsätzen abgewichen 
und werden andererseits die Voraussetzungen für 
das Wahlrecht verschärft, so werden die so neu ent­
stehenden kirchlichen Organe nur dann steuerrecht­
lich verbindliche Beschlüsse fassen können, wenn

der Staat diese Wahlordnung nach der kirchensteuer- 
rechtlichen Seite hin ausdrücklich anerkennt. So wie 
die Beziehungen zwischen Staat und Kirche heute 
sind, dürfen wir hoffen, daß dies geschieht. Bei den 
ganzen Erwägungen und Beratungen aber dürfen die 
staatlich-kirchlichen Beziehungen nie außer Acht ge­
lassen werden, womit keineswegs gesagt sein soll, 
daß die Kirche etwa entgegen einer besseren Er­
kenntnis von ihrem Wesen und der sich daraus er­
gebenden Folgerungen Rechtsbestimmungen auf­
stellen soll. Würde eine Einigung zwischen Kirche 
und Staat in dem gedachten Sinn nicht zu erzielen 
sein, so wäre ein Ausweg nur dahin zu finden, daß 
für die Beratung und Beschließung in Steuersachen 
besondere Körperschaften, die nach einem Wahl­
modus gebildet werden, der auch dem Staat genehm 
ist, aufgestellt werden müssen, ein Umstand, der als 
wenig glücklich zu bezeichnen wäre.

Text der Neufassung nach Beratung im Verfassungsausschuß
Anlage 1a

Kirchliches Gesetz

Die kirchliche Wahlordnung betr.
Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­

schlossen, was folgt:

Kirchliche Wahlordnung

A. Die Gemeindeältesten

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1.
1. Die Altesten sind berufen, zusammen mit dem 

Gemeindepfarrer die Gemeinde zu leiten, ihren Auf­
bau durch dienende Hilfe im Gottesdienst, in der 
Seelsorge, in der Männer-, Frauen- und Jugend­
arbeit, in den Werken der Liebe zu fördern.

2. Die Ältesten bilden zusammen mit dem Pfarrer 
den Kirchengemeinderat, vorbehaltlich § 2 Abs. 2 
Satz 2.

3. Dem Kirchengemeinderat fallen alle Aufgaben 
zu, die bisher zur Zuständigkeit des Kirchenge­
meindeausschusses gehört haben.

§ 2.
1. Bei jedem Gemeindepfarramt und in jeder 

Filialgemeinde werden vier Älteste bestellt. Umfaßt 
die Pfarrgemeinde (Pfarrsprengel — Seelsorgebezirk) 
mehr als 400 Seelen, so werden gemäß der im An­
hang Ziff. I gebrachten Tabelle weitere Alteste be­
stellt, höchstens zehn.

2. In Gemeinden mit mehreren Gemeindepfarr­
ämtern, für deren jedes Alteste bestellt werden, 
wird der Kirchengemeinderat aus den Altesten der 
einzelnen Pfarrgemeinden und den Pfarrern ge­
bildet. Sind mehr als 30 Älteste vorhanden, so wer­
den in den Kirchengemeinderat trotzdem nur 30 
Alteste entsandt, aus jeder Pfarrgemeinde nach dem
Verhältnis ihrer Seelenzahl zu der Seelenzahl der
Kirchengemeinde. Die Zahl der dem Kirchenge-

meinderat angehörenden Geistlichen darf die Hälfte 
der Zahl der Altesten nicht überschreiten.

3. Die Amtszeit der Ältesten beträgt sechs Jahre.
4. In den Gemeinden nach Abs. 2 wird alles ein­

zelne durch Satzung bestimmt.

II. Besondere Bestimmungen
§ 3.

1. Die Bestellung der Ältesten erfolgt durch Wahl.
2. Die Wahl ist ein Dienst an der Gemeinde im 

Gehorsam gegen den alleinigen Herrn der Kirche 
Jesus Christus.

3. Die Wahl wird durchgeführt durch den Ge­
meindewahlausschuß, der für jede Pfarrgemeinde 
durch den Bezirkswahlausschuß (§ 4) bestellt wird 
und aus dem Pfarrer und 2—4 Gemeindegliedern be­
steht, die den Anforderungen des § 15 entsprechen.

§ 4.
1. Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat setzt 

einen Landeswahlausschuß ein, der aus 5—7 Mit­
gliedern, darunter einem rechtskundigen Mitglied 
des Evang. Oberkirchenrats, besteht.

2. Dieser Landeswahlausschuß bestellt für jeden 
Kirchenbezirk einen Bezirkswahlausschuß, der aus 
dem Dekan oder seinem Stellvertreter und 2—4 Ge­
meindegliedern des Bezirks besteht, die den An­
forderungen des § 15 entsprechen.

§ 5.
1. Der Evang. Oberkirchenrat ordnet die Durch­

führung der Wahl der Gemeindeältesten an, worauf 
der Gemeindewahlausschuß die erforderlichen An­
weisungen erteilt.

2. Die Bekanntmachungen des Gemeindewahlaus­
schusses erfolgen im Gottesdienst.

§ 6.
1. Der Gemeidewahlausschuß stellt für den Wahl­

bezirk die Wählerliste auf.
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2. Wahlbezirk ist das Kirchspiel der Kirchenge­
meinde und bei mehreren Pfarrämtern der Pfarr­
sprengel oder Seelsorgebezirk. Zur Pastoration zu­
gewiesene Orte gelten als im Kirchspiel der Pfarr­
gemeinde gelegen.

§ 7.
Wählen kann jedes Gemeindeglied, das in die 

Wählerliste aufgenommen ist.

§ 8.
In die Wählerliste wird aufgenommen,
1. Wer spätestens im Monat der Wahl das 25. Le­

bensjahr vollendet;
2. wer am Tage der Anmeldung wenigstens 3 Mo­

nate zur Pfarrgemeinde gehört oder durch Be­
scheinigung seiner früheren Gemeinde die 
Fähigkeit zu wählen nachweist;

3. wer die Fähigkeit zu wählen nicht verloren hat.

§ 9.
Die Fähigkeit zu wählen verliert,
1. wer sich offenkundig kirchenfeindlich betätigt;
2. wer ein öffentliches, noch nicht behobenes Är­

gernis gegeben hat, insbesondere durch \er- 
ächtlichmachung des christlichen Glaubens, der 
Kirche, der Heiligen Schrift, der kirchlichen 
Gnadenmittel, durch unehrbaren Lebenswandel 
oder durch grobe sittliche Verfehlungen;

3. wer die kirchliche Ordnung verletzt oder nicht 
achtet, insbesondere dadurch, daß er
a) die Taufe seiner Kinder unterlassen hat,
b) seine Kinder ohne triftigen Grund von der 

kirchlichen Unterweisung und der Konfir­
mation ferngehalten hat,

c) ohne triftigen Grund kirchlich nicht getraut 
ist.

Wer in der Vergangenheit die kirchliche Ord­
nung verletzt oder mißachtet hat, aber wieder 
in der kirchlichen Ordnung steht, hat die Fähig­
keit zu wählen wieder erlangt.

4. wer mit Bezahlung kirchlicher Umlagen über 
ein Jahr lang im Rückstand ist, obwohl er dazu 
imstande gewesen wäre;

5. wer nicht vollgeschäftsfähig ist.

§ 10.
1. Die Eintragung in die Wählerliste erfolgt auf 

Grund einer Anmeldung des Wählers. Die Anmel­
dung ist grundsätzlich persönlich vorzunehmen; sie 
wird von einem Mitglied des Gemeindewahlaus­
schusses entgegengenommen. Das Nähere regeln 
die Durchführungsbestimmungen des Oberkirchen­
rats und die Bekanntmachungen des Gemeindewahl­
ausschusses.

2. Die Aufforderung zur Anmeldung hat an zwei 
aufeinanderfolgenden Sonntagen in den Gottes­
diensten zu erfolgen und alle nötigen Angaben zu 
enthalten.

3. Für die Anmeldung ist eine Frist von minde­
stens 10 und höchstens 21 Tagen zu setzen.

§ 11.
Wer sich zur Wählerliste anmeldet, hat schriftlich 

zu versichern, daß er nach § 8 in die Wählerliste 
aufgenommen werden kann, und erklärt:

„Ich weiß, daß die Wahl ein Dienst an der 
Gemeinde im Gehorsam gegen den alleinigen 
Herrn der Kirche, Jesus Christus, ist. Ich werde 
die Wahl im Bewußtsein dieser Verpflichtung 
ausüben."

§ 12.
1. Lehnt der Gemeindewahlausschuß die Aufnahme 

eines Gemeindegliedes in die Wählerliste ab, so 
hat er unter Angabe der Gründe dies dem Abge­
lehnten mitzuteilen.

2. Dieser kann innerhalb einer Woche Einspruch 
dagegen beim Gemeindewahlausschuß einlegen, 
welcher der Beschwerde abhelfen kann. Tut er dies 
nicht, so entscheidet der Bezirkswahlausschuß end­
gültig.

3. Die Durchführung der Wahl wird durch den 
Einspruch nicht gehindert.

§ 13.
1. Nach Ablauf der Anmeldefrist stellt der Ge­

meindewahlausschuß die Wählerliste in alpha­
betischer Reihenfolge auf und legt dieselbe inner­
halb einer Woche zur Einsichtnahme durch die wahl­
fähigen Gemeindeglieder auf. Beschwerdefälle kön­
nen bis zum Ablauf der Auflegungsfrist in die 
Wählerliste noch aufgenommen werden.

2. Gegen Aufnahmen in die Wählerliste kann je­
des wahlfähige Gemeindeglied bis längstens drei 
Tage nach Ablauf der Auflegungsfrist beim Ge­
meindewahlausschuß schriftlich Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann nur damit begründet werden, 
daß der Aufgenommene die Fähigkeit zu wählen 
nicht besitzt. Auf den Einspruch des Gemeinde­
gliedes findet § 12 sinngemäß Anwendung.

§ 14.
Mit der Auflegung der Wählerliste ergeht an die 

Gemeinde die Aufforderung, Wahlvorschläge inner­
halb einer Einreichungsfrist von 3 Wochen dem 
Wahlausschuß vorzulegen.

§ 15.
Zum Ältesten kann nur vorgeschlagen werden, 

wer
a) die Fähigkeit zu wählen besitzt,
b) spätestens im Wahlmonat das 30. Lebensjahr 

vollendet,
c) seit mindestens einem Jahr zur Pfarrgemeinde 

gehört,
d) seine Kinder im Bekenntnis der evangelischen 

Kirche erziehen läßt,
e) an dem gottesdienstlichen Leben der Gemeinde 

regelmäßig Anteil nimmt,
f) sich schriftlich bereit erklärt, das aus der An­

lage ersichtliche Altestengelübde abzulegen.

§ 16.
Der Wahlvorschlag muß von mindestens 20, in 

Gemeinden mit mehr als tausend Seelen von minde­
stens 30 zum Wählen befähigten Gemeindegliedern 
unterzeichnet sein. Vorgeschlagene und Vorschla­
gende müssen durch Angabe des Vor- und Zunamens 
sowie der Wohnung eindeutig bestimmt sein.
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§ 17.
Jeder Wahlvorschlag darf höchstens drei Namen 

mehr enthalten, als Älteste zu wählen sind. Enthält 
der Vorschlag mehr als diese Zahl, so ist er nur mit 
den erstgenannten, der zulässigen Zahl entsprechen-
den Namen gültig.

§ 18.
Der Gemeindewahlausschuß streicht aus dem 

Wahlvorschlag diejenigen, welche nach § 15 nicht 
vorgeschlagen werden dürfen. § 12 findet sinngemäß 
Anwendung.

§ 19.
1. Der Gemeindewahlausschuß stellt nach Beach­

tung des § 18 die Wahlvorschläge in der Reihen­
folge ihres Eingangs auf einer Liste zusammen und 
gibt sie der Gemeinde bekannt mit dem Beifügen, 
daß jedes in die Wählerliste eingetragene Ge­
meindeglied gegen jeden Namen der Liste beim 
Gemeindewahlausschuß Einspruch einlegen kann.

2. Der Einspruch muß innerhalb einer Woche 
schriftlich eingelegt werden und darf nur darauf 
gestützt werden, daß der Betroffene nicht nach § 15 
vorgeschlagen werden durfte.

3. Die Liste der Vorgeschlagenen ist für die in 
der Wählerliste eingetragenen Gemeindeglieder 
mindestens drei Tage zur Einsichtnahme aufzulegen.

4. Erfolgt ein Einspruch, so gilt § 12 sinngemäß.

§ 20.
Zum Ältesten kann nur gewählt werden, wer auf 

der anerkannten Wahlvorschlagsliste steht.

§ 21.
Die Wahlhandlung wird mit Gottesdienst einge­

leitet. Den Zeitpunkt bestimmt der Gemeindewahl­
ausschuß. Die erforderlichen allgemeinen Weisungen 
erläßt der Oberkirchenrat.

§ 22.
1. Die Wahl ist geheim. Der Gemeindewahlaus­

schuß leitet die Wahlhandlung und stellt nach ihrem 
Abschluß das Ergebnis fest.

2. Der Wähler erhält einen Stimmzettel, der die 
anerkannten Namen der Wahlvorschläge enthält. 
Er bezeichnet die Namen der Personen, die er wäh­
len will, mit fortlaufenden Zahlen. Er darf drei 
Namen mehr bezeichnen, als Älteste zu wählen sind. 
Jede darüber hinausgehende Bezeichnung ist un­
gültig.

3. Zum Ältesten ist gewählt, wer die meisten 
Stimmen hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los.

4. Von den Vorgeschlagenen, die über die Zahl 
der gewählten Altesten hinaus Stimmen erhalten 
haben, sind die drei ersten nach der Reihenfolge der 
Stimmenzahl Ersatzälteste.

§ 23.
1. Das Wahlergebnis ist der Gemeinde am Sonn­

tag nach der letzten Wahlhandlung im Gottesdienst 
bekanntzugeben mit dem Hinweis, daß die Wahl 
innerhalb einer Woche von jedem in die Wähler­
liste eingetragenen Gemeindeglied beim Gemeinde-

Wahlausschuß angefochten werden kann. Die An­
fechtung kann nur darauf gestützt werden, daß ge­
setzliche Vorschriften verletzt sind, und dadurch das 
Wahlergebnis ein anderes geworden ist, als es wäre, 
wenn die Vorschriften beachtet worden wären.

2. Über den Einspruch entscheidet allein und end­
gültig der Landeswahlausschuß.

§ 24.
1. Wird die ganze Wahl für ungültig erklärt, so 

bestellt der Landeswahlausschuß einen neuen Ge­
meindewahlausschuß, der eine erneute Wahl vor­
zunehmen hat.

2. Wird nur die Wahl einzelner Ältester für un­
gültig erklärt, so treten an deren Stelle die Ersatz­
ältesten.

§ 25.
1. Wird ein Wahlvorschlag nicht eingereicht und 

findet infolgedessen eine Wahl nicht statt, so beruft 
der Bezirkswahlausschuß nach Anhörung des Ge­
meindewahlausschusses die Ältesten.

2. Der Oberkirchenrat kann erneut anordnen, daß 
innerhalb einer bestimmten Frist eine Wahl vorzu­
nehmen ist.

§ 26.
Sind weniger Älteste gewählt als § 2 vorschreibt, 

oder ist die Zahl der Ersatzälteste erschöpft, so er­
gänzen sich die Altesten durch Zuwahl. § 15 findet 
Anwendung.

§ 27.
Die Ältesten werden in einem Gottesdienst ein­

geführt. Sie legen dabei vor der Gemeinde das Ge­
lübde ab.

B. Die Bezirkssynode und der Bezirkskirchenrat

§ 28.
1. Die Ältesten und der Pfarrer jeder Pfarrge­

meinde (Pfarrsprengel) wählen aus ihrer Mitte einen 
Ältesten und, wenn mehr als 6 Alteste vorhanden 
sind, zwei Älteste zu Bezirkssynodalen.

2. § 22 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
3. Die Bezirkssynodalen und die auf einem Ge­

meindepfarramt im Kirchenbezirk angestellten Pfar­
rer und Pfarrverwalter bilden die Bezirkssynode.

§ 29.
1. Die Bezirkssynode wählt aus ihrer Mitte zwei 

Bezirkskirchenälteste und zwei Stellvertreter und 
einen Pfarrer und dessen Stellvertreter.

2. § 22 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
3. Der Dekan, der Stellvertreter des Dekans, der 

gewählte Pfarrer und die Bezirkskirchenältesten bil­
den den Bezirkskirchenrat.

C. Die Landessynode.

§ 30.
Die Landessynode besteht aus
a) 39 von den Bezirkssynoden aus ihrer Mitte 

zu wählenden Landessynodalen, von denen ein 
Drittel Pfarrer sind,
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b) 10 von dem Landesbischof zu berufenden Lan­
dessynodalen, unter denen sich ein Mitglied 
der Evang.-theol. Fakultät der Universität 
Heidelberg befindet.

§ 31.
1. Jede Bezirkssynode wählt aus ihrer Mitte einen 

Ältesten zum Synodalen. Zur Wahl der Pfarrer wer­
den die Bezirkssynodalen nach der vom Erweiterten 
Oberkirchenrat aufgestellten Ordnung zusammen­
geschlossen.

2. Auf die Wahl findet § 22 Abs. 3 entsprechende 
Anwendung.

D. Übergangs- und Durchführungsbestimmungen.

§ 32.
Bestimmungen der Landeskirchenverfassung und 

der Kirchengesetze, die mit dieser Wahlordnung 
nicht übereinstimmen, sind aufgehoben.

§ 33.
Mit der Einführung der neu gewählten Ältesten 

endet das Amt der bisherigen Kirchenältesten und 
Gemeindevertreter. Entsprechendes gilt für die Be­
zirkssynoden, die Bezirkskirchenräte und die Vor­
läufige Landessynode.

§ 34.
Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Wahl­

ordnung erläßt der Evang. Oberkirchenrat.

Anhang.

I. Zahl der Ältesten nach § 2 Abs. 1:
In Gemeinden mit 1— 400 Seelen: 4

401—1200
1201—2000
2001—2800
2801—3600
3601—4400
über 4400

If

11 

1

11 

ff

11

5
6
7
8
9

10
II. Das Ältestengelübde (§§ 15ff. und 27) lautet:

„Ich bin bereit, das Ältestenamt in dieser Ge­
meinde zu übernehmen, wie es die Ordnung un­
serer Kirche vorschreibt.

Ich gelobe, dem Aufbau unserer Gemeinde zu 
dienen in alleinigem Gehorsam gegen das Wort 
Gottes Alten und Neuen Testaments nach den 
Bekenntnissen unserer Landeskirche und der 
theologischen Erklärung der Bekenntnissynode 
von Barmen.

Ich gelobe, durch rege Teilnahme am Leben 
der Gemeinde, insbesondere an den Gottesdien­
sten und am heiligen Abendmahl und durch ein 
christliches Familien- und Berufsleben der Ge­
meinde ein gutes Beispiel zu geben.

Ich gelobe, die mir zugewiesenen Dienste in 
unserer Gemeinde nach Kräften zu erfüllen." 

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, September 1946.

Der Evang. Landesbischof:

9 Synode 1945/46



Anlage 2

Vorlage des Erweiterten Oberkirchenrats

an die vorläufige

Landessynode der Vereinigten Evang.- protestantischen Landeskirche Badens

Gesetzentwurf

über die allgemeinen kirchlichen Ausgaben und Einnahmen

für das Rechnungsjahr 1.4.1946/47

Die Vereinigte Evang.-protestantische Landeskirche 
Badens hat durch die vorläufige Landessynode am 
............das folgende kirchliche Gesetz beschlossen.

Artikel 1.
a) Die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für das 

Rechnungsjahr 1946 (1. April 1946 bis 31. März 
1947) werden auf Grund des angeschlossenen
Voranschlags auf 
festgesetzt.

8 792 900 RM

b) Die allgemein kirchlichen Einnahmen für das 
Rechnungsjahr 1946 (1. April 1946 bis 31. März
1947) werden auf Grund des angeschlossenen
Voranschlags auf 
festgesetzt.

c) Der sich danach ergebende Fehl­
betrag mit

7 506 000 RM

1 286 900 RM
ist aus dem umlaufenden Betriebsfonds zu 
decken.

Artikel 2.
Als Steuergrundlagen für die Kirchensteuerjahre 

1946 und 1947 gelten die in der staatlichenVerord- 
nung über die Erhebung der Landes- und Ortskirchen­
steuer für 1946 vom 5. 4. 1946 (VBl. S. 19) festgesetz­
ten Ursteuern. Der Steuerfuß (Kirchensteuersatz) be-

trägt für die 1946er Kirchensteuer der Lohnsteuer­
pflichtigen und der veranlagten Einkommensteuer­
pflichtigen 6 v. H. der Lohnsteuer bzw. der Einkom­
mensteuer. Der Steuerfuß (Kirchensteuersatz) für die 
1947er Kirchensteuer der Lohnsteuerpflichtigen und 
der veranlagten Einkommensteuerpflichtigen wird 
vorläufig ebenfalls auf 6 v. H. festgesetzt.

Artikel 3.
Sollte bis zum 31. März 1947 das Gesetz über die 

allgemeinen kirchlichen Ausgaben für das Rech­
nungsjahr 1947 (1. April 1947 bis 31. März 1948) und 
ihre Deckungsmittel samt Voranschlag für den Haus­
haltszeitraum 1947/48 noch nicht durch die Landes­
synode beschlossen sein, so können alle Ausgaben 
persönlicher und sachlicher Art in den gleichen Be­
trägen fortgezahlt werden, wie sie im vorliegenden 
Voranschlag nebst etwaigen künftigen Nachträgen 
dazu bewilligt worden sind.

Artikel 4.
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1946 in Kraft.

Artikel 5.
Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug 

dieses Gesetzes beauftragt.
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Der Finanzausschuß

der vorläufigen Landessynode

hat folgenden Gesetzentwurf über die allgemeinen 
kirchlichen Ausgaben und Einnahmen für die Rech­
nungsjahre 1946 und 1947 (1. April 1946 bis 31. März 
1948) beschlossen.

Artikel 1.
a) Die allgemein kirchlichen Ausgaben für die 

Rechnungsjahre 1946 und 1947 (1. April 1946 
bis 31. März 1948) werden aufgrund des an-
geschlossenen Voranschlages auf 
jährlich 8 792 900 RM
festgesetzt.

b) Die allgemein kirchlichen Einnahmen für die 
Rechnungsjahre 1946 und 1947 (1. April 1946 
bis 31. März 1948) werden auf Grund des an-
geschlossenen Voranschlages auf 
jährlich 
festgesetzt.

c) Der sich danach ergebende Fehl­
betrag mit jährlich

7 506 000 RM

1 286 900 RM
ist aus dem umlaufenden Betriebsfonds zu 
decken.

Artikel 2.
Als Steuergrundlagen für die Kirchensteuerjahre 

1946 und 1947 gelten die in der staatlichenVerord­
nung über die Erhebung der Landes- und Ortskirchen­
steuer für 1946 vom 5. 4. 1946 (VOBI. S. 19) fest­
gesetzten Ursteuern. Der Steuerfuß (Kirchensteuer­
satz) beträgt für die 1946er und 1947er Kirchensteuer 
der Lohnsteuerpflichtigen und der veranlagten Ein­
kommensteuerpflichtigen 6 v. H. der Lohnsteuer 
bzw. der Einkommensteuer.

Artikel 3.
Werden während der Rechnungsjahre 1946 und 

1947 die Gesetze über die nach Artikel 12, Abs. 1 
des Landeskirchensteuergesetzes und nach Artikel 
12, Abs. 1 des Ortskirchensteuergesetzes der Landes-

kirchenbesteuerung zu Grunde zu legenden Reichs­
und Gemeindesteuern derart geändert, daß der nach 
Artikel 1 zu erwartende Steuerbetrag in einem Rech­
nungsjahr nicht erreicht wird, so ist der Erw. Evang. 
Oberkirchenrat ermächtigt, den in Artikel 2 be­
stimmten Steuerfuß durch einen neuen Steuerfest­
setzungsbeschluß abzuändern. Die Neufestsetzung 
tritt an dem Tag in Kraft, von dem an die gemäß 
Artikel 12, Abs. 1, Satz 2 des Landeskirchensteuer­
gesetzes zu erlassende staatliche Verordnung über 
die Steuergrundlagen, welche am Tag der Neufest­
setzung des Steuerfußes gilt, wirksam ist.

Artikel 4.
Der Erw. Evangelische Oberkirchenrat ist ermäch­

tigt, den in dem Artikel 2 festgesetzten Steuerfuß 
herabzusetzen, wenn die Entwicklung der Einnah­
men, insbesondere des Steueraufkommens eine Er­
mäßigung des Steuerfußes zuläßt.

Artikel 5.
Sollte bis zum 31. März 1948 das Gesetz über die 

allgemeinen kirchlichen Ausgaben für das Rech­
nungsjahr 1948 (1. April 1948 bis 31. März 1949) und 
ihre Deckungsmittel samt Voranschlag für den Haus­
haltszeitraum 1948/49 noch nicht durch die Landes­
synode beschlossen sein, so können alle Ausgaben 
persönlicher und sachlicher Art in den gleichen Be­
trägen fortgezahlt werden, wie sie im vorliegenden 
Voranschlag nebst etwaigen künftigen Nachträgen 
dazu bewilligt worden sind.

Artikel 6.
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1946 in Kraft.

Artikel 7.
Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug 

dieses Gesetzes beauftragt.
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O.-Z.

A. Lasten

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

Voranschlag 1.4.1946/47

Ausgaben

Anteile der Kirchengemeinden an der Kirchen­
steuer vom Einkommen...........................................
Abgänge...................................................................
Zinsen von Schuldigkeiten..................................
Öffentliche Abgaben................................................
Aufwendungen für Gebäude..................................
Leistungen aus besonderen Rechtsverpflichtungen
der Landeskirche 
Prozeßkosten 
Sonstige Lasten.

• •

Summe A Lasten

B. Zweckausgaben

Aufwand für die Zentralverwaltung...................
Persönlicher Aufwand für den Bezirksdienst der
landeskirchlichen Vermögensverwaltung ..

Aufwand für die Ausbildung der künftigen Geist­
lichen ........................................................................
Aufwand für die Kirchenbezirke........................
Aufwand für die Gemeindeseelsorge im allge-
meinen .

Aufwand für die Studentenseelsorge...................
Aufwand für den Religionsunterricht...................  
Für den Dienst an der Ev. Gemeindejugend .. 
Für das Männerwerk der Landeskirche . ... 
Für die Frauenarbeit der Landeskirche .... 
Für den Wohlfahrtsdienst....................................... 
Für die Pflege der kirchlichen Musik...................
Für die Ev.-soziale Frauenschule........................
Ruhegehalte

Rechnungsergebnisse
1943/44

RM

2 818 440

130 614

4 346

2 621

3 691

5

1 646 917

110 478

29 086

4 231 654

610

195 982

56 531

1944/45 
vorläufig 

RM

1 307 000

118 000

4143

3 336

1 400

5

1 393 000

113 304

28 455

4 468 102

610

158 623

46 481

Unterstützungen . ... 
Hinterbliebenenversorgung 
Allgemeiner Aufwand ..

Summe B Zweckausgaben
Summe A Lasten

Gesamtsumme der Ausgaben

Voranschlags­
satz 

1946/47 
RM

800 000

165 000

3 000

4 000

3 000

2 000

2 000

1 000

980 000

1 170 000

66 400

10 000

77 900

38 341
30 514
22 046

1 007 587
50 228

1 558 866
41 170

25 104
36 125
17 236

956 141
41 326

1 533 687
75 139

3 586 800

6 900

182 800

51 800

9 200

15 400

10 000

44 300

19 300

804 000

33 400

1 148 200

576 500

7 812 900

980 000

8 792 900
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O.-Z. Einnahmen

Rechnungsergebnisse
1943/44

RM

1944/45 
vorläufig 

RM

Voranschlags­
satz

RM

1
2

Ertrag der Landeskirchensteuer .
Reinertrag der Zentralpfarrkasse

12541 236

705 568

3
4

5
6

7

8

Beiträge des Staates................................................
Beiträge der unmittelbaren Fonds zum allgem. 
kirchlichen Aufwand................................................
Sonstige Beiträge.....................................................
Einnahmen aus der Hinterbliebenenversicherung 
der Geistlichen..........................................................
Einnahmen aus der Erteilung von Religionsunter­
richt ........................................................................
Überschüsse kirchlicher Fonds.............................

233 783

35 990

106 159
713

11 218

169 931

9
10

Aus Gebäuden und Grundstücken ....
Mietzinsen für gemietete Dienst- und Miet-
wohnungen

9 448

11
12
13

14

15
16
17

18

Zinsen
Rückersatz von Betreibungskosten........................
Niedergeschlagene, nachträglich wieder flüssig
gewordene Steuerbeträge
Aus dem Betrieb des kirchenmusikalischen Insti­
tuts
Aus dem Betrieb der Ev.-sozialen Frauenschule .
Ersatzbeträge
Ersatz von Kosten aus der Tätigkeit des Dienst-
gerichts und des Verwaltungsgerichts . . .
Sonstige Einnahmen.......................................

Gesamtsumme der Einnahmen
Gesamtsumme der Ausgaben

Mehrausgabe, die aus dem umlaufenden Betriebs­
fonds zu decken ist

13 078

156 818

12 411

116 472

6 560

22 000

127 540

39 219

7 602 000

599 000 

endgültig

233 783

35 920 
endgültig

105 558
212

6 107

161 622 
endgültig

11 642

10 443

198 386

2 622

85 000

3 500

4 000
113 304

62 226

5 325 000
600 000

240 000

36 000

104 500

12 000

160 000

12 000

2 000

5 000

1 000

60 000

6 000

9 000

83 500

850 000

7 506 000
8 792 900

1 286 900
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Vorlage des Erweiterten Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evang.- protestantischen Landeskirche Badens

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Vorläufige kirchliche Gesetze betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt.

Einziger Artikel.
Nachstehenden seit der Tagung der Landessynode 

am 6. Juni 1934 vom Erweiterten Oberkirchenrat 
bzw. Evang. Oberkirchenrat gemäß § 120 KV. er­
lassenen vorläufigen Gesetzen hat die Landessynode 
nachträglich ihre Genehmigung erteilt:

1. die Abänderung der Kirchenverfassung betr., vom 
14. Dezember 1934, VBI. S. 135;

2. Gesetz zur Sicherung einer geordneten Verwal­
tung in den Kirchengemeinden betr., vom 9. Fe­
bruar 1935, VBI. S. 16;

3. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Philippsburg betr., vom 9. Februar 1935, VBI. 
S. 18;

4. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Wiesental betr., vom 9. Februar 1935, VBI. S. 18;

5. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Hinterzarten und die Grenze des Kirchspiels 
St. Blasien betr., vom 19. März 1935, VBI. S. 28;

6. die Abänderung der Kirchenverfassung betr., 
vom 10. Mai 1935, VBI. S. 46;

7. die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für die 
Rechnungsjahre 1933, 1934 und 1935 (1. 4. 1933— 
31. 3. 1936) und ihre Deckungsmittel betr., vom 
22. Mai 1935, VBI. S. 47;

8. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Sonderriet betr., vom 28. Juni 1935, VBI. S. 68;

9. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Kuppenheim betr., vom 7. August 1935, VBI. 
S. 86;

10. die Sicherung einer geordneten Verwaltung in 
den Kirchengemeinden betr., vom 17. Dezember 
1935, VBI. S. 128;

11. die Kürzung der Gehaltsbezüge des Kirchenpräsi­
denten, jetzt des Landesbischofs, der Mitglieder 
des Oberkirchenrats und der Geistlichen sowie 
der Hinterbliebenen der Geistlichen und die 
Änderung des Gesetzes, die Dienstbezüge der 
Geistlichen betr., vom 24. März 1936, VBI. S. 19;

12. den kirchlichen Haushalt betr., vom 27. Juli 1936, 
VBI. S. 56;

13. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Altneudorf betr., vom 29. September 1936, VBI. 
S. 75;

14. die Sicherung einer geordneten Verwaltung in 
den Kirchengemeinden betr., vom 1. Dezember 
1936, VBI. S. 108;

15. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde in 
Gottmadingen und das Kirchspiel Singen a. H. 
betr., vom 9. Februar 1937, VBI. S. 11;

16. die Dienstbezüge der Geistlichen betr., vom 13. 
April 1937, VBI. S. 28;

17. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Kappelrodeck betr., vom 4. Mai 1937, VBI. S. 34;

18. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Ottenhöfen betr., vom 4. Mai 1937, VBI. S. 35;

19. die Vereinigung der Evang. Kirchengemeinde 
Mannheim-Neckarau mit der Evang. Kirchen­
gemeinde Mannheim betr., vom 11. Mai 1937, 
VBI. S. 35;

20. die Abänderung der Kirchenverfassung betr., vom 
18. Juni 1937 betr., VBI. S. 50;

21. die Beamten der Evang.-prot. Landeskirche in 
Baden betr., vom 22. Juni 1937, VBI. S. 50;

22. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Hüfingen betr., vom 21. September 1937, VBI. 
S. 90;

23. die Sicherung einer geordneten Verwaltung in 
den Kirchengemeinden betr., vom 14. Dezember 
1937, VBI. S. 116;

24. die Besetzung der Stelle des Landesbischofs betr., 
vom 15. Februar 1938. VBI. S. 31;

25. die Besetzung der Kirchenmusikerstellen betr., 
vom 31. März 1938, VBI. S. 42;

26. Treueid der Geistlichen betr., vom 20. Mai 1938, 
VBI. S. 58;

27. die Aufteilung des Kirchenbezirks Eppingen betr., 
vom 14. Juni 1938, VBI. S. 66;

28. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde in 
Oppenau betr., vom 21. Juni 1938, VB1. S. 74;
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29. die Vereinigung der Evang. Kirchengemeinde 
Mannheim-Waldhof mit der Evang. Kirchen­
gemeinde Mannheim betr., vom 11. April 1939, 
VBl. S. 73;

30. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Ketsch betr., vom 19. April 1939, VBl. S. 74;

31. die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde 
Blumberg betr., vom 24. Oktober 1939, VBl. S. 185;

32. die Abänderung der Kirchenverfassung betr., vom
6. Juli 1939, VBl. 1940, S. 6;

33. die Abänderung der Kirchenverfassung betr., vom 
8. Juni 1940, VBl. S. 50;

34. die Aufteilung des Kirchenbezirks Baden sowie 
die Änderung der Kirchenbezirke Bretten und 
Karlsruhe-Stadt betr., vom 4. Dezember 1940, 
VBl. S. 114;

35. die Besetzung der Pfarrstellen betr., vom 9. De­
zember 1940, VBl. S. 117;

36. die Vereinigung der Evang. Kirchengemeinde 
Mannheim-Sandhofen mit der Evang. Kirchen­
gemeinde Mannheim betr., vom 14. Juli 1942, 
VBl. S. 46;

37. die Errichtung eines hauptamtlichen Dekanats 
Mannheim betr., vom 24. März 1943, VBl. S. 22;

38. die Abordnung von Geistlichen in andere Kirchen­
gemeinden und die Zurruhesetzung von Geist­
lichen betr., vom 17. Mai 1943, VBl. S. 29;

39. die Vikarinnen betr., vom 14. März 1944, VBl. 
S. 10;

40. die Abänderung der Kirchenverfassung betr., vom 
3. Juli 1945, VBl. S. 8;

41. die Bildung einer Vorläufigen Landessynode betr., 
vom 23. August 1945, VBl. S. 22;

42. die Gehaltsbezüge der kirchlichen Bediensteten 
betr., vom 23. Februar 1946, VBl. S. 8;

43. die Besoldungsverhältnisse der kirchlichen Be­
diensteten betr., vom 23. Mai 1946, VBl. S. 17;

44. die Besetzung und Versehung der Pfarrstellen 
betr., vom 5. September 1946, VBl. S. 29.

Diese Gesetze werden hiermit als endgültig ver­
kündet.

Karlsruhe, im September 1946. 
Der Evang. Landesbischof:
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Theodor Jäger, Pfarrer 

Unteröwisheim

Unteröwisheim, den 18. September 1946

An den Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe.

Dem Evang. Oberkirchenrat übergebe ich folgen­
den Antrag an die zusammentretende Landessynode.

Hohe Synode wolle beschließen:

Der § 2 der Verfassung von 1919 erhält die 
Fassung:

Ihr Bekenntnis ist ausgesprochen in der Unions­
urkunde vom Jahre 1821 und deren gesetzlichen 
Erläuterungen, im Artikel I der Verfassung der 
Deutschen Evangelischen Kirche von 1933 und in 
der theologischen Erklärung der Bekenntnis­
synode der Deutschen Evangelischen Kirche, 
Barmen 1934.

gez. Theodor Jäger, Pfr., Hauß, Pfr.

10 Synobe 1945/46 0
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Vorlage des Evang. Oberkirchenrats

Wort zur Neuordnung des Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen

Nach dem Schulgesetz vom Juli 1910 soll in Baden 
jeder Lehrer an einer öffentlichen Schule tunlichst 
6 Stunden Religionsunterricht in der Woche erteilen. 
Die Lehrer wurden für diese Aufgabe durch den 
Religionsunterricht an den Lehrerbildungsanstalten 
vorbereitet und bekamen nach bestandener Prüfung 
die Ermächtigung, Religionsunterricht zu erteilen. 
Die Entwicklung hat bis zum Jahre 1933 dahin ge­
führt, daß fast alle Lehrer diesen Unterricht erteil­
ten, weil sonst ihre Anstellung als Hauptlehrer ge­
fährdet gewesen wäre, obwohl viele Lehrer der 
Kirche und dem Leben der glaubenden Gemeinde 
entfremdet waren. Dankbar wird jedoch anerkannt, 
daß auch viele Lehrer in lebendigem Glauben und 
großer Verantwortungfreudigkeit einen ausgezeich­
neten Unterricht erteilten. Als das vergangene Re­
gime eine immer klarere christusfeindliche Politik 
betrieb, legten die meisten Lehrer unter Druck den 
Religionsunterricht nieder, andere aber, die in dem 
Leben der Gemeinde verwurzelt waren, erteilten 
den Unterricht weiter. Da die Verhältnisse in den 
einzelnen Bezirken und Orten sehr verschieden 
waren, und die Nichtbefolgung von Parteianord­
nungen zur Existenzfrage werden konnte, will und 
kann die Kirche heute nicht über die Haltung eines 
Standes in der vergangenen Zeit urteilen. Hier steht 
und fällt jeder seinem Herrn.

In den Nöten und Kämpfen der zurückliegenden 
Zeit ist der Kirche die Erkenntnis von den Ämtern 
in den Gemeinden neu geschenkt worden. Jedes Amt 
in der Kirche wird durch Gebet und Handauflegung

zugeordnet und kann nur in der Lebensverbindung 
mit der Kirche, dem Leibe Christi, geführt werden. 
Deshalb gibt der Nachweis wissenschaftlicher Be­
fähigung allein weder das Recht zum Amt des Pre­
digers noch auch des Lehrers in der Kirche. Nur 
durch die geordnete Berufung und Einsegnung wird 
das Amt zugeteilt und an die Verantwortung vor 
Christus und seiner Gemeinde gebunden. Dadurch 
ist es — soweit menschenmöglich — vor subjekti­
vistischer Ausartung geschützt. Darum hat der Ober­
kirchenrat durch Verordnung vom 31. 10. 1945 be­
stimmt, daß jeder Lehrer, der im Auftrag der Kirche 
Religionsunterricht erteilen soll, vor der Gemeinde 
in sein Amt einzuführen ist und dadurch die Voll­
macht zum Lehramt in der Kirche erhält. Diese An­
ordnung bedeutet keinerlei Urteil über die frühere 
Tätigkeit oder die frühere politische Haltung der 
Bewerber. Es wird hier ausschließlich die Erkennt­
nis der Not und die notwendige Neuordnung des 
christlichen Lehramts in der Schule in die Tat um­
gesetzt.

Die Synode wolle deshalb beschließen:
Die Synode nimmt Kenntnis von der Verord­

nung vom 31.10. 1945, Erteilung des Religions­
unterrichts an den Volksschulen betr. und stimmt 
dieser Neuordnung über die Beauftragung zur 
Erteilung evang. Religionsunterrichts zu. Sie 
bittet alle evangelischen Lehrer, sich dem An­
liegen dieser Verordnung zu öffnen und den 
Religionsunterricht im Auftrag der Kirche und 
in Bindung an die Heilige Schrift zu erteilen.

Anlage 5 b

Wort zur Schulfrage

Seit etwa 200 Jahren wurde mit fortschreitendem 
Erfolg die Erziehung und Bildung unserer Jugend 
von der Bindung an Gottes Wort und Gebot gelöst 
und der Versuch unternommen, die gesamte Erzie­
hungsarbeit aus rein weltlichen Kräften zu bestim­
men und zu gestalten. In den letzten zwölf Jahren 
wurde dieses Beginnen durch den Einsatz schärfster 
politischer Mittel und durch Terrorakte zu einem 
Höhepunkt geführt. Die Frucht dieser mit der Auf­
klärung beginnenden Entwicklung ist heute heran­
gereift. Wir stehen vor der erschütternden Wahrheit 
des Gotteswortes: „Irret euch nicht! Gott läßt sich 
nicht spotten. Was der Mensch säet, das wird er 
ernten". Darum sind nicht nur unsere Städte in

Schutt und Asche gelegt, sondern wir stehen auch 
weithin vor den Trümmern unseres inneren Lebens. 
Durch die Erfolge der Naturwissenschaft und Tech­
nik geblendet, wurde der Mensch so sehr von sei­
nem eigenen Können überzeugt, daß die Wirklich­
keit der Gottesherrschaft für viele zu einem Schatten 
verblaßte.

Wenn deshalb in unserem Volk wieder aufgebaut 
werden soll, dann kann das nur so geschehen, daß 
unsere Jugend im Glauben zum Glauben erzogen 
wird. Wir begrüßen es darum, daß die bewährte 
Schulform unserer badischen Heimat, die Simultan­
schule, in der Religionsunterricht ordentliches Lehr­
fach ist, durch die neue Verfassung von Württem-
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berg-Baden uns erhalten bleiben soll. Wir weisen 
aber mit nachdrücklichem Ernst darauf hin, daß es 
keinen wirklichen inneren und darum auch keinen 
äußeren Wiederaufbau geben kann, wenn in der 
Schule aus zwei verschiedenen Geisteshaltungen 
heraus unterrichtet und erzogen wird: In den welt­
lichen Fächern in einer neutralen Haltung, im Reli­
gionsunterricht im christlichen Geist. Durch diese 
Aufspaltung würde die unheilvolle Entwicklung der 
letzten 200 Jahre zum Verderben unseres Volkes 
weitergeführt. Darum fordern wir die christ­
liche Simultanschule und die christliche

Lehrerbildung, in der die gesamte Erziehung in der 
Ehrfurcht vor dem göttlichen Gebot geschieht: 
„Weiset die Kinder, das Werk meiner Hände zu 
mir". Es geht uns dabei nicht um Durchsetzung eines 
Machtanspruchs, sondern um das zeitliche und ewige 
Heil unseres Volkes. Wir rufen alle christlichen 
Eltern und alle christlichen Männer und Frauen in 
Regierung, Parlament und öffentlichem Leben auf, 
mitzuhelfen, daß dieses Anliegen im Gehorsam 
gegen Gottes Wort verwirklicht werde.

Die Synode wolle diesem Wort beitreten.

Anlage 5 c

Landesbruderrat der Badischen 
Bekenntnisgemeinschaft

A Karlsruhe, den 2. September 1946

An die Landessynode der Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche Badens.

Der Landesbruderrat macht sich die Ordnung 
für die Neugestaltung des Religionsunterrichts 
vom 31. Oktober 1945, veröffentlicht im Gesetzes- 
und Verordnungsblatt Jahrgang 1945 Nr. 4, zu 
eigen und bittet die Synode, diese Anordnung 
zu bestätigen und auf ihre Verantwortung zu
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nehmen.
Der Landesbruderrat: gez. Dürr



Anlage 6

Vorlage des Oberkirchenrats

die Eingabe:

Einführung des kleinen lutherischen Katechismus

als Lehrbuch für den Religionsunterricht der Schule betr.

Eine Anzahl Geistlicher unserer Landeskirche hat 
beantragt, die Synode wolle beschließen, den klei­
nen Katechismus D. Martin Luthers als Lehrbuch für 
den Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen 
in Baden einzuführen. Der Wortlaut der Begründung 
ist folgender:

Eine Bekenntnisschrift wie einen Katechismus 
konnte das vergangene Jahrhundert nur unzu­
länglich, mit bald überholten Zeitmeinungen 
durchsetzt, hervorbringen. So ist auch unser 
jetziger Katechismus nach kaum 17jährigem Be­
stehen wieder verbesserungsbedürftig. Wir er­
innern nur an die Frage 33. Einen neuen Kate­
chismus zu verfassen, dürfe uns nach den bis­
herigen Erfahrungen unmöglich sein. Darum 
bleibt uns nur übrig, zu den Katechismen der Re­
formationszeit zurückzukehren. Unsere badischen 
Bemühungen zeigen uns eine fortschreitende An­
näherung an den kleinen Katechismus Luthers. 
Die außerordentliche Binnenwanderung hat viele 
Gemeindeglieder, die den luth. Katechismus ge­
lernt haben, in unser Land geführt. Wir schauen 
mehr denn je nach den großen Einheitszeichen 
aus, nach Bibel, Gesangbuch und Katechismus. 
Da gerade jetzt der badische Katechismus ver-

griffen ist, ist der günstige Augenblick für eine 
Neuordnung gekommen.

Konfessionelle Gründe können uns nicht ab­
halten, den kleinen Katechismus Luthers einzu­
führen, weil er ja ausdrücklich in der Unions­
urkunde mit seinem bisher zuerkannten norma­
tiven ,.Ansehen" „volle Anerkennung” findet. 
Die unierte preußische Landeskirche hat nie ver­
sucht, den kleinen Katechismus Luthers durch 
einen andern zu ersetzen.

Der Evang. Oberkirchenrat begrüßt diese Tatsache 
dankbar, bittet jedoch die Synode zu beschließen, 
diesen Antrag der nächsten Synode zu überweisen. 
Die Einführung eines neuen Lehrbuchs im Religions­
unterricht unserer Kirche muß theologisch, metho­
disch und unter Berücksichtigung der Einführungs­
vorschriften für neue Lehrbücher gewissenhaft vor­
bereitet sein. Das war wegen der jetzt erst erfolgten 
Eingabe nicht mehr möglich.

Die Synode wolle beschließen: Die Eingabe über 
die Einführung des kleinen Katechismus D. Martin 
Luthers als Lehrbuch für den Religionsunterrichts an 
öffentlichen Schulen in Baden wird dem Evang. 
Oberkirchenrat zur Bearbeitung und zur Vorlage an 
die nächste Synode überwiesen.
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Anlage 7

Volksmissionarisches Amt 
der Bad. Evang. Landeskirche

Karlsruhe, den 25. Mai 1946
Rüppurrer Straße 72

An die Landessynode.

Die bei ihrer Tagung in Bretten versammelten 
Bezirksbeauftragten und Mitarbeiter der Volks­
mission bitten hohe Synode es zu gestatten, daß die 
im liturgischen Wegweiser in unserem Kirchenbuch 
auf Seite XVI für besondere festliche Anlässe und 
Nebengottesdienste gestattete „erweiterte Ordnung" 
auch für die Hauptgottesdienste zugelassen werde, 
wenn die Gemeinde dazu Freudigkeit gewinnt.

Begründung: Die ungeheure Binnenwanderung 
unseres Volkes bringt viele Gemeindeglieder aus 
liturgisch reicheren Gebieten in unser Land, die die 
badische Ordnung als dürftig empfinden. Weiter hat 
eine vom Wort Gottes bewegte Gemeinde das Be­
dürfnis, mit anbetendem und bittendem Gesang auf 
die Verkündigung zu antworten. Gloria, Kyrie und 
Ehre sei Gott wird unseren Gottesdienst beleben, 
ohne ihn wesentlich zu verlängern. Die badische 
Ordnung ist derartig auf die erweiterte Ordnung 
hin angelegt, daß diese sich mühelos wie von selbst 
einführen lassen wird, und nach unserer Meinung 
ist die Zeit dafür da, diesen kleinen Schritt litur­
gischer Bereicherung vorwärts zu gehen.

Im Auftrag der in Bretten aus dem ganzen Land 
versammelten Amtsbrüder (etwa 60).

gez. F. Hauß.



Anlage 8

Landesbruderrat der Badischen 
Bekenntnisgemeinschaft

Karlsruhe, den 2. September 1946

An die Landessynode der Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche Badens. 1

Wir beantragen, daß die Wahlausschüsse aus be­
kenntnistreuen Männern, die sich im Bekenntnis­
kampf bewährt haben und auf dem Boden des Bar­
mer Bekenntnisses stehen, gebildet werden. Die 
Gemeindewahlausschüsse prüfen die Wahlvorschläge 
und stellen fest, ob die Vorgeschlagenen zu ihrem 
Amt qualifiziert sind. Wenn in einer Gemeinde 
keine zur Bildung der Wahlausschüsse geeigneten 
Leute zu finden sind, kann der Bezirkswahlausschuß 
Männer aus anderen Gemeinden ernennen.

Der Landesbruderrat: gez. Dürr.



Anlage 9

Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe, den 3. September 1946

Kirchl. Presse- und Nachrichtendienst betr. Wh

Der Erweiterte Oberkirchenrat hat in seiner heu­
tigen Sitzung sich mit der Frage der kirchlichen 
Pressearbeit beschäftigt. Er ist sich mit den anderen 
Landeskirchen darin einig, daß ein Wiederaufleben 
der kleinen Gemeindeblätter nicht mehr erwünscht 
ist. An ihre Stelle sollen zwei Sonntagsblätter 
(eines für Nord- und eines für Südbaden) treten, die 
auch den Bezirken die Möglichkeit geben, wichtige 
Nachrichten und Mitteilungen aus dem kirchlichen 
Leben der Bezirke und Gemeinden zu veröffent­
lichen.

Der Evang. Presseverband für Baden ist die vom 
Oberkirchenrat anerkannte und in seinem Auftrag 
handelnde Pressestelle unserer Landeskirche. Wir 
machen es deshalb den Pfarrämtern zur Pflicht, über 
die Bezirksvertreter des kirchlichen Presse- und 
Nachrichtendienstes alle Mitteilungen und Berichte, 
die für einen weiteren Kreis von Interesse sind oder 
in der kirchlichen Presse oder auch in der Tages­
presse veröffentlicht werden sollen, dem Evang. 
Presseverband zuzuleiten.

Der Evang. Presseverband beabsichtigt, neben 
seinem laufenden aktuellen Dienst für die Presse, 
der möglichst ohne Verzug Meldungen weitergibt, 
eine monatliche Zusammenstellung von kirchlich 
wichtigen Nachrichten zur Unterrichtung der Pfarr­
ämter und Verbände herauszugeben. Zu diesem 
Zwecke nimmt er Verbindung auf mit den anderen 
Landeskirchen, den evang.-theologischen Fakultäten 
und den kirchlichen Zeitschriften an anderen Orten. 
Aus dem gleichen Grunde bitten wir, uns möglichst 
frühzeitig von geplanten Veranstaltungen, Treffen 
und Arbeitstagungen zu verständigen. Es muß in 
unser aller Interesse liegen, diese Stellen so reich 
wie möglich mit Nachrichten zu versorgen.




